16. MÄRZ 1803 - Gesetz zur Organisierung des Notariats


Konsolidierung


Im Belgischen Staatsblatt vom 28. Oktober 2009 ist die deutsche Übersetzung dieses Gesetzes als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

- das Gesetz vom 15. Juli 1849 zur Abänderung des Gesetzes vom 27. September 1835 über den Hochschulunterricht,

- das Gesetz vom 31. August 1891 über die Tariffestsetzung und Eintreibung der Honorare der Notare,

- das Gesetz vom 16. Dezember 1922 zur Abänderung der Artikel 9, 10, 11, 12 und 14 des Gesetzes vom 25. Ventose des Jahres XI und der Artikel 154, 971, 972, 974, 975, 976 und 980 des Zivilgesetzbuches und zur Aufhebung des Artikels 977 desselben Gesetzbuches,

- das Gesetz vom 16. April 1927 zur Änderung des territorialen Zuständigkeitsbereichs der Notare,

- den Königlichen Erlass Nr. 213 vom 13. Dezember 1935 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Ventose des Jahres XI welches eine Organisierung des Notariats enthält und zur Ergänzung des Erlasses vom 2. Nivose des Jahres XII,

- den Königlichen Erlass Nr. 246 vom 22. Februar 1936 über die Aushändigung von Fotokopien,

- den Königlichen Erlass Nr. 64 vom 30. November 1939 zur Einführung des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches (Belgisches Staatsblatt vom 27. November 1999),

- den Erlass des Regenten vom 26. Juni 1947 zur Einführung des Stempelsteuergesetzbuches,

- das Gesetz vom 1. März 1950 zur Ermächtigung der Frauen, das Notariatsamt auszuüben,

- das Gesetz vom 10. Juli 1951 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Ventose des Jahres XI welches eine Organisierung des Notariats enthält,

- das Gesetz vom 30. April 1958 über die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Ehegatten,

- das Gesetz vom 5. Juli 1963 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Ventose des Jahres XI welches eine Organisierung des Notariats enthält,

- das Gesetz vom 10. Oktober 1967 zur Einführung des Gerichtsgesetzbuches (Belgisches Staatsblatt vom 10. September 1997, 5. November 1998, 1. Oktober 2003, 14. Januar 2008 und 22. Juli 2008),

- das Gesetz vom 16. Juni 1970 über die Maßeinheiten, Eichmaße und Messgeräte,

- das Gesetz vom 9. April 1980 zur Anpassung des französischen Textes und zur Festlegung des niederländischen Textes des Gesetzes vom 25. Ventose des Jahres XI welches eine Organisierung des Notariats enthält,

- das Gesetz vom 2. Februar 1983 zur Einführung eines in internationaler Form errichteten Testaments und zur Abänderung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf das Testament,

- das Gesetz vom 23. September 1985 über den Gebrauch der deutschen Sprache in Gerichtsangelegenheiten und über das Gerichtswesen,

- das Gesetz vom 4. Mai 1999 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Ventose des Jahres XI welches eine Organisierung des Notariats enthält (I),

- das Gesetz vom 4. Mai 1999 zur Ergänzung des Gesetzes vom 25. Ventose des Jahres XI, welches eine Organisierung des Notariats enthält, durch die Artikel 38 § 5, 76 Nr. 1, 78 bis 85 und 95 bis 112 (II),

- das Gesetz vom 26. Juni 2000 über die Einführung des Euro in die Rechtsvorschriften in Bezug auf die in Artikel 78 der Verfassung erwähnten Angelegenheiten,

- den Königlichen Erlass vom 20. Juli 2000 zur Ausführung im Bereich der Justiz des Gesetzes vom 26. Juni 2000 über die Einführung des Euro in die Rechtsvorschriften in Bezug auf die in Artikel 78 der Verfassung erwähnten Angelegenheiten (Belgisches Staatsblatt vom 10. Juli 2001 und 1. Oktober 2003),

- das Gesetz vom 20. Juni 2002 zur Bestätigung der Königlichen Erlasse vom 20. Juli 2000 zur Ausführung des Gesetzes vom 26. Juni 2000 über die Einführung des Euro in die Rechtsvorschriften in Bezug auf die in Artikel 78 der Verfassung erwähnten Angelegenheiten und zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. Juli 2000 zur Ausführung des Gesetzes vom 26. Juni 2000 über die Einführung des Euro in die Rechtsvorschriften in Bezug auf die in Artikel 78 der Verfassung erwähnten Angelegenheiten, für die das Ministerium der Finanzen zuständig ist,

- das Programmgesetz vom 22. Dezember 2003 (Belgisches Staatsblatt vom 12. März 2004, 15. März 2004, 8. Juni 2004, 20. September 2004, 18. November 2004, 4. Februar 2005, 26. April 2005, 2. Mai 2005, 4. August 2005 und 6. Oktober 2005),

- das Gesetz vom 16. Juli 2004 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Ventose des Jahres XI welches eine Organisierung des Notariats enthält,

- das Programmgesetz vom 27. Dezember 2004 (Belgisches Staatsblatt vom 15. April 2005, 8. September 2005, 19. Oktober 2005, 10. November 2005, 17. November 2005, 25. November 2005, 6. März 2006, 7. April 2006, 12. April 2006 und 18. Juli 2006),

- das Gesetz vom 10. Juli 2006 über die elektronische Verfahrensführung (Belgisches Staatsblatt vom 14. Mai 2009),

- das Gesetz vom 1. März 2007 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (III) (Belgisches Staatsblatt vom 8. August 2007, 17. August 2007, 11. Oktober 2007, 30. April 2008, 20. November 2008, 10. März 2009 und 24. März 2009, Err. vom 30. April 2009),

- das Gesetz vom 23. Mai 2007 zur Abänderung bestimmter Gesetze mit Bezug auf die Dotationen, die dem Rechnungshof, den föderalen Ombudsmännern, den Ernennungskommissionen für das Notariatswesen und dem Ausschuss für den Schutz des Privatlebens gewährt werden (Belgisches Staatsblatt vom 19. Mai 2008),

- das Gesetz vom 18. Juli 2008 zur Abänderung der Rechtsvorschriften in Bezug auf die Änderung des ehelichen Güterstandes ohne Zutun des Gerichts und zur Abänderung des Artikels 9 des Gesetzes vom 16. März 1803 welches eine Organisierung des Notariats enthält.

Die vorliegende Konsolidierung enthält darüber hinaus die Abänderungen, die nach dem 18. Juli 2008 vorgenommen worden sind durch:

- die Artikel 18 bis 24 und 26 des Gesetzes vom 6. Mai 2009 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (Belgisches Staatsblatt vom 8. April 2010),

- das Gesetz vom 23. Oktober 2009 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Ventôse des Jahres XI zur Organisierung des Notariats im Hinblick auf die Erhöhung der jährlichen Anzahl Notarsanwärter (Belgisches Staatsblatt vom 28. Oktober 2010),

- das Gesetz vom 14. November 2011 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Ventôse des Jahres XI zur Organisierung des Notariats, was die Bedingungen zur Ernennung des Notars betrifft (Belgisches Staatsblatt vom 12. März 2012),

- das Gesetz vom 22. November 2013 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Ventôse des Jahres XI zur Organisierung des Notariats, was das Anderkonto der Notare betrifft, und des Hypothekengesetzes vom 16. Dezember 1851, was das Anderkonto der Rechtsanwälte, Notare und Gerichtsvollzieher betrifft (Belgisches Staatsblatt vom 20. März 2015),

- die Artikel 125 und 126 des Gesetzes vom 1. Dezember 2013 zur Reform der Gerichtsbezirke und zur Abänderung des Gerichtsgesetzbuches im Hinblick auf eine größere Mobilität der Mitglieder des gerichtlichen Standes (Belgisches Staatsblatt vom 24. Februar 2015),

- die Artikel 38 und 80 bis 83 des Gesetzes vom 21. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener steuerrechtlicher und finanzieller Bestimmungen (Belgisches Staatsblatt vom 19. August 2014),

- Artikel 20 des Gesetzes vom 6. Januar 2014 zur Abänderung verschiedener Gesetze infolge der Senatsreform (Belgisches Staatsblatt vom 19. August 2014),

- die Artikel 95 und 130 bis 137 des Gesetzes vom 25. April 2014 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz (Belgisches Staatsblatt vom 28. September 2015),

- Artikel 119 des Gesetzes vom 8. Mai 2014 zur Abänderung und Koordinierung verschiedener Gesetze im Bereich der Justiz (I) (Belgisches Staatsblatt vom 26. Februar 2016),

- das Gesetz vom 17. Juli 2015 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Ventôse des Jahres XI zur Organisierung des Notariats, was die Ernennungsbedingungen betrifft (Belgisches Staatsblatt vom 9. Februar 2016),

- das Gesetz vom 27. April 2016 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Ventôse des Jahres XI zur Organisierung des Notariats, was die Ernennungskommissionen für das Notariatswesen betrifft (Belgisches Staatsblatt vom 13. September 2016),

- Artikel 128 des Programmgesetzes vom 1. Juli 2016 (Belgisches Staatsblatt vom 13. Oktober 2017),

- Artikel 176 Nr. 11 des Gesetzes vom 25. Dezember 2016 zur Änderung der Rechtsstellung der Inhaftierten und der Aufsicht über die Gefängnisse und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz (Belgisches Staatsblatt vom 30. April 2018),

- die Artikel 121, 122, 163 bis 196, 204 und 205 des Gesetzes vom 6. Juli 2017 zur Vereinfachung, Harmonisierung, Informatisierung und Modernisierung von Bestimmungen im Bereich Zivilrecht und Zivilprozessrecht und im Notariatswesen und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Justiz (Belgisches Staatsblatt vom 12. April 2019),

- die Artikel 2 bis 4 des Gesetzes vom 25. Dezember 2017 zur Abänderung verschiedener Bestimmungen zur Reform der Gerichtskantone (Belgisches Staatsblatt vom 9. Oktober 2019),

- das Gesetz vom 8. Juli 2018 zur Organisation einer zentralen Kontaktstelle Konten und Finanzverträge und zur Ausweitung des Zugriffs auf die zentrale Datei der Pfändungs-, Einzugsermächtigungs-, Abtretungs- und Protestmeldungen und der Meldungen einer kollektiven Schuldenregelung (Belgisches Staatsblatt vom 13. Februar 2020),

- Artikel 123 des Gesetzes vom 11. Juli 2018 im Rahmen der Integration der Hypothekenämter in die Verwaltung Rechtssicherheit der Generalverwaltung Vermögensdokumentation des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen und der neuen Organisation und Verteilung der Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung Rechtssicherheit (Belgisches Staatsblatt vom 11. Juni 2020),

- Artikel 17 des Gesetzes vom 20. September 2018 zur Harmonisierung der Begriffe der elektronischen Signatur und des dauerhaften Datenträgers und zur Beseitigung von Hindernissen beim Abschluss von Verträgen auf elektronischem Wege (Belgisches Staatsblatt vom 10. Juli 2020), 

- das Gesetz vom 23. November 2018 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Ventôse des Jahres XI zur Organisierung des Notariats, was die Ernennungskommissionen für das Notariatswesen betrifft (Belgisches Staatsblatt vom 30. Januar 2019),

- die Artikel 202 und 203 des Gesetzes vom 21. Dezember 2018 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz (Belgisches Staatsblatt vom 29. September 2020),

- Artikel 46 des Gesetzes vom 13. April 2019 zur Einführung eines Zivilgesetzbuches und zur Einfügung von Buch 8 "Beweis" in dieses Gesetzbuch (Belgisches Staatsblatt vom 14. Mai 2019),

- die Artikel 110 bis 114 des Gesetzes vom 5. Mai 2019 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Informatisierung der Justiz, Modernisierung des Statuts der Unternehmensrichter und in Bezug auf die Datenbank für notarielle Urkunden (Belgisches Staatsblatt vom 14. März 2023).

- die Artikel 6, 8 und 16 des Gesetzes vom 30. April 2020 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Justiz und im Notariatswesen im Rahmen der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 (Belgisches Staatsblatt vom 7. Juli 2020)[footnoteRef:1], [1:  Die im Rahmen der Covid-19-Krise vorübergehend angebrachten Abänderungen durch die Artikel 10 bis 13 des Gesetzes sind in dieser Konsolidierung nicht berücksichtigt worden.] 


- das Gesetz vom 31. Juli 2020 zur Festlegung verschiedener dringender Bestimmungen im Bereich Justiz (Belgisches Staatsblatt vom 7. April 2023),

- Artikel 21 des Gesetzes vom 20. Dezember 2020 zur Festlegung verschiedener zeitweiliger und struktureller Bestimmungen im Bereich Justiz im Rahmen der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 (Belgisches Staatsblatt vom: 7. September 2023),

- die Artikel 25 bis 30 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 zur Abänderung des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen und des Gesetzes vom 16. März 1803 zur Organisierung des Notariats und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen infolge der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1151 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 im Hinblick auf den Einsatz digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht (Belgisches Staatsblatt vom 8. Juni 2023),

- die Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 28. November 2021 für eine humanere, schnellere und strengere Justiz (Belgisches Staatsblatt vom 20. Oktober 2023),

- die Artikel 113 und 114 des Gesetzes vom 23. Dezember 2021 zur Einführung der Staatsanwaltschaft für Verkehrssicherheit und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Gerichtswesen und Justiz (Belgisches Staatsblatt vom 21. Dezember 2023),

- Artikel 50 des Gesetzes vom 19. Januar 2022 zur Einfügung von Buch 2 Titel 3 "Vermögensrecht in Paargemeinschaften" und von Buch 4 "Erbschaften, Schenkungen und Testamente" des Zivilgesetzbuches (Belgisches Staatsblatt vom 16. Februar 2024),

- das Gesetz vom 22. November 2022 zur Abänderung des Gesetzes vom 16. März 1803 zur Organisierung des Notariats und zur Einführung eines Disziplinarrats für Notare und Gerichtsvollzieher in das Gerichtsgesetzbuch und verschiedener Bestimmungen (Belgisches Staatsblatt vom 3. September 2024),

- Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 zur Festlegung verschiedener steuerrechtlicher Bestimmungen (Belgisches Staatsblatt vom 29. November 2024),

- das Gesetz vom 28. März 2024 zur Festlegung von Bestimmungen im Bereich Digitalisierung der Justiz und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen Ibis (Belgisches Staatsblatt vom 14. August 2025).


[bookmark: _Hlk185599574]

In Ausführung der Entscheidungen des Ausschusses der Deutschsprachigen Gemeinschaft für die deutsche Rechtsterminologie vom 11. November 2012, 22. Mai 2023, 5. Juni 2023 und 26. Juni 2023 ist die vorliegende Konsolidierung an die neu festgelegte Terminologie angepasst worden.

Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

16. MÄRZ 1803 (25. Ventose des Jahres XI) - Gesetz zur Organisierung des Notariats


TITEL 1 - Notare und notarielle Urkunden


Abschnitt 1 - Amt, Amtsbereich und Pflichten der Notare


	Artikel 1 - Notare sind öffentliche Beamte, die angestellt sind, alle Urkunden und Verträge aufzunehmen, denen die beteiligten Parteien den authentischen Charakter, wie Urkunden der öffentlichen Behörden ihn haben, geben lassen müssen oder geben lassen wollen, um deren Datum sicherzustellen, für ihre Aufbewahrung zu sorgen und vollstreckbare Ausfertigungen und weitere Ausfertigungen davon auszustellen.

	[Unter Vorbehalt der Rechte der öffentlichen Behörden sind allein Notare befugt, Immobilien, Renten und Hypothekenforderungen öffentlich zu verkaufen. Diese Verkäufe dürfen nur an den höchsten und letzten Anbieter erfolgen.]

	[Der Notar informiert jede Partei immer vollständig über die Rechte, Verpflichtungen und Auflagen, die aus den Rechtshandlungen, in denen er auftritt, hervorgehen, und berät die Parteien in aller Unparteilichkeit.

	Unter Vorbehalt der Rechte der öffentlichen Behörden und anders lautender Gesetzesbestimmungen ist der Notar befugt, entmaterialisierte Daten und Dokumente, insbesondere hinsichtlich der Herkunft der Daten und Dokumente, zu beglaubigen und davon beglaubigte Abschriften oder Auszüge in entmaterialisierter oder nicht entmaterialisierter Form auszustellen, die die Übereinstimmung mit den Originaldaten oder -dokumenten belegen. Der Notar ist ebenfalls befugt, die Identität und die elektronische Signatur oder handschriftliche Unterschrift der Personen in entmaterialisierter oder nicht entmaterialisierter Form zu beglaubigen. Die in vorliegendem Absatz erwähnten Beglaubigungen erfordern keine authentische Urkunde und unterliegen nicht den Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen in Bezug auf notarielle Urkunden.]

[Art. 1 Abs. 2 eingefügt durch Art. 1 des G. vom 16. April 1927 (B.S. vom 27. April 1927); Abs. 3 und 4 eingefügt durch Art. 110 des G. vom 5. Mai 2019 (B.S. vom 19. Juni 2019)]


[Art. 1bis - § 1 - Das Notaramt kann als Inhabernotar gemäß Artikel 45, als beigeordneter Notar gemäß den Artikeln 49bis und 49ter oder als mit einem Inhabernotar assoziierter Notar gemäß Artikel 52 § 2 ausgeübt werden.

	Inhabernotare und assoziierte Notare üben ihr Amt als Selbständige aus. Beigeordnete Notare üben ihr Amt als Lohnempfänger aus.

	§ 2 ­ Vorbehaltlich einer ausdrücklichen Abweichung oder Verdeutlichung gelten die auf Notare anwendbaren Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes sowohl für Inhabernotare als auch für assoziierte Notare und beigeordnete Notare.

	Absatz 1 ist entsprechend anwendbar auf die durch oder aufgrund anderer Gesetzestexte vorgeschriebenen Bestimmungen über die Befugnis und die Aufträge der Notare und auf alle Verordnungsbestimmungen in Bezug auf die Ausübung des Notaramts, einschließlich der notariellen Berufspflichten und Disziplin.

	In Abweichung von Absatz 1 gelten die Bestimmungen von Titel 2 nur dann für beigeordnete Notare, sofern dies ausdrücklich vorgesehen ist.]

[Art. 1 bis eingefügt durch Art. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 2 - [Notare werden als solche bis zu der Altersgrenze [von 70 Jahren] ernannt.

[Ein Jahr bevor [die Inhabernotare] diese Altersgrenze erreichen, werden sie als ausscheidend betrachtet, damit das Verfahren im Hinblick auf ihre Ersetzung eingeleitet werden kann.]

	Ein [Inhabernotar], der sein Ausscheiden früher erklärt, wird ab der Annahme der Erklärung seines Ausscheidens als ausscheidend betrachtet. Dieser ausscheidende Notar kann, wenn es ihm erlaubt wird, sein Amt bis zur Eidesleistung seines Nachfolgers oder bis zur Notifizierung des Königlichen Erlasses zur Aufhebung seines Amtssitzes weiter ausüben.]

[Art. 2 ersetzt durch Art. 2 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); Abs. 1 abgeändert durch Art. 163 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); 
Abs. 1 früherer zweiter Satz umgegliedert zu Abs. 2 durch Art. 3 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022) und abgeändert durch Art. 3 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 3 abgeändert durch Art. 3 Nr. 3 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


Art. 3 - Notare sind verpflichtet, [ihr Amt auszuüben], wenn sie darum ersucht werden.

[Art. 3 abgeändert durch Art. 4 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 4 - Jeder Notar [muss seine Amtsstube an dem für ihn vom König festgelegten Amtssitz haben]. Bei Zuwiderhandlung wird der Notar als ausscheidend betrachtet; infolgedessen kann […] der Minister der Justiz, nachdem er die Stellungnahme des Gerichts eingeholt hat, [dem König] die Ersetzung vorschlagen.

[Der Amtssitz eines Notars entspricht dem Gebiet der Gemeinde. Wenn das Gemeindegebiet auf mehrere Gerichtskantone verteilt ist, ist der Amtssitz des Notars der Teil der Gemeinde, der in einem bestimmten Gerichtskanton gelegen ist. Bei einer Gemeindefusion oder einem Gemeindewechsel wird der Amtssitz des Notars die fusionierte oder neue Gemeinde, gegebenenfalls begrenzt auf einen bestimmten Gerichtskanton.]

[Art. 4 Abs. 1 abgeändert durch Art. 1 § 1 Nr. 1 des G. vom 9. April 1980 (B.S. vom 6. Mai 1980) und Art. 164 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); Abs. 2 eingefügt durch Art. 5 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 5 - [§ 1 - Die Notare üben ihr Amt innerhalb des Gerichtsbezirks ihres Amtssitzes aus. [Diejenigen, die ihren Amtssitz in den Kantonen [Limburg], [Spa], [im ersten Kanton Verviers] und im zweiten Kanton Verviers oder im Gerichtsbezirk Eupen haben, üben ihr Amt jedoch auch innerhalb der vorerwähnten territorialen Grenzen aus.]

	[In den Fällen, in denen das Gesetz das Erscheinen über Videokonferenz im Hinblick auf eine Urkunde in entmaterialisierter Form erlaubt, erscheinen die Parteien virtuell im Amtsgebiet des beurkundenden Notars.]

	§ 2 - Notare können dennoch Urkunden außerhalb ihres Amtsgebiets aufnehmen, und zwar in den Fällen, in denen die Parteien nur persönlich erscheinen dürfen und in der Urkunde erklären, dass sie körperlich [oder rechtlich] nicht imstande sind, sich zur Amtsstube des beurkundenden Notars zu begeben.]

[Art. 5 ersetzt durch Art. 3 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 125 des G. vom 1. Dezember 2013 (B.S. vom 10. Dezember 2013), selbst ersetzt durch Art. 119 des G. (I) vom 8. Mai 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014), und durch Art. 2 Nr. 1 bis 3 des G. vom 25. Dezember 2017 (B.S. vom 29. Dezember 2017); § 1 Abs. 2 eingefügt durch Art. 6 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 abgeändert durch Art. 6 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


Art. 6 - [Es ist einem Notar untersagt:

1. [sein Amt außerhalb seines Amtsgebiets auszuüben, außer in den in Artikel 5 § 2 erwähnten Fällen,]

	2. [eine Amtsstube oder [eine Geschäftsstelle] außerhalb seines Amtssitzes zu haben, außer in den in [Artikel 52 § 1 und § 1/1] vorgesehenen Fällen,]

	3. sich eines Strohmanns zu bedienen für Beurkundungen, die er selbst nicht direkt vornehmen darf,

	4. seine Notariatsgehilfen anders als in der Eigenschaft als Porte-Fort einer bestimmten Person oder als Inhaber einer schriftlichen allgemeinen oder Sondervollmacht auftreten zu lassen in Urkunden, die er aufnimmt,

	5. sich, in welcher Eigenschaft auch immer, als Garant oder Bürge zur Verfügung zu stellen für Darlehen, die festzustellen er beauftragt ist,

	6. selbst oder durch eine Zwischenperson Handel zu betreiben,

	7. selbst oder durch eine Zwischenperson Geschäftsführer, geschäftsführender Verwalter oder Liquidator [eines Industrie- oder Geschäftsunternehmens] zu sein,

	8. [selbst oder durch eine Zwischenperson Verwalter [eines Industrie- oder Geschäftsunternehmens] zu sein, es sei denn, er hat vom Minister der Justiz dafür die Erlaubnis erhalten,]

	9. zu seinen Gunsten, entweder in seinem eigenen Namen oder durch eine Zwischenperson, Fonds, die er zur Aufbewahrung erhalten hat, anzulegen,

	10. Scheine oder Schuldbekenntnisse unterzeichnen zu lassen, in denen der Name des Gläubigers nicht erwähnt ist,

	[11. eine Urkunde aufzunehmen, ohne den erforderlichen Vorschuss erhalten zu haben.]

	Die in den Nummern 7 und 8 vorgesehenen Verbote finden keine Anwendung auf Mandate, die in Gesellschaften oder Einrichtungen mit eigenberuflichem Bezug ausgeübt werden.]

[Art. 6 ersetzt durch Art. 1 des K.E. Nr. 213 vom 13. Dezember 1935 (B.S. vom 16.-17. Dezember 1935); Abs. 1 Nr. 1 ersetzt durch Art. 4 Buchstabe A) des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); Abs. 1 Nr. 2 ersetzt durch Art. 4 Buchstabe B) des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999) und abgeändert durch Art. 165 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); Abs. 1 Nr. 7 abgeändert durch Art. 7 Buchstabe a) des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 1 Nr. 8 ersetzt durch Art. 4 Buchstabe C) des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999) und abgeändert durch Art. 7 Buchstabe b) des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 1 Nr. 11 eingefügt durch Art. 7 Buchstabe d) des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 7 - [Abgesehen von den im Gerichtsgesetzbuch, in den am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetzen über den Staatsrat und in den besonderen Gesetzen vorgesehenen Unvereinbarkeiten ist das Notariatsamt mit den Aufgaben eines Einnehmers der direkten oder indirekten Steuern und denen eines Polizeikommissars nicht vereinbar.]

[Art. 7 ersetzt durch Art. 1 § 1 Nr. 2 des G. vom 9. April 1980 (B.S. vom 6. Mai 1980)]




Abschnitt 2 - Urkunden, ihre Form, die Urschrift, vollstreckbare Ausfertigungen, weitere Ausfertigungen und Verzeichnisse


	Art. 8 - [Notare dürfen keine Urkunden aufnehmen, in denen sie selbst [oder ein anderer Notar der Amtsstube], [der Ehepartner oder gesetzlich Zusammenwohnende, die Verwandten oder Verschwägerten] in gerader Linie in allen Graden [und in der Seitenlinie [bis zum zweiten Grad] einschließlich] [einer dieser Notare] Partei sind oder die irgendeine Bestimmung [zugunsten dieser Personen] enthalten.

	Die vorangehende Bestimmung ist nicht anwendbar auf Protokolle von Generalversammlungen von Aktionären oder Inhabern von Schuldverschreibungen einer [Gesellschaft mit beschränkter Haftung], es sei denn, [die in Absatz 1 erwähnte Person] ist Mitglied des Vorstandes, Verwalter, […] Kommissar oder Liquidator der Gesellschaft.]

[Art. 8 ersetzt durch Art. 1 des K.E. Nr. 213 vom 13. Dezember 1935 (B.S. vom 16.-17. Dezember 1935); Abs. 1 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 1. März 1950 (B.S. vom 15. März 1950), Art. 5 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999), Art. 166 Nr. 1 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und Art. 8 Nr. 1 bis 4 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 2 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 1. März 1950 (B.S. vom 15. März 1950), Art. 166 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und Art. 8 Nr. 5 bis 7 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 9 - [§ 1 ­ Die Urkunden werden von einem oder mehreren Notaren aufgenommen. Abgesehen von den Fällen, in denen die Bestimmung des Notars durch das Gericht vorgesehen ist, kann jede Partei ihren Notar frei wählen.

	Wenn der Notar feststellt, dass gegensätzliche Belange oder unausgewogene Verpflichtungen vorliegen, macht er die Parteien darauf aufmerksam und weist sie darauf hin, dass es einer jeden frei steht, einen anderen Notar zu bestimmen oder sich von einem Beistand beraten zu lassen. Der Notar vermerkt dies in der notariellen Urkunde.

	§ 2 ­ Zwei Notare, die miteinander verheiratet sind oder gesetzlich zusammenwohnen, die in durch Artikel 8 verbotenem Grade miteinander verwandt oder verschwägert sind oder die das Notaramt in derselben Amtsstube ausüben, dürfen eine in Artikel 10 Absatz 1 vorgesehene Urkunde nicht zusammen aufnehmen.

	Wird eine Urkunde von mehreren Notaren aufgenommen, muss in der Urkunde der Name des Notars vermerkt werden, in dessen Amtsstube das Verzeichnis geführt wird, in das ihre Urschrift eingetragen wird.

§ 3 ­ [Eine Urkunde kann auch im Fernabsatz vor zwei oder mehreren Notaren aufgenommen werden, wobei die Parteien oder ihr Vertreter oder Bevollmächtigter und die anderen beteiligten Personen persönlich vor dem Notar ihrer Wahl erscheinen und der Aufnahme der Urkunde über Videokonferenz beiwohnen, nachdem alle Betreffenden ihr Einverständnis gegeben haben. In diesem Fall kann die Urkunde gemäß Artikel 18quinquies § 2 Nr. 2 bis 5 in entmaterialisierter Form aufgenommen werden, unabhängig vom Gegenstand der Urkunde. Die erschienenen Parteien und beteiligten Personen, die nicht die Anforderungen von Artikel 18quinquies § 2 Nr. 2 erfüllen oder, wenn die Urkunde auf Papier aufgenommen wird, nicht vor dem Urschriftenverwahrer erscheinen, werden bei der Unterzeichnung der Urkunde mittels Vollmacht vertreten.

Die Urkunde kann ebenfalls in entmaterialisierter Form gemäß den in Absatz 1 erwähnten Bestimmungen von einem allein beurkundenden Notar aufgenommen werden, sofern die Parteien oder ihr Vertreter oder Bevollmächtigter und die anderen beteiligten Personen persönlich vor diesem Notar erscheinen.

Absatz 1 und Absatz 2 finden keine Anwendung auf die Aufnahme von Testamenten in authentischer oder internationaler Form, auf Widerrufe von Testamenten oder auf vertragliche Erbeinsetzungen durch getrennte Urkunde, die auf Papier aufgenommen werden müssen.]

	§ 4 ­ Die gerichtlichen Aufträge, mit denen ein Notar der Amtsstube betraut wird, können ohne jegliche Neubestimmung von Rechts wegen von den anderen Notaren der Amtsstube wahrgenommen werden.

	Wenn der bestellte Notar die Amtsstube verlässt, werden die gerichtlichen Aufträge, mit denen er betraut war, von den anderen Notaren der Amtsstube weitergeführt, außer wenn der Notar, der die Amtsstube verlässt, sein Amt und seine gerichtlichen Aufträge am selben Amtssitz ohne Unterbrechung seiner Ernennung oder Bestellung weiter ausübt beziehungsweise wahrnimmt.]

[Art. 9 ersetzt durch Art. 9 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 3 ersetzt durch Art. 4 des G. vom 28. März 2024 (B.S. vom 29. März 2024, Err. vom 4. April 2024)]


	Art. 10 - [Die Urkunde muss von zwei Notaren aufgenommen werden, wenn eine der Parteien nicht imstande ist zu unterzeichnen oder nicht unterzeichnen kann, blind oder taubstumm ist.

	Ein internationales Testament wird von einem oder von mehreren Notaren im Beisein von zwei Zeugen aufgenommen.

	Die Zeugen müssen das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und unterzeichnen können.
	
	Es dürfen nicht Zeugen sein: der Notar, der das Notaramt in derselben Amtsstube wie der beurkundende Notar ausübt, der Ehepartner, der gesetzlich Zusammenwohnende, die Verwandten und Verschwägerten in dem durch Artikel 8 verbotenen Grad, die Notariatsgehilfen und Personalmitglieder weder einer dieser Notare noch einer der Parteien. Ehepartner oder gesetzlich Zusammenwohnende dürfen nicht Zeugen in einer selben Urkunde sein.

	Als Zeugen für ein internationales Testament dürfen außerdem nicht genommen werden: weder die Vermächtnisnehmer in welcher Eigenschaft auch immer, ihr Ehepartner oder gesetzlich Zusammenwohnender, ihre Verwandten oder Verschwägerten in dem durch Artikel 8 verbotenen Grad noch die Mitglieder ihres Personals.]

[Art. 10 ersetzt durch Art. 10 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 11 - [Der Name, die Vornamen, der Geburtsort und das Geburtsdatum sowie der Wohnsitz der die Urkunde unterzeichnenden Parteien müssen dem Notar bekannt sein oder ihm mit beweiskräftigen in der Urkunde zu erwähnenden Identitätsdokumenten belegt werden oder ihm in der Urkunde von zwei ihm bekannten Personen nachgewiesen werden, die die erforderlichen Eigenschaften besitzen, um als Urkundszeugen aufzutreten.]

[Art. 11 ersetzt durch Art. 4 des G. vom 1. März 2007 (B.S. vom 14. März 2007)]


	Art. 12 - [[In allen Urkunden müssen der Name, der […] Vorname und der Wohnort des Notars, der die Urkunde aufnimmt, vermerkt sein. […] In der Urkunde werden die Parteien mit ihrem Namen, gefolgt von ihren Vornamen, ihrem Geburtsort und Geburtsdatum und ihrem Wohnsitz, bezeichnet. Die Parteien, die über eine Nationalregisternummer verfügen oder denen in Anwendung von Artikel 4 § 2 des Gesetzes vom 15. Januar 1990 über die Errichtung und Organisation einer Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit eine Erkennungsnummer des Bis-Registers zugeteilt worden ist, werden darüber hinaus mit dieser Nummer identifiziert, außer wenn die Urkunde nicht in der Amtsstube des Notars aufgenommen wird und die Nummer nicht auf dem vorgelegten Ausweispapier verfügbar ist. Erfolgt die Beglaubigung auf der Grundlage des Personalausweises, genügt es, die ersten beiden Vornamen zu erwähnen, statt alle Vornamen wiederzugeben. Die Vornamen werden in der Reihenfolge angegeben, in der sie auf dem Dokument, das zur Identifizierung gedient hat, erwähnt sind.] [Für die Erschienenen, die nur als Vertreter oder Bevollmächtigte auftreten oder nur Beistand leisten, müssen nur die Namen, die Vornamen und der Wohnsitz erwähnt werden. [Ist der Vertreter oder Bevollmächtigte] ein Mitarbeiter einer Notariatsstube, der in dieser Eigenschaft bestellt wurde, kann der Vermerk des Wohnsitzes [des Vertreters oder Bevollmächtigten] durch eine Wohnsitzwahl am Sitz der Notariatsstube ersetzt werden.]

	In den Urkunden sind auch die Namen, die gebräuchlichen Vornamen und der Wohnsitz der in den Artikeln 10 und 11 vorgesehenen Zeugen sowie der Ort und das Datum der Beurkundung erwähnt. [Für die in entmaterialisierter Form aufgenommenen Urkunden ist das Datum der Beurkundung das in der elektronischen Signatur des Notars enthaltene Datum und der Ort der Beurkundung der Ort, an dem die Urkunde von diesem Notar unterzeichnet wird.]

	[[Einer Zahlungspflicht unterliegende Beträge] werden voll ausgeschrieben.] Die Vollmachten der Vertragsparteien werden der Urschrift [spätestens vor Hinterlegung der Urkunde in der in Artikel 18 erwähnten Datenbank für notarielle Urkunden] beigefügt. Die Vollmacht muss der Urschrift nicht beigefügt werden, wenn der beurkundende Notar die Urschrift der besagten Vollmacht aufbewahrt[, wenn er das Brevet oder eine Ausfertigung der Vollmacht schon einer anderen Urkunde seines Dienstes beigefügt hat oder wenn die entmaterialisierte Urschrift oder die entmaterialisierte Abschrift der Vollmacht in die Datenbank für notarielle Urkunden aufgenommen worden ist].

	Die Urkunde wird erläutert. Die in Absatz 1 und in Absatz 2 erwähnten Angaben und auch die Änderungen, die an dem im Voraus mitgeteilten Urkundenentwurf angebracht wurden, werden immer im vollen Wortlaut vorgelesen.

	Die Urkunde wird immer im vollen Wortlaut vorgelesen, in den in Artikel 10 erwähnten Fällen wie auch in den Fällen, wo die Vorausmitteilung des Urkundenentwurfs an die Parteien und an die beteiligten Personen nicht rechtzeitig erfolgt ist.

	Vom Urkundenentwurf wird, außer bei anderslautender Erklärung einer Partei, angenommen, dass er rechtzeitig [mitgeteilt worden ist], wenn die Parteien ihn mindestens fünf Werktage vor der Authentifizierung der Urkunde erhalten haben.

	Am Ende der Urkunde wird die Erläuterung der Urkunde, das Datum, an dem die Parteien gegebenenfalls vorher von dem Urkundenentwurf Kenntnis genommen haben, und das teilweise oder integrale Vorlesen der Urkunde erwähnt.]

[Art. 12 ersetzt durch Art. 9 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); Abs. 1 ersetzt durch Art. 38 des G. vom 21. Dezember 2013 (B.S. vom 31. Dezember 2013) und abgeändert durch Art. 169 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017), Art. 25 Nr. 1 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021) und Art. 11 Nr. 1, 2, 4 und 5 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 2 abgeändert durch Art. 18 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009) und Art. 25 Nr. 2 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021); Abs. 3 abgeändert durch Art. 5 Nr. 2 des G. vom 1. März 2007 (B.S. vom 14. März 2007), Art. 25 Nr. 3 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021) und Art. 11 Nr. 6 und 7 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 6 abgeändert durch Art. 169 Nr. 4 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017)]


	Art. 13 - [§ 1] - [[Die notariellen Urkunden werden unauswischbar und lesbar, ohne Abkürzungen, weiße Felder, Lücken, Leerräume oder Zwischenräume erstellt, und zwar unbeschadet der Artikel 971 bis 998 und 1001 des Zivilgesetzbuches hinsichtlich der Testamente; jedes einfache Blatt oder Doppelblatt einer aus mehreren Blättern bestehenden Urkunde trägt seinen Nummernvermerk. Dieser Vermerk wird von allen Unterzeichnern der Urkunde paraphiert oder unterzeichnet, es sei denn, auf dem Blatt sind ihre Paraphen oder Unterschriften schon vorhanden; dies alles unter der Verantwortlichkeit des Notars und unter Androhung einer Geldbuße von 2,50 EUR gegen ihn.]

	[Der König schreibt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung der Unabänderlichkeit, Vertraulichkeit und Aufbewahrung notarieller Urkunden vor [und Er kann zusätzliche Modalitäten für die Erstellung der Urkunden festlegen, die in entmaterialisierter Form aufgenommen werden dürfen].]]

[§ 2 - Mit Ausnahme der Gründung einer Stiftung durch Testament können authentische Urkunden [über die Gründung oder Änderung] juristischer Personen in entmaterialisierter Form[, ob im Fernabsatz oder nicht,] aufgenommen werden. Die Bestimmungen von [Artikel 18quinquies § 2 Nr. 1 bis 6] sind auf diese Urkunden anwendbar und der König kann zusätzliche Modalitäten für die Erstellung und Aufbewahrung festlegen.

[…] Die elektronische Plattform, die zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt wird, wird vom Königlichen Verband des Belgischen Notariatswesens verwaltet.

Die Parteien [einer in Absatz 1 erwähnten Urkunde], die Bürger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union sind, können darüber hinaus jedes andere elektronische Identifizierungsmittel verwenden, das entweder im Rahmen eines von Belgien genehmigten elektronischen Identifizierungssystems ausgestellt wurde oder das in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt wurde und für die Zwecke der grenzüberschreitenden Authentifizierung nach Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG anerkannt wird, sofern dieses Identifizierungsmittel ein gleichwertiges Identifizierungs- und Authentifizierungsniveau ermöglicht wie die in Artikel 18quinquies § 2 Nr. 2 erwähnten Identifizierungsmittel. In diesem Fall unterzeichnen sie die Urkunde anhand einer qualifizierten elektronischen Signatur, die über die in Absatz 2 erwähnte elektronische Plattform erzeugt wird. Vorliegender Absatz ist auch auf Vollmachten in entmaterialisierter Form anwendbar, die von denselben Personen im Hinblick auf die Unterzeichnung [einer in Absatz 1 erwähnten Urkunde] erteilt werden, wenn es sich bei diesen Vollmachten um Vollmachten in authentischer Form handelt.

In den in den Absätzen 2 und 3 erwähnten Fällen kann der Notar das persönliche Erscheinen einer Partei verlangen:

1. wenn der begründete Verdacht besteht, dass ein Identitätsbetrug vorliegt,

2. wenn dies zur Kontrolle der Einhaltung der Regeln über die Handlungsfähigkeit der Partei oder ihre Befugnis zur Vertretung der juristischen Person, für deren Rechnung sie auftritt, erforderlich ist.

	§ 3 Wird eine entmaterialisierte Urschrift mit späteren Fuß- oder Randvermerken, Ergänzungen oder Anhängen ergänzt, erfolgt dies in Form einer separaten Hinzufügung des Vermerks oder Dokuments unter der NABAN-Nummer der Urkunde in der Datenbank für notarielle Urkunden. Betrifft die Hinzufügung die Verzeichnisnummer der Urkunde, reicht die Hinzufügung der Verzeichnisnummer im Rahmen der Metadaten der Urkunde aus.]

[Art. 13 § 1 (frühere Absätze 1 und 2) nummeriert durch Art. 26 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021) und ersetzt durch einzigen Artikel des G. vom 10. Juli 1951 (B.S. vom 22.-24. Juli 1951); § 1 Abs. 1 ersetzt durch Art. 19 Nr. 1 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009), selbst ersetzt durch Art. 197 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 1 Abs. 2 ersetzt durch Art. 197 Nr. 2 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009), selbst ersetzt durch Art. 197 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017), und abgeändert durch Art. 26 Nr. 1 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021); § 2 eingefügt durch Art. 26 Nr. 2 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021); § 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 12 Nr. 1, 3 und 4 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 12 Nr. 5 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 3 abgeändert durch Art. 12 Nr. 6 und 7 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 3 eingefügt durch Art. 26 Nr. 2 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021)]


Ab einem gemäß Art. 26 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009), selbst ersetzt durch Art. 200 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017), vom König festzulegenden Datum lautet Art. 13 wie folgt:

"Art. 13 - [§ 1] - [[Die notariellen Urkunden werden unauswischbar und lesbar, ohne Abkürzungen, weiße Felder, Lücken, Leerräume oder Zwischenräume erstellt, und zwar unbeschadet der Artikel 971 bis 998 und 1001 des Zivilgesetzbuches hinsichtlich der Testamente; jedes einfache Blatt oder Doppelblatt einer aus mehreren Blättern bestehenden Urkunde trägt seinen Nummernvermerk. Dieser Vermerk wird von allen Unterzeichnern der Urkunde paraphiert oder unterzeichnet, es sei denn, auf dem Blatt sind ihre Paraphen oder Unterschriften schon vorhanden; dies alles unter der Verantwortlichkeit des Notars und unter Androhung einer Geldbuße von 2,50 EUR gegen ihn.]

[Notarielle Urkunden können auch in entmaterialisierter Form aufgenommen werden. Die in Absatz 1 erwähnten Vorschriften für notarielle Urkunden, die auf Papier aufgenommen werden, gelten nicht für notarielle Urkunden, die in entmaterialisierter Form aufgenommen werden.]

[Der König schreibt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung der Unabänderlichkeit, Vertraulichkeit und Aufbewahrung notarieller Urkunden vor [und Er kann zusätzliche Modalitäten für die Erstellung der Urkunden festlegen, die in entmaterialisierter Form aufgenommen werden dürfen].]]

[§ 2 - Mit Ausnahme der Gründung einer Stiftung durch Testament können authentische Urkunden [über die Gründung oder Änderung] juristischer Personen in entmaterialisierter Form[, ob im Fernabsatz oder nicht,] aufgenommen werden. Die Bestimmungen von [Artikel 18quinquies § 2 Nr. 1 bis 6] sind auf diese Urkunden anwendbar und der König kann zusätzliche Modalitäten für die Erstellung und Aufbewahrung festlegen.

[…] Die elektronische Plattform, die zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt wird, wird vom Königlichen Verband des Belgischen Notariatswesens verwaltet.

Die Parteien [einer in Absatz 1 erwähnten Urkunde], die Bürger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union sind, können darüber hinaus jedes andere elektronische Identifizierungsmittel verwenden, das entweder im Rahmen eines von Belgien genehmigten elektronischen Identifizierungssystems ausgestellt wurde oder das in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt wurde und für die Zwecke der grenzüberschreitenden Authentifizierung nach Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG anerkannt wird, sofern dieses Identifizierungsmittel ein gleichwertiges Identifizierungs- und Authentifizierungsniveau ermöglicht wie die in Artikel 18quinquies § 2 Nr. 2 erwähnten Identifizierungsmittel. In diesem Fall unterzeichnen sie die Urkunde anhand einer qualifizierten elektronischen Signatur, die über die in Absatz 2 erwähnte elektronische Plattform erzeugt wird. Vorliegender Absatz ist auch auf Vollmachten in entmaterialisierter Form anwendbar, die von denselben Personen im Hinblick auf die Unterzeichnung [einer in Absatz 1 erwähnten Urkunde] erteilt werden, wenn es sich bei diesen Vollmachten um Vollmachten in authentischer Form handelt.

In den in den Absätzen 2 und 3 erwähnten Fällen kann der Notar das persönliche Erscheinen einer Partei verlangen:

1. wenn der begründete Verdacht besteht, dass ein Identitätsbetrug vorliegt,

2. wenn dies zur Kontrolle der Einhaltung der Regeln über die Handlungsfähigkeit der Partei oder ihre Befugnis zur Vertretung der juristischen Person, für deren Rechnung sie auftritt, erforderlich ist.

§ 3 - Wird eine entmaterialisierte Urschrift mit späteren Fuß- oder Randvermerken, Ergänzungen oder Anhängen ergänzt, erfolgt dies in Form einer separaten Hinzufügung des Vermerks oder Dokuments unter der NABAN-Nummer der Urkunde in der Datenbank für notarielle Urkunden. Betrifft die Hinzufügung die Verzeichnisnummer der Urkunde, reicht die Hinzufügung der Verzeichnisnummer im Rahmen der Metadaten der Urkunde aus.]

[Art. 13 § 1 (frühere Absätze 1 bis 3) nummeriert durch Art. 26 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021) und ersetzt durch einzigen Artikel des G. vom 10. Juli 1951 (B.S. vom 22.-24. Juli 1951); § 1 Abs. 1 ersetzt durch Art. 19 Nr. 1 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009), selbst ersetzt durch Art. 197 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 1 neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 19 Nr. 3 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009), selbst ersetzt durch Art. 197 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 1 Abs. 3 (früherer Absatz 2) ersetzt durch Art. 197 Nr. 2 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009), selbst ersetzt durch Art. 197 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017), und abgeändert durch Art. 26 Nr. 1 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021)); § 2 eingefügt durch Art. 26 Nr. 2 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021); § 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 12 Nr. 1, 3 und 4 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 12 Nr. 5 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 3 abgeändert durch Art. 12 Nr. 6 und 7 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 3 eingefügt durch Art. 26 Nr. 2 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021)]"


	Art. 14 - [Die Urkunden werden von den Parteien, von den Zeugen und vom Notar unterschrieben. Die Unterschrift findet Erwähnung am Ende der Urkunde.]

	Was die Parteien betrifft, die nicht unterschreiben können oder dazu nicht imstande sind, muss der Notar am Ende der Urkunde einen Vermerk über ihre diesbezügliche Erklärung machen.

[Art. 14 Abs. 1 ersetzt durch einzigen Artikel des G. vom 16. Dezember 1922 (B.S. vom 22. Dezember 1922)]


	Art. 15 - Verweise und Randbemerkungen dürfen, abgesehen von dem nachstehenden Ausnahmefall, nur am Rand der Urkunde eingetragen werden; sie werden sowohl von den Notaren als auch von den anderen Unterzeichnern unterschrieben oder paraphiert, andernfalls sind diese Verweise und Randbemerkungen nichtig. Wenn die Länge des Verweises es erforderlich macht, dass er ans Ende der Urkunde gesetzt wird, muss er nicht nur wie die am Rande der Urkunde eingetragenen Vermerke unterschrieben oder paraphiert, sondern darüber hinaus von den Parteien ausdrücklich genehmigt werden, andernfalls ist der Verweis nichtig.


	Art. 16 - Überschreibungen, Zwischenzeilen und Hinzufügungen im Korpus der Urkunden sind nicht erlaubt; überschriebene, zwischengeschobene oder hinzugefügte Wörter sind nichtig. Wörter, die gestrichen werden müssen, sind so zu streichen, dass die Anzahl der gestrichenen Wörter am Rand der entsprechenden Seite oder am Ende der Urkunde festgehalten und wie die schriftlichen Verweise am Seitenrand genehmigt werden kann; dies alles unter Androhung einer Geldbuße von [1,25 EUR] gegen den Notar sowie unter Androhung von Schadenersatzleistung und sogar der Absetzung im Betrugsfall.

	[Spätestens [vor der Hypothekenübertragung der Urkunde] oder, wenn es sich um eine Urkunde handelt, die dieser Übertragungsformalität nicht unterliegt, spätestens vor Registrierung der Urkunde kann der beurkundende Notar unter seiner Verantwortung unten auf der Urschrift Korrekturen oder Hinzufügungen anbringen, um einen materiellen Irrtum oder eine materielle Auslassung zu berichtigen, ohne dabei die Tragweite der Vereinbarung zu beeinträchtigen. In jeder späteren Ausfertigung der Urkunde werden diese Korrekturen oder Hinzufügungen erwähnt.]

[Art. 16 Abs. 1 abgeändert durch Art. 3 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 29. Juli 2000) und Art. 80 Nr. 1 des G. vom 21. Dezember 2013 (B.S. vom 31. Dezember 2013); Abs. 2 eingefügt durch Art. 80 Nr. 2 des G. vom 21. Dezember 2013 (B.S. vom 31. Dezember 2013) und abgeändert durch Art. 13 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022) und Art. 3 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023)]


	Art. 17 - […]

[Art. 17 aufgehoben durch Art. 14 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 18 - [§ 1 - Eine entmaterialisierte Abschrift aller Urkunden, die gemäß den Bestimmungen von [Artikel 13 § 1 Absatz 1] aufgenommen worden sind, wird in einer Datenbank für notarielle Urkunden aufbewahrt, die vom Königlichen Verband des Belgischen Notariatswesens verwaltet wird. Die entmaterialisierte Abschrift muss binnen der gemäß Artikel 32 des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches vorgeschriebenen Frist für die Vorlage zur Registrierung der Urkunde in der Datenbank für notarielle Urkunden hinterlegt und registriert werden. Diese Abschrift hat dieselbe Beweiskraft wie die Erstausfertigung der Urschrift auf Papier.

Diese Bestimmung gilt nicht für Testamente, Widerrufe von Testamenten und vertragliche Erbeinsetzungen durch getrennte Urkunde.

Mindestens einmal pro Jahr wird im Auftrag der Nationalen Notarkammer ein Audit der Datenbank für notarielle Urkunden unter anderem im Zusammenhang mit der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen, ihrer Integrität und technischen Aspekte durchgeführt. Die Nationale Notarkammer erstattet dem Minister der Justiz Bericht über die Ergebnisse des Audits und die Folgemaßnahmen, die der Verwalter der Datenbank für notarielle Urkunden diesbezüglich ergreift.

§ 2 - Der König bestimmt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass, auf Stellungnahme des Ausschusses für den Schutz des Privatlebens, eingerichtet durch das Gesetz vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten, und nach Stellungnahme des Königlichen Verbands des Belgischen Notariatswesens, unter Berücksichtigung der Artikel 23 und 458 des Strafgesetzbuches, wie und unter welchen Bedingungen die Datenbank für notarielle Urkunden errichtet, verwaltet und organisiert wird, den Zugang zu dieser Bank sowie die Modalitäten für die Erstellung und Aufbewahrung der entmaterialisierten Abschriften.]

[Art. 18 aufgehoben durch Art. 1 § 1 Nr. 5 des G. vom 9. April 1980 (B.S. vom 6. Mai 1980), wieder aufgenommen durch Art. 20 Nr. 1 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009), selbst ersetzt durch Art. 198 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017), und ersetzt durch Art. 20 Nr. 2 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009), selbst ersetzt durch Art. 198 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und selbst abgeändert durch Art. 111 des G. vom 5. Mai 2019 (B.S. vom 19. Juni 2019); § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 27 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021)]


Ab einem gemäß Art. 26 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009), selbst ersetzt durch Art. 200 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017), vom König festzulegenden Datum lautet Art. 18 wie folgt:

"Art. 18 - [§ 1 - Eine entmaterialisierte Abschrift aller Urkunden, die gemäß den Bestimmungen von [Artikel 13 § 1 Absatz 1] aufgenommen worden sind, wird in einer Datenbank für notarielle Urkunden aufbewahrt, die vom Königlichen Verband des Belgischen Notariatswesens verwaltet wird. Die entmaterialisierte Abschrift muss binnen der gemäß Artikel 32 des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches vorgeschriebenen Frist für die Vorlage zur Registrierung der Urkunde in der Datenbank für notarielle Urkunden hinterlegt und registriert werden. Diese Abschrift hat dieselbe Beweiskraft wie die Erstausfertigung der Urschrift auf Papier.

[Die Urschrift der Urkunde, die gemäß Artikel 13 § 1 Absatz 2 in entmaterialisierter Form aufgenommen worden ist, wird gemäß Absatz 1 in der Datenbank für notarielle Urkunden hinterlegt und aufbewahrt.] 

Diese Bestimmung gilt nicht für Testamente, Widerrufe von Testamenten und vertragliche Erbeinsetzungen durch getrennte Urkunde.

Mindestens einmal pro Jahr wird im Auftrag der Nationalen Notarkammer ein Audit der Datenbank für notarielle Urkunden unter anderem im Zusammenhang mit der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen, ihrer Integrität und technischen Aspekte durchgeführt. Die Nationale Notarkammer erstattet dem Minister der Justiz Bericht über die Ergebnisse des Audits und die Folgemaßnahmen, die der Verwalter der Datenbank für notarielle Urkunden diesbezüglich ergreift.

§ 2 - Der König bestimmt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass, auf Stellungnahme des Ausschusses für den Schutz des Privatlebens, eingerichtet durch das Gesetz vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten, und nach Stellungnahme des Königlichen Verbands des Belgischen Notariatswesens, unter Berücksichtigung der Artikel 23 und 458 des Strafgesetzbuches, wie und unter welchen Bedingungen die Datenbank für notarielle Urkunden errichtet, verwaltet und organisiert wird, den Zugang zu dieser Bank sowie die Modalitäten für die Erstellung und Aufbewahrung der entmaterialisierten Abschriften.]

[Art. 18 aufgehoben durch Art. 1 § 1 Nr. 5 des G. vom 9. April 1980 (B.S. vom 6. Mai 1980), wieder aufgenommen durch Art. 20 Nr. 1 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009), selbst ersetzt durch Art. 198 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017), und ersetzt durch Art. 20 Nr. 2 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009), selbst ersetzt durch Art. 198 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und selbst abgeändert durch Art. 111 des G. vom 5. Mai 2019 (B.S. vom 19. Juni 2019); § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 27 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021); § 1 neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 20 Nr. 3 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009), selbst ersetzt durch Art. 198 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und selbst abgeändert durch Art. 32 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021)]"


	[Art. 18bis - In authentischer Form aufgenommene Testamente, Widerrufe von Testamenten und vertragliche Erbeinsetzungen durch getrennte Urkunde werden ausschließlich ohne Hinterlegung einer entmaterialisierten Abschrift binnen fünfzehn Tagen nach Aufnahme der Urkunde in die Datenbank für notarielle Urkunden eingetragen.

	Eine entmaterialisierte Abschrift der in Absatz 1 erwähnten Urkunden wird bei Vorlage zur Registrierung der Urkunde in der Datenbank für notarielle Urkunden hinterlegt, die vom Königlichen Verband des Belgischen Notariatswesens verwaltet wird.]

[Art. 18bis eingefügt durch Art. 112 des G. vom 5. Mai 2019 (B.S. vom 19. Juni 2019)]


	[Art. 18ter - In der Datenbank für notarielle Urkunden wird außerdem Folgendes hinterlegt und aufbewahrt:

	1. alle Daten und Dokumente, die der Notar zusammen mit einer Ausfertigung der notariellen Urkunde, auf die sie sich beziehen, bei einer öffentlichen Einrichtung vorlegen oder hinterlegen muss,

	2. Bericht der Registrierung und gegebenenfalls vergleichbare separate Nachrichten über regionale Registrierungsgebühren für die gemäß den Artikeln 18 und 18bis in der Datenbank für notarielle Urkunden hinterlegten Urkunden,

	3. gegebenenfalls Bericht oder Nachweis der Ausführung einer hypothekarischen Formalität in Bezug auf die gemäß Artikel 18 in der Datenbank für notarielle Urkunden hinterlegten Urkunden,

	4. spätere Vermerke und Ergänzungen oder Anhänge zu den gemäß den Artikeln 18 und 18bis in der Datenbank für notarielle Urkunden hinterlegten Urkunden.

	Nach Einholung der Stellungnahme des Ministers der Finanzen bestimmt der König die Modalitäten für die Hinterlegung und Aufbewahrung der und den Zugriff auf die in vorhergehendem Absatz vorgesehenen Daten und Dokumente.

	Die Datenbank für notarielle Urkunden gilt als authentische Quelle für die in Absatz 1 erwähnten Daten und Dokumente.

	Pläne, die als Anhang oder durch Hinterlegung Bestandteil der gemäß den Artikeln 18, 18bis und 18ter in der Datenbank für notarielle Urkunden zu hinterlegenden Urkunden sind, müssen nicht in diese Datenbank für notarielle Urkunden aufgenommen werden, unter der Bedingung, dass die Parteien oder in ihrem Namen der beurkundende Notar in einer Erklärung in der Urkunde oder in einer unterzeichneten Erklärung unten auf der Urkunde:

	1. bescheinigen, dass diese Pläne in der Datenbank der Abgrenzungspläne der Generalverwaltung Vermögensdokumentation aufgenommen sind, ohne seitdem abgeändert worden zu sein,

	2. die Referenzangaben der Pläne in dieser Datenbank vermerken.]

	[Für die in entmaterialisierter Form aufgenommenen Urkunden gelten die in Absatz 4 erwähnten Referenzangaben in den Fällen, in denen diese erforderlich sind, als Anhang oder Hinterlegung.]

[Art. 18ter eingefügt durch Art. 113 des G. vom 5. Mai 2019 (B.S. vom 19. Juni 2019); Abs. 5 eingefügt durch Art. 15 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	[Art. 18quater - Zur Finanzierung der Errichtung und des Unterhalts der Datenbank für notarielle Urkunden, wie in Artikel 18 vorgesehen, wird bei der Hinterlegung eine Gebühr erhoben, deren Höhe und Zahlungsmodalitäten vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass festgelegt werden.]

[Art. 18quater eingefügt durch Art. 114 des G. vom 5. Mai 2019 (B.S. vom 19. Juni 2019)]
	

	[Art. 18quinquies - § 1 - In Abweichung von den Artikeln 9 § 3, [13 § 1 und 20] können die Vollmachten, in Artikel 490 des Zivilgesetzbuches erwähnte Schutzvollmachten einbegriffen, die aufgrund des Gesetzes in authentischer Form aufgenommen werden müssen, [in entmaterialisierter Form, ob im Fernabsatz oder nicht,] gemäß den folgenden Bestimmungen aufgenommen werden.

	§ 2 - Folgende Bestimmungen gelten für diese authentischen Vollmachten in entmaterialisierter Form:

	1. Die Parteien erscheinen [persönlich und/oder] über Videokonferenzschaltung vor dem Notar, wobei die Vorschriften von Artikel 1 Absatz 3 und des vorliegenden Abschnitts eingehalten werden, unter Vorbehalt dessen, was in § 1 erwähnt ist.

	2. Die Parteien identifizieren sich und unterzeichnen die Urkunde auf elektronischem Wege anhand eines elektronischen Personalausweises, der in Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister, die Personalausweise, die Ausländerkarten und die Aufenthaltsdokumente erwähnt ist, oder anhand einer digitalen itsme ID; die Benutzung der Nationalregisternummer ist zu diesem Zweck erlaubt. Der König kann auf Stellungnahme des Königlichen Verbands des Belgischen Notariatswesens ein oder mehrere alternative Mittel anerkennen, die ein gleichwertiges Identifizierungs- und Authentifizierungsniveau ermöglichen und den Anforderungen entsprechen, die in Artikel 3 Nr. 11 und 12 und Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG vorgeschrieben sind.

	3. Der Notar unterzeichnet die in entmaterialisierter Form aufgenommene Urkunde anhand eines elektronischen Personalausweises, der in Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister, die Personalausweise, die Ausländerkarten und die Aufenthaltsdokumente erwähnt ist[, oder anhand jeder anderen gemäß Nr. 2 erlaubten qualifizierten elektronischen Signatur].

	4. Die Vorschriften der Artikel 18 und 18ter und des in Ausführung dieser Bestimmungen ergangenen Königlichen Erlasses vom 18. März 2020 zur Einführung der Datenbank für notarielle Urkunden sind auf die Urschrift dieser in entmaterialisierter Form aufgenommenen Urkunde entsprechend anwendbar.

	5. Der Notar ist nicht verpflichtet, die Urschrift dieser in entmaterialisierter Form aufgenommenen Urkunde aufzubewahren, nachdem er die Bestätigung der Hinterlegung der Urkunde in der Datenbank für notarielle Urkunden erhalten hat; die Datenbank für notarielle Urkunden gilt als authentische Quelle für die in entmaterialisierter Form aufgenommenen Urkunden, die darin registriert worden sind.

	6. Für die Anwendung der vorliegenden Bestimmungen ist es nicht von Belang, wenn sich einige oder alle Parteien, auf die sich die Urkunde bezieht, physisch außerhalb des Amtsgebiets des Notars befinden.

	7. In der Vollmacht kann ein Mitarbeiter der Notariatsstube, die mit der Aufnahme der Urkunde beauftragt wird, für die die Vollmacht bestimmt ist, als Bevollmächtigter bestellt werden.

	§ 3 - Vollmachten, die aufgrund des Gesetzes privatschriftlich erteilt werden dürfen und dazu bestimmt sind, für die Vertretung im Rahmen einer authentischen Urkunde genutzt zu werden, dürfen in elektronischer Form erteilt werden, sofern sie gemäß den diesbezüglich geltenden Vorschriften elektronisch unterzeichnet worden sind.

	Der Notar erstellt von diesen elektronisch unterzeichneten Vollmachten gemäß Artikel 1 Absatz 4 eine beglaubigte Abschrift auf Papier, um sie der authentischen Urkunde gemäß Artikel 12 Absatz 3 beizufügen.]

[Art. 18quinquies eingefügt durch Art. 6 des G. vom 30. April 2020 (B.S. vom 4. Mai 2020) und aufgehoben durch Art. 16 des G. vom 30. April 2020 (B.S. vom 4. Mai 2020), selbst aufgehoben durch Art. 30 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021); § 1 abgeändert durch Art. 28 Nr. 1 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021); § 2 einziger Absatz Nr. 1 abgeändert durch Art. 28 Nr. 2 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021); § 2 einziger Absatz Nr. 3 abgeändert durch Art. 16 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	[Art. 18sexies - Im Fall der Identifizierung der Parteien der Urkunde und des beurkundenden Notars anhand eines elektronischen Identifizierungsmittels, in den Fällen, wo das Gesetz die Urkunde in entmaterialisierter Form zulässt, sowie im Fall der Beglaubigung der Identität gemäß Artikel 1 Absatz 4 ist die Verwendung ihrer nationalen Nummer durch den beurkundenden Notar und, in seiner Eigenschaft als Verwalter der zu diesem Zweck verwendeten Plattform, durch den Königlichen Verband des Belgischen Notariatswesens erlaubt.

Wenn das elektronische Identifizierungsmittel, das den Anforderungen entsprechen muss, die vorgeschrieben sind in Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1502 der Europäischen Kommission vom 8. September 2015 zur Festlegung von Mindestanforderungen an technische Spezifikationen und Verfahren für Sicherheitsniveaus elektronischer Identifizierungsmittel gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, kein Foto enthält, ist es dem Notar und dem Königlichen Verband des Belgischen Notariatswesens ebenfalls erlaubt, das Foto aus dem Nationalregister zu entnehmen im Hinblick auf eine korrekte Identifizierung gemäß Artikel 1 Absatz 4 und Artikel 11 [sowie gegebenenfalls aus den offiziellen Registern der anderen Länder, sofern die Rechtsvorschriften dieser Länder dies zulassen].

Die in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Daten werden bis zu zwanzig Jahren nach Identifizierung der Parteien durch den Notar aufbewahrt und anschließend gelöscht.]

[Art. 18sexies eingefügt durch Art. 21 des G. vom 20. Dezember 2020 (B.S. vom 24. Dezember 2020); Abs. 2 abgeändert durch Art. 29 des G. vom 12. Juli 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021)]


	Art. 19 - Alle notariellen Urkunden haben vor Gericht Beweiskraft und sind im gesamten [Königreich] vollstreckbar. [Die Vollstreckbarkeit erstreckt sich auf alle in der 
Urkunde eingegangenen Verpflichtungen.] 

	Im Falle der Anstrengung einer Hauptfälschungsklage wird die Vollstreckung der Urkunde, deren Echtheit angefochten wird, allerdings ausgesetzt [durch den Entscheid der Anklagekammer, die an den Assisenhof verweist, oder, im Falle der Korrektionalisierung, durch die Entscheidung des Rechtsprechungsorgans, das an das Korrektionalgericht verweist]; im Falle einer nebenbei angestrengten Fälschungsklage können die Gerichte die Vollstreckung der Urkunde, je nach Schwere der Umstände, vorläufig aussetzen.



	[Wenn in einer notariellen Urkunde auf eine vorher aufgenommene Urkunde verwiesen wird, sind beide Urkunden gemeinsam vollstreckbar, [vorausgesetzt, sie entsprechen Artikel 12, und vorausgesetzt, die jüngere Urkunde enthält außerdem eine ausdrückliche, vorbehaltlose und spezifische Erklärung der Parteien,] in der sie bestätigen, dass die beiden Urkunden ein Ganzes bilden, um zusammen [vollstreckbar zu sein].]

[Art. 19 Abs. 1 abgeändert durch Art. 1 § 1 Nr. 6 des G. vom 9. April 1980 (B.S. vom 6. Mai 1980) und Art. 170 Nr. 1 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); Abs. 2 abgeändert durch Art. 1 § 1 Nr. 7 des G. vom 9. April 1980 (B.S. vom 6. Mai 1980); Abs. 3 eingefügt durch Art. 10 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999) und abgeändert durch Art. 170 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017)]


	Art. 20 - Die Notare sind verpflichtet, von allen Urkunden, die sie aufnehmen, die Urschrift aufzubewahren.

	[…]

[Art. 20 früherer Absatz 2 aufgehoben durch Art. 82 des G. vom 21. Dezember 2013 (B.S. vom 31. Dezember 2013)]


Ab einem gemäß Art. 26 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009), selbst ersetzt durch Art. 200 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017), vom König festzulegenden Datum lautet Art. 20 wie folgt:

"Art. 20 - Die Notare sind verpflichtet, von allen Urkunden, die sie aufnehmen, die Urschrift aufzubewahren.

[Der Notar ist nicht verpflichtet, die Urschrift einer in entmaterialisierter Form aufgenommenen Urkunde aufzubewahren, nachdem er die Bestätigung der Hinterlegung der Urkunde in der in Artikel 18 erwähnten Datenbank für notarielle Urkunden erhalten hat. Die Datenbank für notarielle Urkunden gilt als authentische Quelle für die darin eingetragenen Urkunden.]

[…]

[Art. 20 neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 21 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009); Abs. 3 aufgehoben durch Art. 82 des G. vom 21. Dezember 2013 (B.S. vom 31. Dezember 2013)]"


	Art. 21 - [Nur der Urschriftenverwahrer hat das Recht, vollstreckbare Ausfertigungen und weitere Ausfertigungen auszustellen; dennoch darf jeder Notar Abschriften von Urkunden ausstellen, die bei ihm als Urschriften hinterlegt worden sind.

	Wenn mehr als ein Notar das Amt in derselben Amtsstube ausübt, hat jeder von ihnen in Abweichung von Absatz 1 das Recht, vollstreckbare Ausfertigungen und weitere Ausfertigungen von Urkunden auszustellen, die von den anderen Notaren der Amtsstube aufgenommen oder aufbewahrt werden.

	Von den in der Datenbank für notarielle Urkunden eingetragenen notariellen Urkunden in entmaterialisierter Form können vollstreckbare Ausfertigungen und weitere Ausfertigungen nur von Notaren ausgestellt werden, die ihr Amt in der Amtsstube ausüben, in der das in Artikel 29 vorgeschriebene Verzeichnis, in dem diese Urkunden eingetragen sind, geführt wird.

	Unbeschadet der Absätze 1 bis 3 sind Notare immer befugt, die Übereinstimmung von Abschriften privatschriftlicher Unterlagen zu beglaubigen, unabhängig davon, ob diese in der Amtsstube erstellt worden sind oder nicht.]

[Art. 21 ersetzt durch Art. 17 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 22 - [Notare dürfen außer in den durch das Gesetz oder aufgrund eines Urteils vorgesehenen Fällen keine Urschrift abgeben.

	Im Falle [der Abgabe einer Urschrift auf Papier, von der keine entmaterialisierte Abschrift in die in Artikel 18 erwähnte Datenbank für notarielle Urkunden aufgenommen worden ist, wird die Urschrift] vorher fotografiert und eine fotografische Abschrift der Urschrift wird, nachdem sie durch den Präsidenten des Gerichts Erster Instanz des Bezirks, der Protokoll darüber erstellt, überprüft worden ist, der Urschrift substituiert, an deren Stelle sie tritt, bis die Urschrift zurückgegeben wird; der Notar darf unter Erwähnung des erstellten Protokolls von dieser Abschrift vollstreckbare Ausfertigungen und weitere Ausfertigungen ausstellen.] [Diese Formalität ist nicht erforderlich, wenn eine entmaterialisierte Abschrift der Urschrift in die Datenbank für notarielle Urkunden aufgenommen worden ist, die als Grundlage für die Ausstellung vollstreckbarer Ausfertigungen oder weiterer Ausfertigungen verwendet werden darf. Im Protokoll des Gerichtspräsidenten wird dann nur die Übergabe der Urschrift vermerkt.]

	[Bei Abgabe einer Urschrift in entmaterialisierter Form wird die entsprechende gerichtliche Entscheidung dem Königlichen Verband des Belgischen Notariatswesens als Verwalter der Datenbank für notarielle Urkunden mit Notifizierung an den Notar zugestellt. Der Zugriff auf die entmaterialisierte Urschrift erfolgt in Form eines zeitweiligen Einsichtsrechts des Richters oder des von ihm bestimmten Sachverständigen in die Datenbank für notarielle Urkunden und der Überprüfung der Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Unabänderlichkeit und des gesetzlichen Beweiswertes der Urkunde ergriffen wurden.]

[Art. 22 ersetzt durch Art. 2 des K.E. Nr. 246 vom 22. Februar 1936 (B.S. vom 29. Februar 1936); Abs. 2 abgeändert durch Art. 18 Nr. 1 und 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 3 eingefügt durch Art. 18 Nr. 3 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 23 - Notare dürfen ohne Beschluss des Präsidenten des Gerichts Erster Instanz anderen Personen als den unmittelbar Interessehabenden, Erben oder Rechtsnachfolgern auch keine Ausfertigung einer Urkunde ausstellen oder ihnen Mitteilung davon machen, dies unter Androhung von Schadenersatzleistung, einer Geldbuße von [2,50 EUR] und - bei Rückfall - der einstweiligen Amtsenthebung während drei Monaten; es sei denn, es werden Gesetze und Verordnungen ausgeführt über das Registrierungsrecht oder über Urkunden, die bei den Gerichten veröffentlicht werden müssen.

[Art. 23 abgeändert durch Art. 3 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 29. Juli 2000)]


	Art. 24 - Im Falle einer angeordneten Herausgabe einer Urkunde erstellt der Notar, bei dem die Urkunde aufbewahrt wird, das Protokoll darüber, es sei denn, das anordnende Gericht bestellt zu diesem Zweck eines seiner Mitglieder oder einen anderen Richter oder anderen Notar.


	Art. 25 - Nur die vollstreckbaren Ausfertigungen werden in vollstreckbarer Form ausgestellt; sie haben in der Überschrift und am Ende den gleichen Wortlaut wie die Urteile der Gerichte.

	[Der Ausfertigung oder vollstreckbaren Ausfertigung einer Urkunde, in der auf eine vorher aufgenommene Urkunde verwiesen wird, muss eine Abschrift der letztgenannten Urkunde beigefügt werden.]

	[Die Ausfertigungen oder vollstreckbaren Ausfertigungen können mit [einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne von Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG] versehen werden. In diesem Fall ist der Abdruck des in Artikel 27 erwähnten Stempels nicht erforderlich.]

	[Außer im Falle einer anderslautenden Bestimmung eines anderen Gesetzes müssen der Ausfertigung, die mit der in Absatz 3 erwähnten Unterschrift versehen ist, die die Urschrift begleitenden Schriftstücke nicht beigefügt werden, unter der Bedingung, dass am Schluss der Ausfertigung vermerkt wird, welche Schriftstücke die Urschrift begleiten. In einem solchen Fall muss der Ausfertigung oder vollstreckbaren Ausfertigung die in Absatz 2 erwähnte Abschrift nicht beigefügt werden.]

[Art. 25 Abs. 2 eingefügt durch Art. 11 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); Abs. 3 eingefügt durch Art. 272 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004) und abgeändert durch Art. 17 des G. vom 20. September 2018 (B.S. vom 10. Oktober 2018); Abs. 4 eingefügt durch Art. 272 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004)]


	Art. 26 - Auf der Urschrift muss der Notar die Ausstellung einer ersten vollstreckbaren Ausfertigung für jede der interessehabenden Parteien erwähnen; unter Androhung seiner Amtsenthebung darf er den interessehabenden Parteien ohne Beschluss des Präsidenten des Gerichts Erster Instanz, der der Urschrift beigefügt bleibt, keine weitere vollstreckbare Ausfertigung ausstellen.

	[Die Ausstellung einer vollstreckbaren Ausfertigung in elektronischer Form gemäß Artikel 25 Absatz 3 erfolgt in Form einer Eintragung und Hinterlegung im Zentralregister der vollstreckbaren Ausfertigungen, das vom Königlichen Verband des Belgischen Notariatswesens verwaltet wird. Auf Papier ausgestellte vollstreckbare Ausfertigungen werden ebenfalls in Form einer Eintragung in diesem Register vermerkt. Der Zweck dieses Registers besteht darin, die Ausstellung vollstreckbarer Ausfertigungen in elektronischer Form an die in Artikel 23 erwähnten Personen, die an der Einleitung eines Zwangsvollstreckungsverfahrens Interesse haben, zu ermöglichen und angemessene Maßnahmen zum Schutz gegen das Risiko mehrfacher Zwangsvollstreckungen einer selben Forderung ergreifen zu können.

	Der Zugang zum Zentralregister der vollstreckbaren Ausfertigungen wird den Notaren in der Ausübung ihres Amtes, den in Artikel 23 erwähnten Personen und den mit der Zwangsvollstreckung der Urkunde beauftragten Gerichtsvollziehern eingeräumt. Die Modalitäten, die Weise und die Bedingungen für die Schaffung, Verwaltung, Organisation und Abfrage des Registers werden vom König festgelegt. Zu diesem Zweck kann der König unter anderem bestimmen, welche Erkennungsdaten der vorerwähnten zugangsberechtigten Personen sowie des beurkundenden Notars oder bevollmächtigten Gerichtsvollziehers mit der Eintragung der vollstreckbaren Ausfertigung aufbewahrt werden müssen. Er legt zudem fest, welche Daten in Bezug auf die Urkunde oder vollstreckbare Ausfertigung als Suchkriterien aufbewahrt werden müssen, damit der Gerichtsvollzieher beurteilen kann, ob die vollstreckbare Ausfertigung noch vollstreckt werden kann.

	Die Frist für die Aufbewahrung vollstreckbarer Ausfertigungen und Eintragungen durch das Zentralregister der vollstreckbaren Ausfertigungen entspricht der Frist für die Aufbewahrung der Urkunden selbst, so wie in Artikel 62 Absatz 1 vorgesehen.]

[Art. 26 Abs. 2 bis 4 eingefügt durch Art. 19 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


Ab einem gemäß Art. 26 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009), selbst ersetzt durch Art. 200 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017), vom König festzulegenden Datum lautet Art. 26 wie folgt:

"Art. 26 - Auf der Urschrift muss der Notar die Ausstellung einer ersten vollstreckbaren Ausfertigung für jede der interessehabenden Parteien erwähnen; unter Androhung seiner Amtsenthebung darf er den interessehabenden Parteien ohne Beschluss des Präsidenten des Gerichts Erster Instanz, der der Urschrift beigefügt bleibt [oder der als Urschrift hinterlegt wird], keine weitere vollstreckbare Ausfertigung ausstellen.

[Die Ausstellung einer vollstreckbaren Ausfertigung in elektronischer Form gemäß Artikel 25 Absatz 3 erfolgt in Form einer Eintragung und Hinterlegung im Zentralregister der vollstreckbaren Ausfertigungen, das vom Königlichen Verband des Belgischen Notariatswesens verwaltet wird. Auf Papier ausgestellte vollstreckbare Ausfertigungen werden ebenfalls in Form einer Eintragung in diesem Register vermerkt. Der Zweck dieses Registers besteht darin, die Ausstellung vollstreckbarer Ausfertigungen in elektronischer Form an die in Artikel 23 erwähnten Personen, die an der Einleitung eines Zwangsvollstreckungsverfahrens Interesse haben, zu ermöglichen und angemessene Maßnahmen zum Schutz gegen das Risiko mehrfacher Zwangsvollstreckungen einer selben Forderung ergreifen zu können.

Der Zugang zum Zentralregister der vollstreckbaren Ausfertigungen wird den Notaren in der Ausübung ihres Amtes, den in Artikel 23 erwähnten Personen und den mit der Zwangsvollstreckung der Urkunde beauftragten Gerichtsvollziehern eingeräumt. Die Modalitäten, die Weise und die Bedingungen für die Schaffung, Verwaltung, Organisation und Abfrage des Registers werden vom König festgelegt. Zu diesem Zweck kann der König unter anderem bestimmen, welche Erkennungsdaten der vorerwähnten zugangsberechtigten Personen sowie des beurkundenden Notars oder bevollmächtigten Gerichtsvollziehers mit der Eintragung der vollstreckbaren Ausfertigung aufbewahrt werden müssen. Er legt zudem fest, welche Daten in Bezug auf die Urkunde oder vollstreckbare Ausfertigung als Suchkriterien aufbewahrt werden müssen, damit der Gerichtsvollzieher beurteilen kann, ob die vollstreckbare Ausfertigung noch vollstreckt werden kann.

Die Frist für die Aufbewahrung vollstreckbarer Ausfertigungen und Eintragungen durch das Zentralregister der vollstreckbaren Ausfertigungen entspricht der Frist für die Aufbewahrung der Urkunden selbst, so wie in Artikel 62 Absatz 1 vorgesehen.]

[Art. 26 abgeändert durch Art. 23 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009); Abs. 2 bis 4 eingefügt durch Art. 19 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]"


	Art. 27 - Jeder Notar muss einen eigenen Stempel oder ein eigenes Siegel [mit seinem Namen, dem Vermerk "Notar", seinem Amtssitz] und, nach einheitlichem Muster, [dem Wappen des Königreichs] haben.

	Die vollstreckbaren Ausfertigungen und weiteren Ausfertigungen seiner Urkunden tragen den Abdruck dieses Siegels.

[Art. 27 Abs. 1 abgeändert durch Art. 1 § 1 Nr. 8 des G. vom 9. April 1980 (B.S. vom 6. Mai 1980) und Art. 20 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 28 - [Die notariellen Urkunden werden legalisiert, wenn diese Formalität verlangt wird, damit sie auch außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs gelten können.]

	[Die Legalisierung erfolgt durch den Minister der Auswärtigen Angelegenheiten.]

[Art. 28 Abs. 1 ersetzt durch einzigen Artikel des G. vom 10. Juli 1951 (B.S. vom 22.-24. Juli 1951); Abs. 2 ersetzt durch Art. 95 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014)]


	Art. 29 - Die Notare führen ein Verzeichnis aller Urkunden, die sie aufnehmen. [Sie führen dieses Verzeichnis entweder auf Papier oder in der entmaterialisierten Form, die von der Nationalen Notarkammer in einer vom König gebilligten Regelung bestimmt worden ist.]

[Wenn die Urkunde aber von mehreren Notaren aufgenommen wird, wird sie nur von demjenigen, der die Urschrift aufbewahrt, […] ins Verzeichnis aufgenommen.]

[Art. 29 Abs. 1 ergänzt durch Art. 24 des G. vom 6. Mai 2009 (B.S. vom 19. Mai 2009); Abs. 2 eingefügt durch Art. 12 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999) und abgeändert durch Art. 83 des G. vom 21. Dezember 2013 (B.S. vom 31. Dezember 2013)]


	Art. 30 - […]

[Art. 30 aufgehoben durch Art. 290 des K.E. Nr. 64 vom 30. November 1939 (B.S. vom 1. Dezember 1939)]




TITEL 2 - [Organisation des Notariatsamtes]

[Überschrift von Titel 2 ersetzt durch Art. 13 Nr. 1 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


Abschnitt 1 - [Anzahl und Verbreitung der Notariatsstuben und Buchhaltung und Versicherung der Notare]

[Überschrift von Abschnitt 1 ersetzt durch Art. 130 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014)]


Art. 31 - [Die Anzahl der Notare und die Verbreitung der Notariatsstuben in einem Bezirk sowie die Amtssitze der Notare werden vom König so festgelegt, dass es höchstens einen Notar pro 9.000 Einwohner gibt.

Die Reduzierung der Anzahl Stellen, die aus der Anwendung von Absatz 1 resultiert, erfolgt mit den eintretenden Vakanzen; dennoch darf die Stelle, die vakant wird in einem Bezirk, in dem die Anzahl höher liegt, nur auf gleichlautende und mit Gründen versehene Stellungnahme der Disziplinarkammer und des Präsidenten des Gerichts Erster Instanz gestrichen werden. Diese Stellungnahmen müssen jedes Mal, wenn eine Stelle vakant wird, beantragt und binnen einer Frist von einem Monat nach der Beantragung abgegeben werden.

Die Anzahl besetzter Stellen pro Gerichtsbezirk darf nie unter der Anzahl Stellen liegen, die in Anwendung des ersten Absatzes festgelegt worden ist, weniger eins.

[…] Notare, die nicht Inhabernotare sind, zählen nicht zu der in Anwendung der Absätze 1 und 2 festgelegten Anzahl Notare.

	Für die Festlegung der Anzahl Notare werden die Kantone [Limburg], [Spa], [der erste Kanton Verviers] und der zweite Kanton Verviers und der Gerichtsbezirk Eupen als ein Bezirk betrachtet.]

[Art. 31 ersetzt durch Art. 126 des G. vom 1. Dezember 2013 (B.S. vom 10. Dezember 2013); Abs. 4 abgeändert durch Art. 21 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 5 abgeändert durch Art. 3 Nr. 1 bis 3 des G. vom 25. Dezember 2017 (B.S. vom 29. Dezember 2017)]


Art. 32 - Streichungen oder Reduzierungen von Stellen erfolgen nur durch Tod, Ausscheiden oder Absetzung.

	[Erlasse zur Streichung oder Reduzierung von Stellen werden auszugsweise im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht.



Bei Gründung einer Stelle oder wenn die Ernennung eines Inhabernotars ansteht oder sobald ein Notar gemäß Artikel 2 als ausscheidend betrachtet wird oder falls ein Notar verstirbt oder abgesetzt wird, wird die Vakanz im Belgischen Staatsblatt bekanntgemacht.]

[Art. 32 Abs. 2 und 3 eingefügt durch Art. 15 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	Art. 33 - [Jeder Notar muss eine Buchhaltung führen, um von ihm entweder anlässlich der Aufnahme einer Urkunde oder einer anderen Verrichtung seines Dienstes oder für Rechnung von Kunden oder Auftraggebern getätigte Einnahmen und Ausgaben aller Art festzustellen.

[Falls Notare [ihr Amt] [in einer Notariatsgesellschaft] ausüben, wird nur eine Buchhaltung im Namen der Gesellschaft geführt.]

[Falls Notare ihr Amt als beigeordneter Notar eines Inhabernotars, der eine natürliche Person ist, ausüben, wird nur eine Buchhaltung im Namen des Inhabernotars geführt.]

[Die Bücher müssen bis Ende des zehnten Jahres nach Datum ihres Abschlusses aufbewahrt werden.]

Diese Buchhaltung muss es jederzeit ermöglichen, unmittelbar die Lage der Notariatsstube festzustellen.

[Um jederzeit und unmittelbar die Lage der Notariatsstube feststellen zu können, sammelt die Nationale Notarkammer auf elektronischem Wege, permanent und ohne zeitliche Begrenzung die in Absatz 1 erwähnten Buchführungsdaten. Diese Daten werden bis Ende des zehnten Jahres nach Datum ihrer Sammlung aufbewahrt.

Die auf diese Weise gesammelten Daten werden von der Nationalen Notarkammer verarbeitet, die sich vergewissert, dass der Notar seinen Buchhaltungspflichten nachkommt. Im Rahmen dieser Kontrolle kann die Nationale Notarkammer alle erforderlichen präventiven oder Zwangsmaßnahmen ergreifen, und zwar unbeschadet der Zuständigkeit der Notarkammer.

Die Nationale Notarkammer kann der betreffenden Notarkammer ein Recht auf Zugriff auf die erforderlichen Daten und ein Recht auf Verarbeitung dieser Daten gewähren, sodass diese ihren gesetzlichen Auftrag ausführen kann.

Die Nationale Notarkammer bewahrt die Informationen über den Zugriff auf die Daten während zehn Jahren ab diesem Zugriff auf.

[…]]

[…]

	[…]



Die Kontrolle der Buchhaltung wird durch einen Königlichen Erlass geregelt.]

[Art. 33 ersetzt durch Art. 2 des K.E. Nr. 213 vom 13. Dezember 1935 (B.S. vom 16.-17. Dezember 1935); neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 16 Nr. 1 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999) und abgeändert durch Art. 22 Nr. 1 und 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 22 Nr. 4 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); neuer Absatz 4 eingefügt durch Art. 171 Nr. 1 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); neue Absätze 6 bis 9 eingefügt durch Art. 171 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); früherer Absatz 10 eingefügt durch Art. 171 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und aufgehoben durch Art. 22 Nr. 5 des Gesetzes vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); früherer Absatz 11 aufgehoben durch Art. 16 Nr. 2 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); früherer Absatz 12 aufgehoben durch Art. 171 Nr. 3 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017)]


	Art. 34 - [§ 1 - Jeder Notar macht einen Unterschied zwischen seinen eigenen Geldern und den Geldern Dritter.

	Die Gelder, die Notare bei der Ausübung ihres Berufs zu Gunsten von Klienten oder Dritten erhalten, werden auf ein oder mehrere Konten eingezahlt, die auf ihren Namen oder auf den Namen ihrer Notariatsgesellschaft mit Vermerk ihrer jeweiligen Eigenschaft eröffnet werden. Dieses Konto beziehungsweise diese Konten werden gemäß den von der Nationalen Notarkammer festzulegenden Regeln eröffnet.

	Der Notar verwaltet die Gelder von Klienten und von Dritten über dieses Konto. Er ersucht seine Klienten und Dritte immer, Gelder ausschließlich auf dieses Konto einzuzahlen.

	Dieses Konto wird ausschließlich vom Notar verwaltet, unbeschadet der von der Nationalen Notarkammer festgelegten ergänzenden Regeln hinsichtlich der Verwaltung von Geldern von Klienten oder Dritten.

	[Wenn ein beziehungsweise mehrere beigeordnete Notare in der Amtsstube das Amt ausüben, verwenden sie für die Anwendung des vorliegenden Artikels die auf den Namen des Inhabernotars eröffneten Konten oder, falls es sich um eine Notariatsgesellschaft handelt, die auf den Namen der Notariatsgesellschaft eröffneten Konten.]

	§ 2 - Die in § 1 erwähnten Konten umfassen Sammelanderkonten und Einzelanderkonten.

	Ein Sammelanderkonto ist ein globales Konto, auf dem Gelder erhalten oder verwaltet werden, die an Klienten oder Dritte übertragen werden müssen.

	Ein Einzelanderkonto ist ein individualisiertes Konto, das im Rahmen einer bestimmten Akte oder für einen bestimmten Klienten eröffnet wird.



	§ 3 - Das Sammelanderkonto und das Einzelanderkonto sind Konten, die bei einer von der Belgischen Nationalbank auf der Grundlage [des Gesetzes vom 25. April 2014 über den Status und die Kontrolle der Kreditinstitute und der Börsengesellschaften] zugelassenen Einrichtung oder bei der Hinterlegungs- und Konsignationskasse eröffnet werden und mindestens folgende Bedingungen erfüllen:

	1. Sammelanderkonten und Einzelanderkonten dürfen niemals einen Debetsaldo aufweisen.

	2. Auf Sammelanderkonten oder Einzelanderkonten darf keinerlei Form von Kredit gewährt werden; diese Konten dürfen niemals als Sicherheit dienen.

	3. Es darf keinerlei Aufrechnung, Zusammenlegung oder Vereinheitlichung zwischen dem Sammelanderkonto, dem Einzelanderkonto und anderen Bankkonten geben; auf diese Konten dürfen keine Nettingvereinbarungen angewandt werden.

	Die Nationale Notarkammer kann ergänzende Regeln für die Verwaltung von Geldern von Klienten oder Dritten festlegen.

	§ 4 - Vorbehaltlich außergewöhnlicher Umstände überträgt der Notar die auf seinem Sammelanderkonto erhaltenen Gelder schnellstmöglich an die Empfänger.

	Wenn der Notar die Gelder aus rechtmäßigen Gründen nicht binnen der in der Regelung der Nationalen Notarkammer vorgesehenen Frist und spätestens binnen [vier Monaten], nachdem er sie erhalten hat, an den Empfänger übertragen kann, zahlt er sie auf ein Einzelanderkonto ein.

	Unbeschadet der Anwendung zwingender Rechtsvorschriften ist Absatz 2 nicht anwendbar, wenn der Gesamtbetrag der Gelder, die für Rechnung ein und derselben Person oder anlässlich ein und derselben Verrichtung oder pro Akte eingehen, [10.000 EUR] nicht übersteigt. [...]

	§ 5 - Alle Summen - ungeachtet ihrer Höhe -, die vom Berechtigten binnen zwei Jahren [ab dem Tag, an dem keine einzige Urkunde oder Vereinbarung mehr in der Akte verfasst werden muss], in deren Rahmen der Notar diese Summen erhalten hat, nicht eingefordert worden sind oder ihm binnen dieser Frist nicht entrichtet wurden, werden vom Notar bei der Hinterlegungs- und Konsignationskasse eingezahlt. Die Frist wird ausgesetzt, solange diese Summen Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sind.

	Diese Depositen werden auf den Namen des Berechtigten eingetragen, der vom Notar bestimmt wird. Die Hinterlegungs- und Konsignationskasse hält die Depositen zur Verfügung des Berechtigten bis zum Ablauf der Frist, die erwähnt ist in Artikel 25 des Königlichen Erlasses Nr. 150 vom 18. März 1935 zur Koordinierung der Gesetze über die Organisation und Arbeit der Hinterlegungs- und Konsignationskasse und zur Abänderung dieser Gesetze aufgrund des Gesetzes vom 31. Juli 1934.]

[Art. 34 ersetzt durch Art. 2 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 10. Dezember 2013); § 1 Abs. 5 eingefügt durch Art. 23 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 3 Abs. 1 abgeändert durch Art. 172 Nr. 1 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 4 Abs. 2 abgeändert durch Art. 172 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 4 Abs. 3 abgeändert durch Art. 172 Nr. 3 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 5 Abs. 1 abgeändert durch Art. 172 Nr. 4 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017)]


	[Art. 34bis - Dem Notar anlässlich der Aufnahme einer Urkunde oder einer Verrichtung seines Dienstes anvertraute Inhaberpapiere und Wertpapiere werden binnen drei Monaten für Rechnung des Eigentümers der Papiere unter getrennter Rubrik bei einer öffentlichen oder privaten Einrichtung zur offenen Aufbewahrung hinterlegt, und zwar gemäß den vom König erlassenen Bestimmungen.]

[Art. 34bis eingefügt durch Art. 2 des K.E. Nr. 213 vom 13. Dezember 1935 (B.S. vom 16.-17. Dezember 1935)]


	[Art. 34ter - [Jeder Notar, der sein Amt außerhalb einer Notariatsgesellschaft ausübt, ist verpflichtet, seine zivilrechtliche Haftung durch einen von der Nationalen Notarkammer gebilligten Versicherungsvertrag abdecken zu lassen, der mindestens den Betrag von 5 Millionen EUR garantieren muss.]]

	[Absatz 1 findet keine Anwendung auf den beigeordneten Notar, dessen Berufstätigkeit über eine Haftpflichtversicherung des Notars, dem er beigeordnet ist, versichert ist.]

[Art. 34ter Abs. 1 eingefügt durch Art. 2 des K.E. Nr. 213 vom 13. Dezember 1935 (B.S. vom 16.-17. Dezember 1935), aufgehoben durch Art. 18 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999) und wieder aufgenommen durch Art. 131 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014); Abs. 2 eingefügt durch Art. 24 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]




Abschnitt 2 - Zulassungsbedingungen und Ernennungsmodus im Notariatswesen


	Art. 35 - [§ 1 - Jedes Jahr ernennt der König eine bestimmte Anzahl Notaranwärter.

	§ 2 - Jedes Jahr bestimmt der König, nachdem er von jeder Ernennungskommission für das Notariatswesen [und von der Nationalen Notarkammer] die Stellungnahme eingeholt hat, pro Sprachrolle die Anzahl der zu ernennenden Notaranwärter. Diese Anzahl wird vom König festgelegt auf Basis der Anzahl der zu ernennenden Inhabernotare, der Anzahl benannter stellvertretender Notare, der Anzahl [noch nicht assoziierter, benannter oder ernannter Laureaten der vorigen Sitzungen sowie auf Basis des Bedarfs an assoziierten und beigeordneten Notaren]. Die Gesamtanzahl [darf nicht weniger als [120] betragen]. Die Sprachrolle [wird von der Sprache, in der das Diplom des Lizentiats [oder Masters] des Notariatswesens ausgestellt ist, oder, in dem in Artikel 35bis erwähnten Fall, durch die Wahl einer Sprachrolle im Rahmen der Einreichung der Akte bestimmt].

	Der in Absatz 1 erwähnte Königliche Erlass sowie ein Bewerberaufruf werden jedes Jahr im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht.

	§ 3 - Um zum Notaranwärter ernannt zu werden, muss der Betreffende:

	1. [Belgier oder Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union sein] und im Besitz seiner bürgerlichen und politischen Rechte sein,

	2. Inhaber eines in Artikel 36 § 4 vorgesehenen Praktikumszertifikats [oder eines in Artikel 35bis vorgesehenen Befähigungsnachweises] sein,

3. in der in Artikel 39 § 5 Absatz 4 erwähnten definitiven Liste aufgenommen sein.

	§ 4 - Um das Notariatsamt ausüben zu können, muss der Notaranwärter entweder gemäß Artikel 45 zum Inhabernotar ernannt werden oder sich gemäß Artikel 55 § 2 mit einem Inhabernotar assoziieren [oder gemäß Artikel 49ter als beigeordneter Notar bestimmt werden].]

	[Die Ernennung oder Bestimmung als Notar setzt von Rechts wegen jeder anderen Ernennung oder Bestimmung als Notar ein Ende.]

	[§ 5 ­ Der vor Inkrafttreten des vorliegenden Abschnitts ernannte Notar kann den König um die Erlaubnis ersuchen, die Rechtsstellung eines Notaranwärters anzunehmen, unter der Bedingung, dass er ehrenvoll aus seinem Amt entlassen worden ist.

	Der Königliche Erlass, durch den die Erlaubnis erteilt wird, tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

	Der Notar, der aufgrund von Absatz 2 die Rechtsstellung eines Notaranwärters annimmt, wird für die Bestimmung der Anzahl der gemäß § 2 zu ernennenden Notaranwärter nicht berücksichtigt.]

[Art. 35 ersetzt durch Art. 19 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); § 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 23. Oktober 2009 (B.S. vom 16. November 2009), Art. 173 Nr. 1 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und Art. 25 Nr. 1 bis 5 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 3 einziger Absatz Nr. 1 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 14. November 2011 (B.S. vom 10. Februar 2012); § 3 einziger Absatz Nr. 2 abgeändert durch Art. 173 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 4 Abs. 1 abgeändert durch Art. 25 Nr. 6 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 4 Abs. 2 eingefügt durch Art. 74 des G. vom 31. Juli 2020 (B.S. vom 7. August 2020); § 5 eingefügt durch Art. 25 Nr. 7 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	[Art. 35bis - [§ 1 - Um einen Befähigungsnachweis zu erhalten, muss der Betreffende vorab die Sprachrolle wählen, in die er eingetragen werden möchte, und beim Minister der Justiz eine Akte einreichen, aus der hervorgeht, dass der Betreffende:

	1. einen mindestens dreijährigen postsekundären Ausbildungszyklus in Vollzeit oder eine dieser Dauer entsprechende Teilzeitausbildung an einer Universität, einer Hochschule oder einer anderen Ausbildungseinrichtung mit gleichwertigem Ausbildungsniveau und gegebenenfalls die über diesen Ausbildungszyklus hinaus erforderliche berufliche Ausbildung in Rechtswissenschaften erfolgreich abgeschlossen hat und Diplome, Zeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise, anhand deren das Notariatsamt im betreffenden Mitgliedstaat ausgeübt werden darf, vorlegen kann,

	2. entweder durch einen offiziellen Beschluss der öffentlichen Behörden eines anderen Mitgliedstaates zum Notar ernannt worden ist, in diesem Mitgliedstaat als Notar tätig ist, über ein von diesem Staat verliehenes Notarsiegel verfügt und nicht einstweilen seines Amtes als Notar enthoben worden ist oder über einen von der Ernennungsbehörde eines anderen Mitgliedstaates ausgestellten Nachweis verfügt, aus dem hervorgeht, dass die gemäß Nr. 1 vorgelegten Diplome, Zeugnisse oder sonstigen Befähigungsnachweise ihm in diesem Mitgliedstaat die Möglichkeit eröffnen, durch einen offiziellen Beschluss der öffentlichen Behörden, aufgrund dessen er außerdem über ein von diesem Mitgliedstaat verliehenes Notarsiegel verfügen darf, zum Notar ernannt zu werden.

	Nachdem die Vollständigkeit der Unterlagen und Belege überprüft und bestätigt worden ist, wird die Akte vom Minister der Justiz an die Ernennungskommission für das Notariatswesen der vom Betreffenden gewählten Sprachrolle übermittelt.

	§ 2 - Nach Kenntnisnahme der Akte kann die betreffende Ernennungskommission, wenn sie es für notwendig erachtet, einen Eignungstest als Ausgleichsmaßnahme auferlegen, um die Kenntnisse im nationalen Recht zu prüfen, der durch die Tatsache gerechtfertigt wird, dass die Umstände, unter denen das Amt in dem betreffenden Mitgliedstaat ausgeübt wird oder ausgeübt werden kann, mit denen in Belgien nicht identisch oder gleichwertig sind und dass dieser Unterschied die Notwendigkeit einer spezifischen Ausbildung erklärt, die sich auf Lehrstoffe bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die durch die Ausbildung, die der Betreffende angibt, abgedeckt sind.

	Nach Prüfung und Validierung der Unterlagen und Belege und gegebenenfalls nach Durchführung des in Absatz 1 erwähnten Eignungstests stellt die betreffende Ernennungskommission den Befähigungsnachweis aus.



	§ 3 - In der in Artikel 38 § 11 erwähnten Geschäftsordnung können zusätzliche Modalitäten für das in § 2 vorgesehene Verfahren festgelegt werden.]]

[Art. 35bis eingefügt durch Art. 1 des G. vom 1. März 1950 (B.S. vom 15. März 1950), aufgehoben durch Art. 20 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999) und wieder aufgenommen durch Art. 174 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017)]


	Art. 36 - [§ 1 - [Um ein Praktikumszertifikat zu erhalten, muss der Betreffende ein Praktikum von mindestens drei vollen Jahren in einer oder mehreren Notariatsstuben als Haupttätigkeit während mindestens dreißig Stunden pro Woche absolvieren und im Besitz des Schlussberichts über das Praktikum gemäß Artikel 37 § 5 Absatz 5 sein.]

	Unbeschadet der Bestimmungen des vorangehenden Absatzes darf das Praktikum für eine Dauer von höchstens einem Jahr auch absolviert werden:

	1. in einer oder mehreren Notariatsstuben im Ausland,

	2. [in einem Amt der Verwaltung Rechtssicherheit,]

	3. [...]

	4. als Assistent in einer Rechtsfakultät einer Universität,

	5. bei der Rechtsanwaltschaft,

	[6. in einer juristischen Funktion in einer notariellen Einrichtung oder Organisation.]

	§ 2 - Die Praktikumszeit zählt erst ab dem Moment, wo der Betreffende das Diplom [des Lizentiats oder Masters des Notariatswesens erhalten hat und im Praktikumsverzeichnis der Nationalen Notarkammer eingetragen ist. Die zweite Bedingung findet im Fall von § 1 Absatz 2 keine Anwendung].

	Die Nationale Notarkammer kann, was den Beginn der Praktikumszeit betrifft, eine Abweichung gewähren, wenn der Betreffende während mindestens fünf Jahren [als Haupttätigkeit] eine juristische Funktion in einer oder mehreren Notariatsstuben ausgeübt hat [und entweder das in § 2 Absatz 1 erwähnte Diplom nach dem vorerwähnten Zeitraum von fünf Jahren erhalten hat oder das in § 2 Absatz 1 erwähnte Diplom während des vorerwähnten Zeitraums von fünf Jahren erhalten und sich innerhalb eines Monats nach Erhalt dieses Diploms im Praktikumsverzeichnis der Nationalen Notarkammer eingetragen hat. Wenn der Betreffende sich nicht innerhalb dieses Monats eingetragen hat, muss ab Eintragung in das Praktikumsverzeichnis noch ein Praktikum von mindestens einem Jahr absolviert werden].

	§ 3 - [Das Praktikum muss innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren absolviert werden und kann für eine Dauer von höchstens zwei Jahren unterbrochen werden.]

	§ 4 - Der Nachweis über die Praktikumszeit muss sich aus den vom Praktikumsleiter oder von den Praktikumsleitern ausgestellten [und unterzeichneten] Bescheinigungen ergeben.

	[Diese Bescheinigungen werden dem Praktikanten übergeben. Der Praktikant übermittelt der Nationalen Notarkammer eine Abschrift davon.]

	Nach Empfang der Praktikumsbescheinigungen und Überprüfung ihrer Übereinstimmung mit den in vorliegendem Artikel festgelegten Bedingungen stellt die Nationale Notarkammer dem Praktikanten ein Praktikumszertifikat aus.]

	[Das Praktikum endet mit Erhalt des Praktikumszertifikats.]

[Art. 36 ersetzt durch Art. 21 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); § 1 Abs. 1 ersetzt durch Art. 26 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 1 Abs. 2 Nr. 2 ersetzt durch Art. 123 Buchstabe a) des G. vom 11. Juli 2018 (B.S. vom 20. Juli 2018); § 1 Abs. 2 Nr. 3 aufgehoben durch Art. 123 Buchstabe b) des G. vom 11. Juli 2018 (B.S. vom 20. Juli 2018); § 1 Abs. 2 Nr. 6 eingefügt durch Art. 26 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 26 Nr. 3 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 26 Nr. 4 und 6 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 3 ersetzt durch Art. 26 Nr. 7 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 4 Abs. 1 abgeändert durch Art. 26 Nr. 8 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 4 Abs. 2 ersetzt durch Art. 26 Nr. 9 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 4 Abs. 4 eingefügt durch Art. 26 Nr. 10 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


Art. 37 - [§ 1 - In jeder Notargemeinschaft wird ein Praktikumsausschuss eingesetzt, der die Praktikumsleiter sowie die Praktikanten begleitet, die im Hinblick auf die Erlangung eines Praktikumszertifikats hauptberuflich eine juristische Funktion in einer belgischen Notariatsstube ausüben und ihr Praktikum in der betreffenden Provinz absolvieren.

Der Praktikumsausschuss überwacht den Fortgang des Praktikums und richtet es gegebenenfalls auf der Grundlage folgender Kriterien neu aus:

1. Praktikumsprogramm, das von der Nationalen Notarkammer aufgestellt wurde,

2. Einblick des Praktikanten in die Arbeitsweise einer Notariatsstube,

3. Eignung des Praktikanten für die Funktion.

Der Praktikumsausschuss hört die Praktikanten mindestens einmal pro Jahr und jedes Mal, wenn sie den Praktikumsleiter wechseln, sowie am Ende der Praktikumszeit an.

Die Inhaber eines Praktikumszertifikats können ebenfalls darum ersuchen, einmal im Jahr angehört zu werden.

§ 2 - Der Praktikumsausschuss setzt sich mindestens aus sechs Mitgliedern zusammen, die für einen einmal erneuerbaren Zeitraum von drei Jahren von der Notarkammer bestimmt werden.

Der Praktikumsausschuss bestimmt für die von ihm festgelegte Dauer unter seinen Mitgliedern einen Präsidenten.

§ 3 - Der Praktikumsausschuss bestimmt für jeden Praktikanten einen Coach, der ein Notar, ein Ehrennotar oder ein Notaranwärter sein muss, der als Vertrauensperson fungiert und eine Brückenfunktion zwischen dem Praktikumsleiter, dem Praktikanten und dem Praktikumsausschuss hat.

§ 4 - Ein Mandat in einem Praktikumsausschuss oder die Funktion eines Coaches ist unvereinbar mit:

- einem Mandat in einer Ernennungskommission für das Notariatswesen,

- einem Mandat in einem Beratungsausschuss.

§ 5 - Bei den Anhörungen prüft der Praktikumsausschuss den Fortgang des Praktikums, nachdem mindestens zwei Mitglieder, zuerst der Praktikumsleiter und anschließend der Praktikant, getrennt angehört worden sind.

Ein Mitglied des Praktikumsausschusses enthält sich der Sache in folgenden Fällen:

1. wenn das betreffende Mitglied sich dem Praktikanten gegenüber in einem in Artikel 8 erwähnten Verwandtschafts- oder Verschwägerungsverhältnis befindet,

2. wenn das betreffende Mitglied Arbeitgeber des Betreffenden ist beziehungsweise gewesen ist oder wenn der Praktikant effektiv mit ihm zusammengearbeitet hat.

Der Ausschuss erstellt nach jeder Anhörung für jeden Praktikanten einen Bericht über den Verlauf des Praktikums.

Der Bericht über den Verlauf des Praktikums wird dem Praktikanten, dem Praktikumsleiter und dem Coach binnen einem Monat nach der Anhörung übermittelt. Eventuelle Bemerkungen müssen dem Praktikumsausschuss und den Empfängern des Berichts binnen einem Monat nach Versand des Berichts übermittelt werden.

Der Praktikumsausschuss erstellt einen Schlussbericht über das Praktikum. Der Schlussbericht sowie die eventuellen Bemerkungen [werden dem Praktikanten per Einschreibesendung zugesandt]. Ein Exemplar des Schlussberichts wird zusammen mit den eventuellen Bemerkungen [dem Beratungsausschuss auf seinen Antrag hin übermittelt, der sie bei Abgabe einer Stellungnahme berücksichtigt]. Die Ernennungskommission für das Notariatswesen kann um Übermittlung des Berichts anlässlich der Prüfung einer Bewerbung für das Amt eines Notars ersuchen.

§ 6 - Wenn ein Praktikant sein Praktikum in einer Notariatsstube in einer anderen Provinz fortsetzt, wird seine Praktikumsakte dem Praktikumsausschuss dieser Provinz übermittelt.

§ 7 - Die Mitglieder des Praktikumsausschusses, der Notarkammern und ihre Angestellten, die vom Inhalt der Akte Kenntnis genommen haben, sowie der Coach unterliegen der Schweigepflicht. Artikel 458 des Strafgesetzbuches ist auf sie anwendbar.

§ 8 - Die Nationale Notarkammer legt die Regeln in Bezug auf Zusammensetzung, Arbeitsweise und Organisation der Praktikumsausschüsse fest.

Alle Funktionskosten der Praktikumsausschüsse einschließlich der von ihren Mitgliedern erhaltenen Entschädigungen gehen zu Lasten der Notargemeinschaften.]

[Art. 37 aufgehoben durch Art. 2 römisch IV des G. vom 16. April 1927 (B.S. vom 27. April 1927), wieder aufgenommen durch Art. 22 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999) und ersetzt durch Art. 202 des G. vom 21. Dezember 2018 (B.S. vom 31. Dezember 2018); § 5 Abs. 5 abgeändert durch Art. 27 Nr. 1 und 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 38 - [§ 1 - Es wird eine niederländischsprachige Ernennungskommission und eine französischsprachige Ernennungskommission für das Notariatswesen eingesetzt.

	§ 2 - Jede Kommission zählt acht ordentliche Mitglieder und acht Ersatzmitglieder, alle mit belgischer Staatsangehörigkeit.

	Die niederländischsprachige Ernennungskommission ist zuständig für:

	1. die Einstufung der sich am besten für eine Ernennung zum Notaranwärter eignenden Bewerber, deren Sprache des Diploms des Lizentiats [oder Masters] des Notariatswesens Niederländisch ist [oder die sich gemäß Artikel 35bis für eine Eintragung in die niederländische Sprachrolle entschieden haben],

	2. die Einstufung der Bewerber für eine Ernennung zum Inhabernotar mit Amtssitz in den Provinzen Antwerpen, Limburg, Westflandern, Ostflandern oder Flämisch- Brabant,

	3. [die Ausstellung des in Artikel 35bis erwähnten Befähigungsnachweises.]

	Die französischsprachige Ernennungskommission ist zuständig für:

	1. die Einstufung der sich am besten für eine Ernennung zum Notaranwärter eignenden Bewerber, deren Sprache des Diploms des Lizentiats [oder Masters] des Notariatswesens Französisch ist [oder die sich gemäß Artikel 35bis für eine Eintragung in die französische Sprachrolle entschieden haben],

	2. die Einstufung der Bewerber für eine Ernennung zum Inhabernotar mit Amtssitz in den Gerichtsbezirken, die zu den Provinzen Hennegau, Lüttich, Luxemburg, Namur und Wallonisch-Brabant gehören,

	3. [die Ausstellung des in Artikel 35bis erwähnten Befähigungsnachweises.]

	§ 3 - Die niederländischsprachige Ernennungskommission und die französischsprachige Ernennungskommission bilden zusammen die vereinigten Ernennungskommissionen.



	Die vereinigten Ernennungskommissionen sind zuständig für:

	1. die Einstufung der Bewerber für eine Ernennung zum Inhabernotar mit Amtssitz in einem der in Artikel 43 § 12 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Juni 1935 über den Sprachengebrauch in Gerichtsangelegenheiten erwähnten zweisprachigen Kantone der Friedensgerichte des Gerichtsbezirks Brüssel,

	2. [...]

	3. die Erstellung des in Artikel 39 § 2 erwähnten Programms für die Prüfung im Wettbewerbsverfahren,

	4. die Formulierung der Stellungnahmen und der Vorschläge betreffend die allgemeine Arbeitsweise im Notariatswesen.

	§ 4 - Jede Ernennungskommission setzt sich wie folgt zusammen:

	1. aus drei Notaren [oder aus zwei Notaren und einem Ehrennotar] aus drei verschiedenen Notargemeinschaften, von denen einer [als Inhabernotar zum Zeitpunkt des Beginns seines Mandats seit weniger als fünf Jahren] ernannt ist,

	2. aus einem […] Notar, der nicht Inhabernotar ist,

	3. aus einem amtierenden Magistrat, der unter den Magistraten des Spruchkörpers der Gerichtshöfe und Gerichte und unter den Magistraten der Staatsanwaltschaft ausgewählt wird,
	
4. aus einem Lehrbeauftragten oder Professor der Rechte an einer Rechtsfakultät einer belgischen Universität, der nicht Notar, Notaranwärter oder assoziierter Notar ist,

	5. aus zwei [Mitgliedern, die keine Notare sind und] eine für den Auftrag zweckdienliche Berufserfahrung haben.

	Für jedes Mitglied wird ein Ersatzmitglied bestimmt, das die gleichen Bedingungen erfüllt.

	§ 5 - Während ihres Mandats dürfen die Bewerber für ein Mandat in der Ernennungskommission nicht die Altersgrenze überschritten haben, die für die Ausübung des Notariatsamtes festgelegt ist.

	Die ordentlichen Mitglieder der Ernennungskommissionen, welche Notare [oder Ehrennotare] sind, und ihre Ersatzmitglieder werden von den Mitgliedern der Generalversammlung der Nationalen Notarkammer bestimmt, die der niederländischen beziehungsweise der französischen Sprachrolle angehören.

	[Die anderen ordentlichen Mitglieder und ihre Ersatzmitglieder werden [von der Abgeordnetenkammer] mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen bestimmt.]

	Jedes Mitglied wird bestimmt, um je nach seiner Sprachrolle der einen oder der anderen Ernennungskommission anzugehören. Die Sprachrolle wird für die Notare [oder Ehrennotare] durch die Sprache ihres Diploms als Lizentiat [oder Master] des Notariatswesens bestimmt; [für Lehrbeauftragte und Professoren durch die Sprache der Gemeinschaft, die für die Universität, an der sie ernannt sind, für das Unterrichtswesen zuständig ist. Wenn diese Lehrbeauftragten und Professoren an Universitäten ernannt sind, die verschiedenen Gemeinschaften unterstehen, gilt die Sprache der Gemeinschaft, in der sie ihren Hauptauftrag ausüben.] Mindestens ein Mitglied oder Ersatzmitglied der französischsprachigen Ernennungskommission muss gemäß den Artikeln 43 § 13 Absatz 2 und 43quinquies des Gesetzes vom 15. Juni 1935 über den Sprachengebrauch in Gerichtsangelegenheiten die Kenntnis der deutschen Sprache nachweisen.

	§ 6 - Ein Mandat in einer Ernennungskommission ist unvereinbar mit:

	1. einem Mandat in der Nationalen Notarkammer, in einer Notarkammer, [in einem in Artikel 37 erwähnten Praktikumsausschuss] oder in einem in Artikel 38bis erwähnten Beratungsausschuss,

	2. der Eigenschaft als Prokurator des Königs,

	3. einem Mandat im Hohen Justizrat oder im Beirat der Magistratur,

	4. einem durch Wahl verliehenen politischen Mandat.

	Das Mandat läuft von Rechts wegen ab:

	1. wenn eine in Absatz 1 erwähnte Unvereinbarkeit auftritt,

	2. wenn ein Mitglied die erforderliche Eigenschaft verliert, um in einer Ernennungskommission zu tagen,

	3. wenn ein Mitglied sich bewirbt für eine Ernennung zum Notar oder Notaranwärter.

	§ 7 - [Die Mitglieder der Ernennungskommissionen tagen für einen Zeitraum von vier Jahren, wobei die Mandate der Hälfte der ordentlichen Mitglieder und der Hälfte der stellvertretenden Mitglieder alle zwei Jahre erneuert werden] [...].

[Die Mitglieder treten ihr Amt am 1. Juli des Jahres an, in dem die Mandate erneuert werden.]

	[Die Zusammensetzung der Ernennungskommissionen wird im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht. Diese Veröffentlichung gilt als Einsetzung.

	Die ausscheidenden Mitglieder tagen bis zum Ablauf ihres Mandats und in jedem Fall bis zu der in Absatz 3 erwähnten Veröffentlichung.]

[Ein ausscheidendes Mitglied ist nicht sofort wieder wählbar. Niemand darf während mehr als zwei Mandaten in der Ernennungskommission tagen.]

	Jedes Mitglied kann auf sein Ersuchen hin durch den Präsidenten der Ernennungskommission von seinem Mandat entbunden werden.

	Die Nachfolge des von seinem Mandat entbundenen ordentlichen Mitglieds wird von Rechts wegen von seinem Ersatzmann wahrgenommen, der das Mandat zu Ende führt. Der Präsident ersucht um die Bestimmung eines neuen Ersatzmanns, der das Mandat des Ersatzmitglieds, das entweder ordentliches Mitglied geworden oder von seinem Mandat entbunden worden ist, zu Ende führt.

	§ 8 - Jede Ernennungskommission wählt unter ihren ordentlichen Mitgliedern für einen einmal erneuerbaren Zeitraum von zwei Jahren mit einfacher Mehrheit einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten, der den Präsidenten gegebenenfalls ersetzt, sowie einen Sekretär. Der Präsident und der Vizepräsident dürfen nicht beide Notare[, assoziierte Notare oder Ehrennotare] sein.

	Der Vorsitz der vereinigten Ernennungskommissionen wird abwechselnd für eine Dauer von zwei Jahren von den jeweiligen Präsidenten der Ernennungskommissionen wahrgenommen. […]

	§ 9 - Um gültig beraten und beschließen zu können, muss die Mehrheit der Mitglieder der Ernennungskommission anwesend sein. Bei Abwesenheit oder Verhinderung eines ordentlichen Mitglieds wird es von seinem Ersatzmann ersetzt. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten oder des ihn ersetzenden Vizepräsidenten des Ernennungsausschusses ausschlaggebend.

	Um in den vereinigten Ernennungskommissionen gültig beraten und beschließen zu können, muss die Mehrheit der Mitglieder jeder Ernennungskommission anwesend sein. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten der vereinigten Ernennungskommissionen ausschlaggebend.

	§ 10 - Mitgliedern einer Ernennungskommission ist es untersagt, sich an einer Beratung oder an einem Beschluss zu beteiligen, wenn sie daran ein persönliches oder direktes Interesse haben oder:

	1. wenn ein in Artikel 8 erwähnter Verwandtschaftsgrad ein Mitglied mit dem Bewerber verbindet,

	2. wenn ein Mitglied über einen Bewerber für die Ernennung, um die es geht, eine Stellungnahme abgegeben hat, oder wenn es Mitglied einer in Artikel 39 § 3 erwähnten Instanz gewesen ist, die eine Stellungnahme abgeben soll,

	3. wenn ein Mitglied Arbeitgeber des Bewerbers ist oder gewesen ist oder auf beruflicher Ebene über den Bewerber Amtsgewalt ausübt oder ausgeübt hat.

	§ 11 - Die Modalitäten für die Arbeitsweise der Ernennungskommissionen [...] werden vom König [festgelegt]. Die Ernennungskommissionen können eine Geschäftsordnung festlegen, die vom König gebilligt werden muss.]

	[§ 11/1 - Die Ernennungskommissionen verfügen über ein kleines Sekretariat, dessen Stellenplan auf Vorschlag der Ernennungskommissionen von der Abgeordnetenkammer festgelegt wird.

	Für die Anwerbung ihres Personals dürfen sie auf parlamentarische Einrichtungen, auf andere Einrichtungen, die eine Dotation beziehen, und auf öffentliche Einrichtungen, mit denen sie ein Zusammenarbeitsabkommen schließen können, zurückgreifen. Eventuell kann eine zusätzliche Abordnungsentschädigung gewährt werden.]

	[§ 12 - In den allgemeinen Ausgabenhaushaltsplan des Staates wird zur Finanzierung der Arbeitsweise der Ernennungskommissionen eine Dotation eingetragen. Vom Rechnungshof unterstützt, untersucht die Abgeordnetenkammer die ausführlichen Haushaltsvorschläge der Ernennungskommissionen, billigt sie, kontrolliert ihre Ausführung und prüft und billigt außerdem die ausführlichen Rechnungen.

	Die Ernennungskommissionen benutzen für ihren Haushalt und für ihre Rechnungen ein Haushalts- und Kontenschema, das mit demjenigen vergleichbar ist, das die Abgeordnetenkammer benutzt.]

[Art. 38 aufgehoben durch Art. 2 römisch IV des G. vom 16. April 1927 (B.S. vom 27. April 1927) und wieder aufgenommen durch Art. 22 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); § 2 Abs. 2 Nr. 1 abgeändert durch Art. 175 Nr. 1 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und Art. 28 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 2 Nr. 3 aufgehoben durch Art. 2 Buchstabe a) des G. vom 27. April 2016 (B.S. vom 11. Mai 2016) und wieder aufgenommen durch Art. 175 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 2 Abs. 3 Nr. 1 abgeändert durch Art. 175 Nr. 3 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und Art. 28 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 3 Nr. 3 aufgehoben durch Art. 2 Buchstabe b) des G. vom 27. April 2016 (B.S. vom 11. Mai 2016) und wieder aufgenommen durch Art. 175 Nr. 4 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 3 Abs. 2 Nr. 2 aufgehoben durch Art. 2 Buchstabe c) des G. vom 27. April 2016 (B.S. vom 11. Mai 2016); § 4 Abs. 1 Nr. 1 abgeändert durch Art. 2 Buchstabe d) des G. vom 27. April 2016 (B.S. vom 11. Mai 2016) und Art. 28 Nr. 3 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 4 Abs. 1 Nr. 2 abgeändert durch Art. 28 Nr. 4 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 4 Abs. 1 Nr. 5 abgeändert durch Art. 28 Nr. 5 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 5 Abs. 2 abgeändert durch Art. 2 Buchstabe e) des G. vom 27. April 2016 (B.S. vom 11. Mai 2016); § 5 neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 4. Mai 1999 (II) (B.S. vom 1. Oktober 1999) und abgeändert durch Art. 20 des G. vom 6. Januar 2014 (B.S. vom 31. Januar 2014); § 5 Abs. 4 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 16. Juli 2004 (B.S. vom 30. Juli 2004), Art. 2 Buchstabe f) des G. vom 27. April 2016 (B.S. vom 11. Mai 2016) und Art. 28 Nr. 6 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 6 Abs. 1 Nr. 1 abgeändert durch Art. 28 Nr. 7 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 7 Abs. 1 abgeändert durch Art. 2 Buchstabe g) des G. vom 27. April 2016 (B.S. vom 11. Mai 2016) und Art. 2 Nr. 1 des G. vom 23. November 2018 (B.S. vom 6. Dezember 2018); § 7 Abs. 2 eingefügt durch Art. 2 Nr. 2 des G. vom 23. November 2018 (B.S. vom 6. Dezember 2018); § 7 neue Absätze 3 und 4 eingefügt durch Art. 28 Nr. 8 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 7 Abs. 5 (früherer Absatz 3) eingefügt durch Art. 2 Nr. 2 des G. vom 23. November 2018 (B.S. vom 6. Dezember 2018); § 8 Abs. 1 abgeändert durch Art. 2 Buchstabe h) des G. vom 27. April 2016 (B.S. vom 11. Mai 2016); § 8 Abs. 2 abgeändert durch Art. 28 Nr. 9 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 11 abgeändert durch Art. 6 Buchstabe a) des G. vom 23. Mai 2007 (B.S. vom 20. Juni 2007); § 11/1 eingefügt durch Art. 2 Buchstabe i) des G. vom 27. April 2016 (B.S. vom 11. Mai 2016); § 12 eingefügt durch Art. 6 Buchstabe b) des G. vom 23. Mai 2007 (B.S. vom 20. Juni 2007)]


	[Art. 38bis - Pro Provinz wird ein Beratungsausschuss für das Notariatswesen eingesetzt, der damit beauftragt ist, Stellungnahmen für die Ernennungskommissionen abzugeben.

	Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes wird das Gebiet der zweisprachigen Kantone der Friedensgerichte des Gerichtsbezirks Brüssel, die in Artikel 43 § 12 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Juni 1935 über den Sprachengebrauch in Gerichtsangelegenheiten erwähnt sind, wie eine elfte Provinz betrachtet. 

Jeder Beratungsausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

	1. aus vier Notaren; wenn die Notargemeinschaft mehrere Gerichtsbezirke abdeckt, [umfasst der Beratungsausschuss mindestens ein Mitglied pro Bezirk],

	2. aus einem Notaranwärter, der im Verzeichnis steht.

	Die Mitglieder, die Notare sind, werden von der betreffenden Notarkammer bestimmt. Mindestens eines von ihnen muss Mitglied der Kammer sein.

	Zwei Notare, die der französischen Sprachrolle angehören, und zwei Notare, die der niederländischen Sprachrolle angehören, müssen Mitglied des Beratungsausschusses von Brüssel-Hauptstadt sein.

	Die Mitglieder, die Notaranwärter sind, werden vom Minister der Justiz auf Vorschlag einer repräsentativen Vereinigung der Lizentiate des Notariatswesens bestimmt. Der König entscheidet über die Repräsentativität dieser Vereinigung, unter anderem auf der Grundlage der Anzahl ihrer Mitglieder.

	Das Mitglied, das Notaranwärter des Beratungsausschusses für Brüssel-Hauptstadt ist, gehört abwechselnd der französischen Sprachrolle und der niederländischen Sprachrolle an.

	Für jedes Mitglied wird auf dieselbe Art und Weise ein Ersatzmitglied bestimmt.

	Die Mitglieder eines Beratungsausschusses 	tagen für eine Dauer von einem Jahr; ihr Mandat ist höchstens dreimal erneuerbar.

	Mitgliedern eines Beratungsausschusses ist es untersagt, sich an einer Beratung oder an einem Beschluss zu beteiligen, wenn sie daran ein persönliches oder direktes Interesse haben oder:

	1. wenn ein in Artikel 8 erwähnter Verwandtschaftsgrad ein Mitglied mit dem Bewerber verbindet,

	2. wenn ein Mitglied Arbeitgeber des Bewerbers ist oder gewesen ist oder auf beruflicher Ebene über den Bewerber Amtsgewalt ausübt oder ausgeübt hat.

	Die Arbeitsweise der Beratungsausschüsse wird von der Nationalen Notarkammer bestimmt.

	Der König legt die einheitlichen Normen fest, denen die Stellungnahmen zu entsprechen haben, die sich auf die Fähigkeit und auf die Eignung des Bewerbers beziehen müssen.]

[Art. 38bis eingefügt durch Art. 22 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); Abs. 3 Nr. 1 abgeändert durch Art. 29 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 39 - [§ 1 - Der Inhaber eines in Artikel 36 § 4 erwähnten Praktikumszertifikats [oder eines in Artikel 35bis erwähnten Befähigungsnachweises], der Notaranwärter werden möchte, muss seine Bewerbung unter Androhung von Verfall per Einschreibebrief einreichen, den er binnen einem Monat nach der Veröffentlichung des in Artikel 35 § 2 Absatz 2 erwähnten [Bewerberaufrufs] im Belgischen Staatsblatt an den Minister der Justiz richtet.

	Um zulässig zu sein, muss jede Bewerbung um eine Ernennung zum Notaranwärter die vom König bestimmten Anlagen enthalten.

	§ 2 - Jeder Bewerber, der die in Artikel 35 § 3 Nr. 1 und 2 erwähnten Bedingungen erfüllt, wird je nach seiner Sprachrolle an die eine oder an die andere in Artikel 38 § 1 erwähnte Ernennungskommission verwiesen.

	Jede Ernennungskommission muss die für die Ausübung des Notariatsamts erforderliche Kenntnis, Reife und praktische Eignung der Bewerber bewerten und die aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihrer Eignung am besten geeigneten Bewerber einstufen. Die Einstufung erfolgt auf der Grundlage einer Prüfung im Wettbewerbsverfahren, die eine schriftliche und eine mündliche Prüfung umfasst, und auf der Grundlage einer Untersuchung der Stellungnahmen. Nur die Bewerber, die bei der schriftlichen Prüfung [insgesamt mindestens 60 % der Punkte und in den in Absatz 4 vorgesehenen drei allgemeinen Teilen mindestens 60 % der Punkte erhalten haben], werden zur mündlichen Prüfung zugelassen. Die mündliche Prüfung findet statt, bevor die Mitglieder der Ernennungskommission von den Stellungnahmen haben Kenntnis nehmen können. Der Bewerber muss bei der mündlichen Prüfung mindestens 50 % der Punkte erhalten haben.

	Der schriftliche Teil und der mündliche Teil werden für das Endresultat der Prüfung im Wettbewerbsverfahren zu gleichen Teilen berücksichtigt.

	Das Programm [und die Ordnung der schriftlichen und der mündlichen Prüfungen werden] von den vereinigten Ernennungskommissionen erstellt. [...]

	[Das Programm der schriftlichen Prüfung setzt sich aus vier gleichwertigen Teilen zusammen, darunter ein Teil in einem vom Bewerber ausgewählten Sachgebiet des Rechts der juristischen Personen, des Familienrechts, des Familienvermögensrechts oder des Immobilienrechts. Der Bewerber gibt seine Wahl in seinem Antrag auf Teilnahme an der Prüfung im Wettbewerbsverfahren an.

	Zwei der vier Teile sind für die von der französischsprachigen und der niederländischsprachigen Ernennungskommission organisierte Prüfung im Wettbewerbsverfahren gleich.
	
	Das Programm und die Ordnung werden vom Minister der Justiz nach Stellungnahme der Nationalen Notarkammer durch einen im Belgischen Staatsblatt veröffentlichten Ministeriellen Erlass gebilligt.]

	§ 3 - Binnen fünfundsiebzig Tagen nach Veröffentlichung des in Artikel 35 § 2 Absatz 2 erwähnten [Bewerberaufrufs] im Belgischen Staatsblatt lädt die Ernennungskommission die zugelassenen Bewerber zur mündlichen Prüfung ein. Gleichzeitig ersucht die Ernennungskommission den Minister der Justiz, schriftliche und mit Gründen versehene Stellungnahmen zu diesen Bewerbern einzuholen, und zwar:

	1. beim Prokurator des Königs des Bezirks, in dem der Bewerber seinen Wohnsitz hat, um zu überprüfen, ob ihm gegenüber Verurteilungen vorliegen oder ob strafrechtlich gegen ihn ermittelt wird[, sei es in diesem Bezirk oder anderswo im Königreich],

	2. beim Beratungsausschuss der Notare der Provinz, in der der Bewerber seine berufliche Tätigkeit im Notariatswesen ausübt oder zuletzt ausgeübt hat.

	Die Instanzen, die aufgerufen worden sind, eine Stellungnahme abzugeben, müssen diese Stellungnahme binnen [dreißig] Tagen nach dem Ersuchen [...] an den Minister der Justiz übermitteln. Der Beratungsausschuss schickt gleichzeitig per Einschreiben eine Abschrift seiner Stellungnahme an den jeweiligen Bewerber.

	§ 4 - Binnen [zehn] Tagen nach Versand der Abschrift kann der Bewerber seine Bemerkungen zu dieser Stellungnahme per Einschreiben gleichzeitig an die Instanz, die die Stellungnahme abgegeben hat, und an den Minister der Justiz übermitteln.

	§ 5 - Binnen sechzig Tagen nach dem Aufruf der Bewerber zur mündlichen Prüfung nimmt die Ernennungskommission eine provisorische Einstufung der auf der Grundlage der bei der schriftlichen und mündlichen Prüfung erzielten Resultate am besten geeigneten Bewerber vor.

	Der Minister der Justiz schickt die erforderlichen Stellungnahmen an den Präsidenten der Ernennungskommission, nachdem dieser ihm die provisorische Einstufung mitgeteilt hat.

 	Die Ernennungskommission kann beschließen, den Betreffenden, der in Anwendung von § 4 seine Bemerkungen mitgeteilt hat, erneut anzuhören.

	Nach Prüfung der Stellungnahmen nimmt die Ernennungskommission eine definitive Einstufung der Bewerber vor und schickt die Liste der im Hinblick auf ihre Ernennung eingestuften Bewerber an den Minister der Justiz, zusammen mit einem mit Gründen versehenen vom Präsidenten und vom Sekretär der betreffenden Ernennungskommission unterzeichneten Protokoll. Die Ernennungskommission fügt auch die Akten der eingestuften Bewerber hinzu. [Gleichzeitig schickt der Präsident der Ernennungskommission eine Abschrift der Liste an die eingestuften Bewerber.] Die Anzahl der eingestuften Bewerber darf nicht höher liegen als die Anzahl der zu besetzenden Notaranwärterstellen, wie aufgenommen im Königlichen Erlass, der gemäß Artikel 35 § 2 mit dem Bewerberaufruf für die besagte Prüfung im Wettbewerbsverfahren im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht worden ist.

	§ 6 - Binnen Monatsfrist nach Übermittlung der definitiven Liste der eingestuften Bewerber ernennt der König diese zu Notaranwärtern. Diese Ernennungen werden im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht.

	§ 7 - Bewerber, die nicht zum Notaranwärter ernannt werden, können ihre Bewerbung in den nächsten Jahren erneut einreichen.

	§ 8 - Jeder Bewerber kann auf schriftliche Anfrage hin, die er an die Ernennungskommission richtet, binnen acht Tagen eine Abschrift von dem Teil des Protokolls erhalten, der nur ihn und die ernannten Bewerber betrifft.]

[Art. 39 aufgehoben durch Art. 2 römisch IV des G. vom 16. April 1927 (B.S. vom 27. April 1927) und wieder aufgenommen durch Art. 22 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 176 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und Art. 30 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 30 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 4 abgeändert durch Art. 30 Nr. 4 und 5 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 5 bis 7 eingefügt durch Art. 30 Nr. 6 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 3 Abs. 1 abgeändert durch Art. 30 Nr. 7 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 3 Abs. 1 Nr. 1 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 17. Juli 2015 (B.S. vom 27. August 2015); § 3 Abs. 2 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 28. November 2021 (B.S. vom 30. November 2021) und Art. 30 Nr. 8 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 4 abgeändert durch Art. 30 Nr. 9 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 5 Abs. 4 abgeändert durch Art. 30 Nr. 10 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


Art. 40 - [Die Notaranwärter werden in das in Artikel 77 erwähnte Verzeichnis eingetragen. Ein in diesem Verzeichnis eingetragener Notaranwärter untersteht der Amtsgewalt der Berufsorganisationen der Notare.]

[Art. 40 aufgehoben durch Art. 2 römisch IV des G. vom 16. April 1927 (B.S. vom 27. April 1927) und wieder aufgenommen durch Art. 22 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	Art. 41 - [§ 1 - Übt ein Notaranwärter seine hauptberufliche Tätigkeit in einer Notariatsstube seit mindestens sechs Monaten nicht mehr aus, wird seine Eintragung von der Notarkammer aus dem in Artikel 77 erwähnten Verzeichnis weggelassen. Der Notaranwärter kann aus ernsthaften Gründen jedoch beantragen, dass seine Eintragung im Register erhalten bleibt. Der Notaranwärter wird angehört.

	Der Beschluss der Notarkammer wird mit Gründen versehen und dem Notaranwärter binnen Monatsfrist notifiziert. Letzterer kann binnen einer Frist von einem Monat ab der Notifizierung bei der Nationalen Notarkammer per Einschreiben eine Beschwerde gegen diesen Beschluss einreichen.

	Der in Artikel 92 § 1 erwähnte Direktionsausschuss hört den Notaranwärter an und fasst seinen Beschluss binnen zwei Monaten nach Einreichung der Beschwerde. Der mit Gründen versehene Beschluss wird so schnell wie möglich an den Notaranwärter und an die betreffende Kammer notifiziert.

	§ 2 - Ein Notaranwärter, der seine hauptberufliche Tätigkeit in einer Notariatsstube beendet hat, kann die Notarkammer um die Weglassung seiner Eintragung im Verzeichnis ersuchen.

	§ 3 - Ein Notaranwärter, der in Anwendung von § 1 oder § 2 aus dem Verzeichnis weggelassen worden ist, kann bei der Notarkammer des Amtsgebiets, in dem er seine hauptberufliche Tätigkeit in einer Notariatsstube erneut ausübt, um seine Wiedereintragung ersuchen. Gegen eine Verweigerung der Wiedereintragung kann bei der Nationalen Notarkammer gemäß den in § 1 vorgesehenen Regeln Beschwerde eingereicht werden.]

	[§ 4 - Ein Notaranwärter, der nicht im Verzeichnis eingetragen ist, darf den Titel des Notaranwärters nicht verwenden.]

[Art. 41 aufgehoben durch Art. 2 römisch IV des G. vom 16. April 1927 (B.S. vom 27. April 1927) und wieder aufgenommen durch Art. 22 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); § 4 eingefügt durch Art. 31 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 42 - [...]

[Art. 42 aufgehoben durch Art. 23 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	Art. 43 - [§ 1 - Um zum Notar ernannt zu werden, muss der Betreffende zum Notaranwärter ernannt sein. [Der Notaranwärter, der aufgrund seiner Teilnahme an einer von den Ernennungskommissionen für das Notariatswesen organisierten Prüfung im Wettbewerbsverfahren und nach Erhalt des in Artikel 35bis erwähnten Befähigungsnachweises ernannt worden ist, erfüllt die Bedingung von Artikel 43 § 10 des Gesetzes vom 15. Juni 1935 über den Sprachengebrauch in Gerichtsangelegenheiten auf der Grundlage der Sprachrolle der Ernennungskommission, die ihn nach dieser Prüfung im Wettbewerbsverfahren eingestuft hat. Er ist nicht von der Einhaltung der durch Artikel 43 §§ 10 bis 13 dieses Gesetzes auferlegten Bedingungen befreit.] Ein Notaranwärter, der sich für einen vakanten Amtssitz bewirbt, muss seine Bewerbung bei Androhung von Verfall per Einschreiben beim Minister der Justiz einreichen, und zwar binnen einer Frist von einem Monat ab Veröffentlichung der in Artikel 32 Absatz 3 erwähnten Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt. Diesem Einschreibebrief müssen die vom König bestimmten Anlagen beigefügt werden.

	§ 2 - Bevor die Ernennung erfolgt, beantragt der Minister der Justiz binnen fünfundvierzig Tagen ab Veröffentlichung der in Artikel 32 Absatz 3 erwähnten Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt die mit Gründen versehene schriftliche Stellungnahme zu den Bewerbern, und zwar:

	1. beim Prokurator des Königs des Bezirks, in dem der Bewerber seinen Wohnsitz hat, um zu überprüfen, ob ihm gegenüber Verurteilungen vorliegen oder ob strafrechtlich gegen ihn ermittelt wird,

	2. beim Beratungsausschuss der Notare der Provinz, in der der Bewerber seine berufliche Tätigkeit im Notariatswesen ausübt oder zuletzt ausgeübt hat.

	Die Instanzen, die aufgerufen worden sind, eine Stellungnahme abzugeben, müssen diese Stellungnahmen binnen neunzig Tagen nach besagter Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt [...] an den Minister der Justiz sowie eine Abschrift davon per Einschreiben an die betreffenden Bewerber übermitteln. Eine Abschrift des Belegs über dieses Einschreiben wird dem Minister der Justiz übermittelt.

Binnen einer Frist von hundert Tagen nach besagter Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt oder spätestens binnen fünfzehn Tagen nach Notifizierung der Stellungnahme können die Bewerber per Einschreiben ihre Bemerkungen an die Instanz, die die Stellungnahme abgegeben hat, und an den Minister der Justiz übermitteln.]

[Art. 43 aufgehoben durch Art. 65 des G. vom 15. Juli 1849 (B.S. vom 19. Juli 1849) und wieder aufgenommen durch Art. 24 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); § 1 abgeändert durch Art. 177 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 3 des G. vom 28. November 2021 (B.S. vom 30. November 2021)]


	Art. 44 - [§ 1 - Der Minister der Justiz übermittelt der zuständigen Ernennungskommission spätestens binnen dreißig Tagen nach Ablauf der in Artikel 43 § 2 Absatz 3 erwähnten Frist eine Ernennungsakte für jeden Bewerber.

	Diese Ernennungsakte umfasst:

	1. die Bewerbung und ihre in Artikel 43 § 1 erwähnten Anlagen,

	2. die schriftlichen Stellungnahmen.

	§ 2 - Die Ernennungskommission hört die Bewerber an und erstellt anschließend eine Liste mit den drei am besten geeigneten Bewerbern. Wenn die Ernennungskommission eine Stellungnahme für weniger als drei Bewerber abgeben muss, bleibt die Liste auf den einzigen oder die zwei einzigen Bewerber begrenzt.

	Die Einstufung der Bewerber erfolgt auf der Grundlage von Kriterien mit Bezug auf ihre Fähigkeit und Eignung für die Ausübung des Notariatsamts.

	[Außer im Fall höherer Gewalt muss der Bewerber bei der Anhörung anwesend sein, zu der er per Einschreibebrief mindestens eine Woche im Voraus eingeladen worden ist.]

	§ 3 - Die Einstufung wird in einem mit Gründen versehenen Protokoll festgehalten, das vom Präsidenten und vom Sekretär der Ernennungskommission unterzeichnet wird. Wenn ein Bewerber einstimmig als Erster eingestuft wird, wird dies vermerkt.

	Binnen dreißig Tagen nach Ablauf der in § 1 erwähnten Frist schickt der Präsident der Ernennungskommission die Liste der eingestuften Bewerber und das Protokoll an den Minister der Justiz sowie eine Abschrift der Liste an die eingestuften Bewerber. Der König ernennt den Notar auf Vorschlag des Ministers der Justiz [unter den von der Ernennungskommission eingestuften Bewerbern].

	Jeder Bewerber, der nicht ernannt worden ist, kann auf schriftliche Anfrage hin, die er an die Ernennungskommission richtet, Einsicht in den Teil des Protokolls bekommen, der nur ihn und den ernannten Bewerber betrifft, und eine Abschrift davon erhalten.

	§ 4 - Die Mitglieder einer Ernennungskommission sind an die Schweigepflicht gebunden. Artikel 458 des Strafgesetzbuches ist auf sie anwendbar.]

[Art. 44 aufgehoben durch Art. 65 des G. vom 15. Juli 1849 (B.S. vom 19. Juli 1849) und wieder aufgenommen durch Art. 24 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); § 2 Abs. 3 eingefügt durch Art. 32 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 3 Abs. 2 ergänzt durch Art. 178 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017)]


Art. 45 - Die [Inhabernotare] werden [vom König] ernannt und erhalten von Ihm ein Ernennungsschreiben, in dem der Standort des Amtssitzes genannt wird.

[Art. 45 abgeändert durch Art. 1 § 1 Nr. 11 des G. vom 9. April 1980 (B.S. vom 6. Mai 1980) und Art. 33 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 46 - Die Ernennungsschreiben an die Notare werden [...] an das Gericht Erster Instanz des Amtsgebiets, in dem der Notar seinen Amtssitz bekommt, adressiert.

[Art. 46 abgeändert durch Art. 1 § 1 Nr. 12 des G. vom 9. April 1980 (B.S. vom 6. Mai 1980)]


Art. 47 - Binnen zwei Monaten nach seiner Ernennung muss der Notar unter Androhung des Verfalls bei einer Sitzung des Gerichts, an das das Ernennungsschreiben gerichtet war, den Eid leisten, der durch das Gesetz von allen öffentlichen Beamten verlangt wird, und auch darüber, dass er sein Amt sorgfältig und ehrlich ausüben wird.

	[...]

	[Er ist verpflichtet, das Protokoll über die Eidesleistung bei der Kanzlei des Gerichts Erster Instanz seines Amtssitzes eintragen zu lassen.]

[Art. 47 früherer Absatz 2 aufgehoben durch Art. 179 Nr. 1 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); neuer Absatz 2 ersetzt durch Art. 179 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017)]


	Art. 48 - Er hat erst ab dem Tag seiner Eidesleistung das Recht, sein Amt auszuüben.


	Art. 49 - [Bevor ein Notar sein Amt antritt, muss er bei der Kanzlei des Gerichts Erster Instanz seines Amtssitzes seine Unterschrift und seine Paraphe hinterlegen.]

[Art. 49 ersetzt durch Art. 180 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017)]
[Abschnitt 2bis - Beigeordneter Notar]

[Unterteilung Abschnitt 2bis eingefügt durch Art. 25 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999), aufgehoben durch Art. 3 des G. vom 27. April 2016 (B.S. vom 11. Mai 2016) und wieder aufgenommen durch Art. 34 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	[Art. 49bis - [§ 1 ­ Ein Notaranwärter, der vom Minister der Justiz gemäß Artikel 49ter § 3 Absatz 2 als beigeordneter Notar bestimmt worden ist, übt sein Amt mit der Rechtsstellung eines Lohnempfängers auf der Grundlage eines Arbeitsvertrags mit einem anderen Notar, der eine natürliche Person ist, oder mit einer Notariatsgesellschaft aus.

	§ 2 ­ Der beigeordnete Notar kann sein Amt nur in einer einzigen Amtsstube ausüben. Die Anzahl beigeordneter Notare pro Amtsstube darf die Anzahl der Inhabernotare der Amtsstube plus einen nicht übersteigen.

	Neben den gesetzlichen und deontologischen Unvereinbarkeiten darf er außer als Stellvertreter kein Amt in einer anderen Notariatsstube ausüben.

	§ 3 ­ Vorbehaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen hat der beigeordnete Notar dieselben Befugnisse, Rechte und Pflichten wie die anderen Notare der Amtsstube, in der er bestimmt ist.]]

[Art. 49bis eingefügt durch Art. 25 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999), aufgehoben durch Art. 3 des G. vom 27. April 2016 (B.S. vom 11. Mai 2016) und wieder aufgenommen durch Art. 35 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	[Art. 49ter - [§ 1 ­ Im Sinne des vorliegenden Gesetzes ist unter dem Amtssitz des beigeordneten Notars zu verstehen:

	- bei Ausübung des Amtes als Beigeordneter eines Notars, der sein Amt als natürliche Person ausübt, der Amtssitz des Letzteren,

	- bei Ausübung des Amtes als Beigeordneter einer Notariatsgesellschaft, der Sitz dieser Gesellschaft.

	Die vom beigeordneten Notar aufgenommenen Urkunden werden in das Verzeichnis des Inhabernotars oder, im Fall einer Assoziierung, in das auf den Namen der Notariatsgesellschaft eröffnete Verzeichnis eingetragen.

	§ 2 ­ Der Arbeitsvertrag und seine späteren Änderungen werden schriftlich erstellt, unter der aufschiebenden Bedingung ihrer Billigung durch die Notarkammer des Amtssitzes des Inhabernotars oder, im Fall einer Assoziierung, des Sitzes der Notariatsgesellschaft.

	Die Notarkammer prüft die vorgeschlagenen Verträge auf ihre Rechtmäßigkeit in Bezug auf die Ausübung des Notaramts und auf ihre Vereinbarkeit mit den Regeln der Deontologie. Die betreffenden Notare und Notaranwärter können gegen einen negativen Beschluss der Notarkammer bei der Nationalen Notarkammer gemäß dem in Artikel 94bis vorgesehenen Verfahren Berufung einlegen.

	Ohne Billigung der Notarkammer definitiv geschlossene oder selbst stillschweigend ausgeführte Verträge können für nichtig erklärt werden und zu einer Disziplinarstrafe Anlass geben.

	Im Arbeitsvertrag werden die Entlohnungsbedingungen näher bestimmt, die gerecht und verhältnismäßig sein müssen, ohne dass dieser Teil der Vereinbarung der zuständigen Notarkammer vorgelegt werden muss.

	In keinem Fall darf der Arbeitsvertrag die Regeln der Deontologie des Notaramts verletzen. Der beigeordnete Notar entscheidet selbst in völliger Unabhängigkeit, ob eine Urkunde oder ein Auftrag, mit der beziehungsweise dem er betraut ist, gegen die gesetzlichen oder deontologischen Regeln verstößt.

	§ 3 ­ Das Ersuchen um Bestimmung eines beigeordneten Notars zwecks Ausübung des Amtes wird gemeinsam von dem oder den Notaren der Amtsstube und dem Bewerber um die Bestimmung an den Minister der Justiz gerichtet. Diesem Ersuchen wird der Nachweis für die Eintragung des Bewerbers in das von einer Notarkammer geführte Verzeichnis und die Billigung der Notarkammer des in § 2 erwähnten Vertrags beigefügt.

	Insofern die durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen eingehalten werden, billigt der Minister der Justiz das Ersuchen und bestimmt er in der betreffenden Amtsstube den Notaranwärter als beigeordneten Notar. Diese Bestimmung wird im Belgischen Staatsblatt bekanntgegeben.

	Bevor der bestimmte beigeordnete Notar sein Amt antritt, kommt er den Bestimmungen der Artikel 47, 48 und 49 nach, es sei denn, er hat diese Formalitäten im Bezirk schon erfüllt.

	§ 4 ­ Der beigeordnete Notar arbeitet unter der Aufsicht und Verantwortung des Inhabernotars oder der assoziierten Notare. Der Inhabernotar der Amtsstube oder, im Fall einer Notariatsgesellschaft, die juristische Person haftet für die Berufstätigkeit, die der beigeordnete Notar für seine beziehungsweise ihre Rechnung ausübt, unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 18 des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge.

	Die an das Amt des beigeordneten Notars gebundenen Befugnisse werden während des Zeitraums, in dem in der Amtsstube kein Inhabernotar, assoziierter Notar oder stellvertretender Notar tätig ist, ausgesetzt.

	§ 5 ­ Bei Ausscheiden oder Beendigung des Amtes des Betreffenden als beigeordneter Notar wird dieses Ausscheiden oder diese Beendigung vom Minister der Justiz durch Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht. Im Hinblick auf diese Veröffentlichung muss der Inhabernotar oder, im Fall einer Assoziierung, müssen alle Gesellschafter gemeinsam die zuständige Notarkammer darüber unterrichten. Die Notarkammer setzt unverzüglich den Minister der Justiz davon in Kenntnis.

	Für die Wiederaufnahme des Amtes ist eine neue Bestimmung erforderlich.

	§ 6 ­ In den gemäß den Paragraphen 3 und 5 im Belgischen Staatsblatt veröffentlichten Bekanntmachungen wird das Datum angegeben, ab dem die Bestimmung oder das Ende der Bestimmung als beigeordneter Notar wirksam wird. Wird kein Datum des Wirksamwerdens angegeben, erfolgt dies von Rechts wegen am zehnten Tag nach dem Datum der Veröffentlichung.

	Die Bestimmung als beigeordneter Notar kann jedoch erst wirksam werden, nachdem der Betreffende seinen Verpflichtungen aus den Artikeln 47, 48 und 49 gemäß § 3 Absatz 3 des vorliegenden Artikels nachgekommen ist, wenn dieses Datum nach dem in Absatz 1 erwähnten Datum liegt.]]

[Art. 49ter eingefügt durch Art. 25 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999), aufgehoben durch Art. 3 des G. vom 27. April 2016 (B.S. vom 11. Mai 2016) und wieder aufgenommen durch Art. 36 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


[Art. 49quater - [...]]

[Art. 49quater eingefügt durch Art. 25 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999) und aufgehoben durch Art. 3 des G. vom 27. April 2016 (B.S. vom 11. Mai 2016)]


Abschnitt 3 - [Ausübung des Notariatsamtes in einer Gesellschaft]

[Überschrift von Abschnitt 3 ersetzt durch Art. 132 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014)]


	Art. 50 - [§ 1 - Ein Notar kann seine Tätigkeit alleine oder als Assoziierter in einer Gesellschaft ausüben.

	Diese Gesellschaft muss die Form einer Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Genossenschaft mit beschränkter Haftung annehmen.

	Der Notar bleibt dennoch persönlich Inhaber des Notariatsamtes.

	Die Notare dürfen ihr Amt weder ganz noch teilweise außerhalb der Notariatsgesellschaft ausüben, außer wenn sie als Stellvertreter auftreten. [Sie können nur einer einzigen Notariatsgesellschaft angehören.]

	§ 2 - Assoziierungen können gebildet werden zwischen:

	1. Notaren, deren Amtssitz im selben Gerichtsbezirk liegt, [und die Mitglieder derselben Notargemeinschaft sind; Notare, die ihren Amtssitz in den Kantonen [Limburg], [Spa], [im ersten Kanton Verviers] und im zweiten Kanton Verviers haben, können sich auch entweder mit Notaren, deren Amtssitz im Gerichtsbezirk Eupen liegt, oder mit Notaren, deren Amtssitz im Gerichtsbezirk Lüttich liegt, assoziieren,]

	2. Notaranwärtern, die in dem von einer Notarkammer geführten Verzeichnis eingetragen sind, sofern der Assoziierung mindestens ein Inhabernotar angehört,

	3. Gesellschaften, deren Anteile den unter Nr. 1 und 2 erwähnten Personen gehören und deren Rahmen von der Nationalen Notarkammer festgelegt wird, wobei ein und dieselbe Person nicht gleichzeitig über diese Gesellschaft und als natürliche Person an der Assoziierung teilnehmen kann.

	§ 3 - Die Notariatsgesellschaft hat als alleinigen [Gesellschaftsgegenstand] die Ausübung des Notariatsamtes, ob als Assoziierung oder nicht. Sie darf keine anderen Güter besitzen als diejenigen, die in Artikel 55 § 1 [...] vorgesehen sind.

	§ 4 - Die Haftung der Assoziierten ist auf ihre Einbringung beschränkt.

	Die Haftung der Notariatsgesellschaft ist auf einen Betrag von 5 Millionen EUR beschränkt. Der Notar bleibt mit der Gesellschaft gesamtschuldnerisch haftbar für die Verstöße, die er in betrügerischer Absicht oder mit der Absicht zu schaden begangen hat, unbeschadet der Regressmöglichkeit der Gesellschaft gegen ihn.

	Die Notariatsgesellschaft ist verpflichtet, ihre zivilrechtliche Haftung durch einen von der Nationalen Notarkammer gebilligten Versicherungsvertrag abdecken zu lassen, der den in Absatz 2 vorgesehenen Höchstbetrag garantieren muss.

	§ 5 - [Die Urkunde über die Gründung und die Satzung der Notariatsgesellschaft und gegebenenfalls die Aktionärsvereinbarung, die Geschäftsordnung oder jedes andere Dokument über die Arbeitsweise der Notariatsgesellschaft sowie die diesbezüglichen Änderungen einschließlich gegebenenfalls des Vertrags zur Aufhebung der Assoziierung werden angenommen unter der aufschiebenden Bedingung ihrer Billigung durch die Notarkammer des Sitzes dieser Gesellschaft.]

	Die Notarkammer prüft die vorgeschlagenen Urkunden auf ihre Rechtmäßigkeit und auf ihre Vereinbarkeit mit den Regeln der Deontologie. Die Betreffenden können gegen einen negativen Beschluss der Notarkammer bei der Nationalen Notarkammer Berufung einlegen.

	Ohne Billigung der Notarkammer definitiv getroffene oder selbst stillschweigend angewandte Vereinbarungen können für nichtig erklärt werden und zu einer […] Disziplinarstrafe Anlass geben.]

	[§ 6 - Eine Notariatsgesellschaft kann nur Aktien, Schuldverschreibungen oder Optionsscheine ausgeben. Sie lauten zwingend auf Namen. Es können keine Aktiengattungen geschaffen werden.]

[Art. 50 ersetzt durch Art. 133 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014): § 1 Abs. 4 abgeändert durch Art. 37 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022);
 § 2 einziger Absatz Nr. 1 abgeändert durch Art. 181 Buchstabe a) des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und Art. 4 Nr. 1 bis 3 des G. vom 25. Dezember 2017 (B.S. vom 29. Dezember 2017); § 3 abgeändert durch Art. 181 Buchstabe b) des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und Art. 37 Nr. 4 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 5 Abs. 1 ersetzt durch Art. 37 Nr. 6 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 5 Abs. 3 abgeändert durch Art. 37 Nr. 7 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 6 eingefügt durch Art. 37 Nr. 8 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 51 - [§ 1 - [Die Urkunde zur Gründung der Notariatsgesellschaft] enthält die Satzung und regelt unter anderem die Bestandteile des Gesellschaftsvermögens, die Rechte, die jeder Gesellschafter in der Gesellschaft erwirbt, sein Anteil am Einkommen, die Modalitäten und Bedingungen des Austritts eines Gesellschafters sowie die Rechte und Pflichten ehemaliger Gesellschafter. [Die Urkunde zur Gründung der Notariatsgesellschaft] regelt insbesondere die Modalitäten, nach denen der assoziierte Notar, der nicht Inhabernotar ist, gegebenenfalls entschädigt wird, wenn er sein Amt niederlegt, [...] sowie die Bestimmung des Inhabernotars, der das in § 6 erwähnte Verzeichnis aufbewahren wird.

	Inhabernotar ist, wessen Amtssitzstandort in dem gemäß Artikel 45 vom König erhaltenen Ernennungsschreiben genannt ist.

	§ 2 - Dem Namen der Gesellschaft folgt immer der Vermerk "assoziierte Notare" [oder "Notariatsgesellschaft"]. […]

	Der Gesellschaftssitz wird auf den Amtssitz des Inhabernotars oder eines der Inhabernotare festgelegt.

	§ 3 - [a) […] Verwalter der Notariatsgesellschaft dürfen nur ein oder mehrere Notare sein, [die ihr Amt in dieser Notariatsgesellschaft und/oder einer oder mehreren Gesellschaften ausüben, deren einziger Anteilinhaber ein Notar ist, der seinen Beruf in der Notariatsgesellschaft ausübt und der für die Ausübung dieses Mandats als ständiger Vertreter bestimmt wird.]

	b) Sofern die Gesellschaft nicht aufgelöst oder ihr [Gesellschaftsgegenstand] nicht geändert wird, können die Anteile in der Gesellschaft nur unter Lebenden abgetreten oder wegen Todes übertragen werden an einen Gesellschafter, an den vom König zum Nachfolger eines Gesellschafters ernannten Notar oder an einen neuen Gesellschafter. Die Zustimmung der anderen Gesellschafter ist allerdings erforderlich für die Abtretung oder Übertragung der Anteile an einen Gesellschafter oder neuen Gesellschafter.

	In Ermangelung der Zustimmung sind die Gesellschafter verpflichtet, gegen Zahlung der in Artikel 55 § 3 Buchstabe b) vorgesehenen Entschädigung die Anteile ihres ehemaligen Gesellschafters selber zu übernehmen[, es sei denn, in der Satzung wird die Möglichkeit der Übernahme zu Lasten des Gesellschaftsvermögens vorgesehen].]

	§ 4 - [Jeder Notar der Notariatsgesellschaft verfügt] über eine Stimme. Für jegliche Abänderung [an der Gründungsurkunde] ist Einstimmigkeit erforderlich.

	§ 5 - […]

	§ 6 - [Im Falle einer Assoziierung werden die Urkunden in ein einziges auf den Namen der Notariatsgesellschaft angelegtes Verzeichnis eingetragen. Dieses Verzeichnis wird mit den darin eingetragenen Urkunden [vom Inhabernotar, der [in der Urkunde] zur Gründung der Gesellschaft bezeichnet ist, am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt].

	In Ermangelung eines Einvernehmens kommen die Urschriften[, Verzeichnisse und Archive der während der Assoziierung aufgenommenen Urkunden] dem Notar der Notariatsgesellschaft zu, der zuletzt zum Inhabernotar ernannt worden ist […].

	Falls der in Absatz 1 erwähnte Inhabernotar aufhört, Gesellschafter zu sein, oder bei Auflösung der Gesellschaft werden diese Urkunden und Verzeichnisse so schnell wie möglich einem anderen Inhabernotar der Gesellschaft gemäß den vorangehenden Absätzen übertragen oder, in Ermangelung eines solchen, an den neu ernannten Inhabernotar. Diese Übertragung wird unverzüglich dem Prokurator des Königs mitgeteilt.

	Bei Auflösung der Gesellschaft wird ihre Buchführung dem [in der Urkunde zur Gründung der Gesellschaft bestimmten Inhabernotar und, wenn in der Gründungsurkunde diesbezüglich nichts bestimmt wird, dem in Absatz 2 erwähnten Inhabernotar] anvertraut.]

	[Unbeschadet der Absätze 1 bis 4 behalten die Notare, die der Notariatsgesellschaft angehört haben oder zum Zeitpunkt der Auflösung Gesellschafter waren, im Rahmen der Wahrung ihrer Verteidigungsrechte in einem Verfahren ein Recht auf Zugriff auf die Urschriften, die sie aufgenommen haben, und auf die Verzeichnisse, die Archive und die Buchführung der Notariatsgesellschaft.]



	§ 7 - […]]

[Art. 51 aufgehoben durch Art. 6 des G. vom 31. August 1891 (B.S. vom 3. September 1891) und wieder aufgenommen durch Art. 28 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 182 Nr. 1 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und Art. 38 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 134 Nr. 1 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014); § 3 ersetzt durch Art. 134 Nr. 2 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014); § 3 Buchstabe a) abgeändert durch Art. 182 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und Art. 38 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 3 Buchstabe b) Abs. 1 abgeändert durch Art. 38 Nr. 3 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 3 Buchstabe b) Abs. 2 abgeändert durch Art. 38 Nr. 4 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 4 abgeändert durch Art. 134 Nr. 3 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014) und Art. 38 Nr. 5 und 6 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 5 aufgehoben durch Art. 38 Nr. 7 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 6 ersetzt durch Art. 134 Nr. 5 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014); § 6 Abs. 1 abgeändert durch Art. 182 Nr. 5 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und Art. 38 Nr. 8 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 6 Abs. 2 abgeändert durch Art. 38 Nr. 9 und 10 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 6 Abs. 4 abgeändert durch Art. 38 Nr. 11 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 6 Abs. 5 eingefügt durch Art. 38 Nr. 12 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 7 aufgehoben durch Art. 38 Nr. 13 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 52 - [§ 1 - [Ein Notar, der seinen Beruf mit einem oder mehreren Notaren mit anderem Amtssitz ausüben möchte, muss eine Geschäftsstelle am Ort seines Amtssitzes fortführen, mit Ausnahme der in § 1/1 vorgesehenen Bestimmung.

	In Abweichung von Artikel 4 kann der Notar seine Amtsstube für die Dauer der Assoziierung in jeder Geschäftsstelle der Assoziierung haben.

	In jeder Geschäftsstelle muss ein vollwertiger Notariatsdienst organisiert werden. Das bedeutet, dass der Notar oder zumindest ein qualifizierter juristischer Mitarbeiter in der Geschäftsstelle ist, die mindestens sechzehn Stunden pro Woche, auf vier Tage verteilt, geöffnet sein muss. Die Nationale Notarkammer legt die allgemeinen Regeln für diesen Dienst fest.]

	[§ 1/1 - Notare mit anderem Amtssitz in derselben Gemeinde und auf dem Gebiet desselben Gerichtskantons, die ihren Beruf in einer Assoziierung ausüben möchten, müssen ihre Amtsstube für die Dauer der Assoziierung zum Amtssitz eines dieser Notare verlegen.]

	[§ 1/2 - Auf keinen Fall darf eine Assoziierung mehr als zwölf Notare zählen. Diese Notare dürfen aus höchstens fünf Amtssitzen stammen.] [Beigeordnete Notare werden für die Festlegung dieser Quote nicht berücksichtigt.]

	§ 2 - Das Ersuchen um Bildung einer Assoziierung mit einem Notaranwärter zwecks Ausübung des Berufs wird gemeinsam von dem oder den Notaren und dem Notaranwärter an den Minister der Justiz gerichtet. Diesem Ersuchen wird [die in Artikel 50 § 5 erwähnte und von der Notarkammer gebilligte Gründungsurkunde] beigefügt.

	[…]

	Insofern die durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen eingehalten werden, billigt der Minister der Justiz die Bildung der Assoziierung und weist er der betreffenden Berufsgesellschaft den Notaranwärter als assoziierten Notar zu. Diese Zuweisung wird im Belgischen Staatsblatt bekanntgegeben.

	Bevor der Notaranwärter sein Amt antritt, kommt er den Bestimmungen der Artikel 47, 48 und 49 nach, es sei denn, er übt das Notariatsamt im Bezirk schon aus oder er hat diese Formalitäten im Bezirk schon erfüllt.

	Solange der Notaranwärter der Berufsgesellschaft, der er zugewiesen worden ist, als Gesellschafter angehört, hat er dieselben Befugnisse und dieselben Rechte und Pflichten wie der Inhabernotar.

	Solange der Inhabernotar Gesellschafter bleibt, darf er seine Eigenschaft als Inhaber nicht vermerken.

	 [...]

	§ 3 - [Die Gesellschaft kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter aufgelöst werden.]]

[§ 4 - Die Mitteilung der Bildung oder Erweiterung einer Assoziierung zwischen Inhabernotaren wird gemeinsam von den Notaren an den Minister der Justiz gerichtet, der diese Assoziierung durch Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht. Dieser Mitteilung wird [die in Artikel 50 § 5 erwähnte und von der Notarkammer gebilligte Gründungsurkunde] beigefügt.

	Das Ende der Zuweisung als assoziierter Notar in einer Berufsgesellschaft, der Austritt eines Assoziierten oder das Ende einer Assoziierung wird vom Minister der Justiz durch Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht. Im Hinblick auf diese Veröffentlichung müssen alle Assoziierten gemeinsam die Notarkammer der Provinz, in der die Assoziierung ihren Sitz hat, darüber unterrichten. Die Notarkammer unterrichtet unverzüglich den Minister der Justiz.

	§ 5 - In den gemäß [§ 2 Absatz 2 und § 4] im Belgischen Staatsblatt veröffentlichten Bekanntmachungen wird das Datum angegeben, ab dem die Bildung oder Erweiterung der Assoziierung, das Ende der Zuweisung als assoziierter Notar, der Austritt eines Assoziierten oder das Ende der Assoziierung wirksam wird. Wird kein Datum des Wirksamwerdens angegeben, erfolgt dies von Rechts wegen am zehnten Tag nach dem Datum der Veröffentlichung.



	Wenn der Notaranwärter im Fall einer Zuweisung als assoziierter Notar aufgrund von § 2 Absatz 4 den Bestimmungen der Artikel 47, 48 und 49 noch nachkommen muss, wird die Bildung oder Erweiterung der Assoziierung erst an dem Tag wirksam, an dem diese Verpflichtungen erfüllt worden sind, wenn dieses Datum nach dem in Absatz 1 erwähnten Datum liegt.]

[Art. 52 ersetzt durch Art. 29 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); § 1 ersetzt durch Art. 183 Nr. 1 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 1/1 eingefügt durch Art. 183 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 1/2 eingefügt durch Art. 183 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und abgeändert durch Art. 39 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 135 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014) und Art. 39 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 früherer Absatz 2 aufgehoben durch Art. 39 Nr. 3 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 6 aufgehoben durch Art. 183 Nr. 3 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 3 ersetzt durch Art. 183 Nr. 4 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 4 eingefügt durch Art. 183 Nr. 5 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 4 Abs. 1 abgeändert durch Art. 39 Nr. 4 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 5 eingefügt durch Art. 183 Nr. 5 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 5 Abs. 1 abgeändert durch Art. 39 Nr. 5 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 53 - [§ 1 - [Ein oder mehrere Gesellschafter können in Abweichung von den Artikeln 2:60 bis 2:67 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen aus berechtigten Gründen vor Gericht einklagen, dass ein Gesellschafter seine Anteile an den Kläger beziehungsweise die Kläger oder an die Gesellschaft abtritt.]

	Die Klage wird per Ladung eingereicht und vor das [Unternehmensgericht des Sitzes der Gesellschaft] gebracht. Das Gericht beantragt die Stellungnahme der Notarkammer.

	[Das Gericht kann den Beklagten dazu verurteilen, binnen der Frist ab Zustellung des Urteils, die es bestimmt, seine Anteile an den Kläger beziehungsweise die Kläger, oder, falls eingeklagt, an die Gesellschaft abzutreten, und den Kläger beziehungsweise die Kläger oder gegebenenfalls die Gesellschaft dazu verurteilen, gegen Zahlung der Entschädigung, die es festlegt, die Anteile zu übernehmen. Bei der Festlegung des Übernahmepreises oder Trennungsanteils ist der Richter durch vertragliche Bestimmungen oder Satzungsbestimmungen über die Festlegung des Werts der Wertpapiere und des Trennungsanteils gebunden, sofern diese Bestimmungen sich spezifisch auf die Eventualität eines gerichtlichen oder vertraglichen Ausschlusses beziehen, und in deren Ermangelung durch die Bestimmungen von Artikel 55. In allen Fällen kann der Richter an die Stelle einer Partei oder eines Dritten treten, die beziehungsweise der in der Satzung oder durch die Vereinbarungen bestimmt ist, um den Preis unter Berücksichtigung der Bewertungsregeln, die in dieser Satzung oder diesen Vereinbarungen und in deren Ermangelung in Artikel 55 bestimmt sind, festzulegen.]

	[Der Richter kann in Erwartung der Festlegung des endgültigen Preises die Eigentumsübertragung gegen Zahlung eines vorläufigen Preises anordnen.

	Der Richter kann den Klägern die Verpflichtung auferlegen, dingliche oder persönliche Sicherheiten, die die Beklagten zugunsten der Gesellschaft geleistet haben, aufzuheben oder aufheben zu lassen oder dafür eine angemessene Gegengarantie zu stellen, ob über die Gesellschaft oder nicht. Die Entscheidung des Richters gilt als Rechtstitel für die Erfüllung aller mit der Übertragung verbundenen Formalitäten.

	Erfolgt die Übernahme durch mehrere Kläger, haften sie gesamtschuldnerisch für die Zahlung des Preises. Erfolgt die Übernahme durch die Gesellschaft zu Lasten des Gesellschaftsvermögens, werden die übernommenen Aktien für nichtig erklärt. Die Bestimmungen von Artikel 5:145 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen finden gegebenenfalls keine Anwendung auf diese Übernahme durch die Gesellschaft, und die Ausschüttung des Trennungsanteils ist nur unter Einhaltung der Bestimmungen möglich, die in den Artikeln 5:142 und 5:143 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen und gegebenenfalls in den Artikeln 6:115 und 6:116 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen erwähnt sind. Verfügt die Gesellschaft nicht über genügend ausschüttungsfähige Beträge, um den Trennungsanteil zu zahlen, haften die Kläger gesamtschuldnerisch für die Zahlung des Restbetrags.

	Aus dem Ausschluss folgende Satzungsänderungen werden durch authentische Urkunde festgestellt, die vor Ende des betreffenden Geschäftsjahres auf Antrag des Verwaltungsorgans aufgenommen wird.]

	Die Entscheidung des Gerichts ist ungeachtet des Einspruchs oder der Berufung einstweilen vollstreckbar.

	[Artikel 5:69 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen findet keine Anwendung auf die Notariatsgesellschaft.]

	§ 2 - Der Tod, die Annahme des Ausscheidens oder die Absetzung eines Inhabernotars bedeuten nicht das Ende der Gesellschaft.

	Die Stelle ist vakant. Die Bewerber für diese Stelle erhalten eine Abschrift [der in Artikel 50 § 5 erwähnten Schriftstücke]. Der neu ernannte Notar wird von Rechts wegen zum Gesellschafter.

	Die Annahme des Ausscheidens oder die Absetzung eines Inhabernotars bedeuten von Rechts wegen, dass der Betreffende seine Eigenschaft als Gesellschafter verliert. Die Ausübung der Rechte, die an seine Anteile gebunden sind, wird ausgesetzt.

	Der assoziierte Notar, der nicht Inhabernotar ist, übt das Notariatsamt weiter aus. Wenn er nicht zum Inhabernotar ernannt wird, übt er das Amt in der Assoziierung mit dem neuen Inhaber aus, sobald dieser den Eid geleistet hat.

	[Wenn binnen zwei Jahren nach dem Tag, an dem die Stelle vakant wird, kein neuer Inhabernotar ernannt worden ist und den Eid geleistet hat, wird der Bestimmung des beziehungsweise der assoziierten Notare, die nicht Inhabernotare sind, nach Ablauf dieser Frist von Rechts wegen ein Ende gesetzt. Das Ende dieser Bestimmung wird durch Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht. Die Zahlung der Entschädigung, die ihnen gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zukommt, wird bis zur Eidesleistung des neuen Inhabernotars oder bis zur Aufhebung des Amtssitzes ausgesetzt.

	Außer bei Aufhebung des Amtssitzes wird die Bestimmung eines stellvertretenden Notars auf Antrag der zuständigen Notarkammer gemäß dem in Artikel 64 vorgesehenen Verfahren beantragt.]

	§ 3 - Der Tod, die Annahme des Ausscheidens oder die Absetzung eines assoziierten Notars, der nicht Inhabernotar ist, bedeuten nicht das Ende der Gesellschaft.

	Die Annahme seines Ausscheidens oder seine Absetzung bedeuten von Rechts wegen, dass er seine Eigenschaft als Gesellschafter verliert. Die Ausübung der Rechte, die an seine Anteile gebunden sind, wird ausgesetzt.

	Die Anteile, die seine Einbringung an Geschäftstüchtigkeit darstellen, werden annulliert.

	Er übt das Notariatsamt nicht mehr aus. Außer im Falle seiner Absetzung nimmt er erneut den Titel eines Notaranwärters an.

	§ 4 - a) [...]

	b) Auf Ersuchen ein oder mehrerer Gesellschafter, des Prokurators des Königs oder der betreffenden Notarkammer kann das [Unternehmensgericht des Sitzes der Gesellschaft] aus fundierten Gründen oder wenn das öffentliche Interesse es verlangt, die Auflösung der Gesellschaft verkünden.

Das Gericht beantragt, je nach Fall, die Stellungnahme der Notarkammer oder des Prokurators des Königs oder die beider Instanzen.

	Statt die Auflösung der Gesellschaft zu verkünden, kann das Gericht gegebenenfalls die Ausschließung ein oder mehrerer Gesellschafter anordnen.

	Auf jeden Fall bestimmt das Gericht die Entschädigungen, zu deren Zahlung bestimmte Gesellschafter verpflichtet sind beziehungsweise auf die sie einen Anspruch erheben können[, und hält dabei die gleichen Grundsätze wie in § 1 ein].

	Im Falle einer gerichtlichen Auflösung übt der Inhabernotar das Amt weiter aus, aber auf individueller Basis, es sei denn, das Gericht hat seine Absetzung ausgesprochen.

	c) Die Gesellschaft wird von Rechts wegen aufgelöst, wenn der Gesellschafter, der alleiniger Inhabernotar ist, ausgeschlossen wird oder wenn der Amtssitz des alleinigen Inhabernotars aufgehoben wird.

d) [...]

	e) Gegebenenfalls setzt der Greffier den Minister der Justiz von der gerichtlichen Auflösung oder von der [...] vorgesehenen Ausschließung in Kenntnis. In allen Fällen der Auflösung einer Assoziierung oder der Ausschließung gibt der Minister der Justiz dies auszugsweise im Belgischen Staatsblatt bekannt.]

	[In den gemäß dem vorliegenden Paragraphen im Belgischen Staatsblatt veröffentlichten Auszügen wird das Datum angegeben, ab dem die gerichtliche Auflösung der Assoziierung oder die Ausschließung wirksam wird. Wird kein Datum des Wirksamwerdens angegeben, erfolgt dies von Rechts wegen am zehnten Tag nach dem Datum der Veröffentlichung.]]

[Art. 53 ersetzt durch Art. 30 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); § 1 Abs. 1 ersetzt durch Art. 40 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 1 Abs. 2 abgeändert durch Art. 40 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 1 Abs. 3 ersetzt durch Art. 40 Nr. 3 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 1 neue Absätze 4 bis 7 eingefügt durch Art. 40 Nr. 4 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 1 Abs. 9 eingefügt durch Art. 40 Nr. 5 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 40 Nr. 6 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 5 und 6 eingefügt durch Art. 184 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 4 Abs. 1 Buchstabe a) aufgehoben durch Art. 184 Nr. 3 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 4 Abs. 1 Buchstabe b) Abs. 1 abgeändert durch Art. 40 Nr. 7 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 4 Abs. 1 Buchstabe b) Abs. 4 abgeändert durch Art. 40 Nr. 8 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 4 Abs. 1 Buchstabe d) aufgehoben durch Art. 184 Nr. 3 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 4 Abs. 1 Buchstabe e) abgeändert durch Art. 184 Nr. 3 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 4 Abs. 2 eingefügt durch Art. 184 Nr. 4 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017)]




Abschnitt 4 - [Übermittlung der Urschriften und anderer Bestandteile der Notariatsstuben]

[Überschrift von Abschnitt 4 ersetzt durch Art. 31 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	Art. 54 - [Die Urschriften und Verzeichnisse, die vollstreckbaren Ausfertigungen und weiteren Ausfertigungen sowie die eigenhändigen Testamente und anderen vertraulichen Hinterlegungen eines ersetzten Notars werden von ihm oder von seinen Erben ohne Entschädigung an den zu seinem Ersatz ernannten Notar übergeben, und zwar binnen einem Monat nach dessen Eidesleistung.

	Der zum Ersatz ernannte Notar ist von Rechts wegen mit den gerichtlichen Aufträgen seines Vorgängers beauftragt, unbeschadet des Rechts des Gerichts, auf Ersuchen einer betroffenen Partei oder des Prokurators des Königs einen anderen Notar zu bestimmen.

	Insofern die in Absatz 1 erwähnten Stücke während der Assoziierung erstellt oder anvertraut wurden, erfolgt eine solche Übergabe durch den assoziierten Notar, der aus gleich welchem Grund die Ausübung seines Amts beenden sollte, oder durch seine Erben an den gemäß [Artikel 51 § 6] bestimmten Inhabernotar binnen Monatsfrist nach Beendigung der Amtsausübung oder des Todes.]

[Art. 54 ersetzt durch Art. 32 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); Abs. 3 abgeändert durch Art. 136 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014)]


	Art. 55 - [§ 1 - a) An den zum Ersatz ernannten Notar müssen binnen der in Artikel 54 Absatz 1 vorgesehenen Frist gegen Entschädigung alle an die Organisation der Notariatsstube gebundenen [beweglichen materiellen und immateriellen Aktiva] sowie die Honorare für die Ausfertigungen und die Ausführungshonorare übergeben werden.

	Von der Übergabe ausgeschlossen sind die Passiva, die nicht aus Beschäftigungsverträgen hervorgehen und sich weder aus Mietverhältnissen noch aus laufenden Lieferverträgen ergeben.

	b) Wenn die [Aktiva] der unter Buchstabe a) vorgesehenen Übergabe zum Vermögen [einer in Artikel 50 § 2 erwähnten Mehrpersonengesellschaft] gehören, erfolgt diese Übergabe in der Form einer Abtretung der Gesellschaftsanteile.

	Vor dieser Abtretung nehmen die Gesellschafter ihre Reserven zurück und begleichen sie die von der Übergabe, wie unter Buchstabe a) vorgesehen, ausgeschlossenen Passiva. Der Überlasser bleibt dem Übernehmer gegenüber für die vollständige Begleichung der Passiva verantwortlich.

	[Wenn das Vermögen der Gesellschaft ein unbewegliches Gut, das ganz oder teilweise als Notariatsstube dient, oder dingliche Rechte an diesem Gut umfasst, hat der Übernehmer die Wahl, entweder das unbewegliche Gut beziehungsweise die dinglichen Rechte an diesem Gut in der Gesellschaft zu belassen, gegebenenfalls mit den der Gesellschaft gewährten diesbezüglichen Krediten, oder das unbewegliche Gut beziehungsweise die dinglichen Rechte mit den diesbezüglichen Schulden vor Abtretung der Anteile an die verbleibenden Gesellschafter übertragen zu lassen.

	Für jede Wahl wird eine getrennte Bewertung der abzutretenden Anteile erstellt.

	Der Übernehmer muss diese Wahl binnen sechzig Tagen nach Bekanntmachung seiner Ernennung im Belgischen Staatsblatt treffen.]

	§ 2 - Außerdem müssen der assoziierte Notar, der nicht Inhabernotar ist und sein Amt niederlegt, oder seine Erben binnen der in Artikel 54 Absatz 1 vorgesehenen Frist gegen Entschädigung all ihre Rechte an den beweglichen körperlichen und unkörperlichen zur Notariatsstube gehörenden Bestandteilen abtreten. Diese Übergabe erfolgt in der Form einer Abtretung der Gesellschaftsanteile, außer wenn diese Anteile als Entlohnung für eine Einbringung an Geschäftstüchtigkeit zuerkannt worden sind, und unter Berücksichtigung der Bestimmungen [des Artikels 51 § 3 Buchstabe b)].

	§ 3 - a) Der Betrag der in § 1 Buchstabe a) vorgesehenen Entschädigung entspricht zweieinhalb Mal dem durchschnittlichen, indexierten und eventuell korrigierten Einkommen der letzten fünf Jahre der Amtsstube.

	b) Im Falle einer Assoziierung entspricht der Betrag der Entschädigung zweieinhalb Mal dem wie im Gesellschaftsvertrag festgelegten Anteil des assoziierten Notars an dem unter Buchstabe a) erwähnten Einkommen der Amtsstube.

	c) Der König legt die Regeln fest, nach denen das unter den Buchstaben a) und b) erwähnte durchschnittliche Einkommen der Amtsstube berechnet und indexiert wird, sowie die Kriterien für eine eventuelle Korrektur nach unten aus ökonomischen Gründen oder Gründen der Gerechtigkeit, unter anderem wenn die Übergabe in der Form einer Abtretung von Anteilen, wie in § 1 Buchstabe b) vorgesehen, erfolgt. Der Betrag der Entschädigung bei der Übernahme wird in einem Bericht festgelegt, der von einem Betriebsrevisor oder von einem auswärtigen Buchprüfer, den die Nationale Notarkammer bestimmt, erstellt wird. Dieser Revisor oder Buchprüfer darf vorher kein Mandat in der betreffenden Notariatsstube ausgeübt haben. Der bestimmte Revisor oder externe Buchprüfer beschreibt alle zu übernehmenden Bestandteile der Notariatsstube.

	d) Der Minister der Justiz legt die Modalitäten für die Mitteilung des unter Buchstabe a) erwähnten Entschädigungsbetrags an die Notaranwärter fest. Diese Mitteilung erfolgt auf jeden Fall mindestens einundzwanzig Tage vor Ablauf der in Artikel 43 § 1 vorgesehenen Frist.]

[Art. 55 ersetzt durch Art. 32 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); § 1 Abs. 1 Buchstabe a) Abs. 1 abgeändert durch Art. 185 Nr. 1 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 1 Abs. 1 Buchstabe b) Abs. 1 abgeändert durch Art. 137 Nr. 1 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014) und Art. 185 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 1 Abs. 2 bis 4 eingefügt durch Art. 185 Nr. 3 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 2 abgeändert durch Art. 137 Nr. 2 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014)]


	Art. 56 - [Wenn eine Notariatsstelle gestrichen wird, müssen ihr Inhaber oder seine Erben, nachdem sie die Stellungnahme der Notarkammer eingeholt haben, binnen einer Frist von zwei Monaten ab Bekanntmachung der Streichung im Belgischen Staatsblatt die in Artikel 54 Absatz 1 erwähnten Stücke an einen Notar übergeben, der seinen Amtssitz im selben Bezirk hat.] 

[Art. 56 ersetzt durch Art. 32 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	Art. 57 - Der [Prokurator des Königs] ist beauftragt, dafür zu sorgen, dass die durch die vorigen Artikel vorgeschriebenen Übergaben stattfinden; und wenn die Notariatsstelle gestrichen wird und ihr Inhaber oder seine Erben binnen der vorgeschriebenen Frist den Notar nicht ausgewählt haben, dem die Urschriften und Verzeichnisse übergeben werden sollen, [und auch wenn die in Artikel 51 § 6 Absatz 2 vorgesehene Bestimmung nicht erfolgt ist,] entscheidet der [Prokurator des Königs], welcher Notar mit der Aufbewahrung beauftragt bleibt.

	Der Inhaber oder seine Erben, die den Bestimmungen [der Artikel 54 und 56] nicht rechtzeitig nachkommen, werden zu einer Geldbuße von [2,50 EUR] verurteilt für jeden Monat Verspätung ab dem Tag, an dem sie gemahnt worden sind, die Übergabe durchzuführen.

[Art. 57 Abs. 1 abgeändert durch Art. 1 § 1 Nr. 15 des G. vom 9. April 1980 (B.S. vom 6. Mai 1980), Art. 33 Buchstabe a) des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); Abs. 2 abgeändert durch Art. 33 Buchstabe b) des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999) und Art. 3 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 29. Juli 2000)]


	Art. 58 - In allen Fällen wird eine kurze Übersicht der übergebenen Urschriften erstellt; der Notar, der sie bekommt, erklärt am Ende der Übersicht, von der eine Abschrift [an die Notarkammer] übermittelt wird, dass er die Aufbewahrung übernehmen wird.

[Art. 58 abgeändert durch Art. 34 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	Art. 59 - [...]

[Art. 59 aufgehoben durch Art. 35 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	Art. 60 - Alle unter der Bezeichnung "chambres de contrats, bureaux de tabellionnage" in Verwahrung gegebene Urschriften und andere bleiben bei ihren derzeitigen Besitzern in Verwahrung. Die vollstreckbaren Ausfertigungen und weiteren Ausfertigungen dürfen nur von einem Notar des Amtssitzes der Hinterlegungen oder, in Ermangelung eines solchen, von einem Notar des am nächsten gelegenen Amtssitzes ausgestellt werden.

	Wenn die besagten hinterlegten Urschriften aber dem Greffier eines Gerichtes übergeben worden sind, dürfen die vollstreckbaren Ausfertigungen und weiteren Ausfertigungen, allerdings nur in diesem Fall, vom Greffier ausgestellt werden.


	Art. 61 - [...] Nach dem Tod des Notars oder eines anderen Urschriftenbesitzers werden die Urschriften und Verzeichnisse vom Friedensrichter des Amtssitzes versiegelt, [es sei denn,] ein anderer Notar ist vorläufig per Beschluss [vom Friedensrichter] des Amtssitzes damit beauftragt worden.

[Art. 61 abgeändert durch Art. 36 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	Art. 62 - [Die Urschriftenverwahrer, Tabellen und Verzeichnissen von notariellen Urkunden, die mindestens fünfzig Jahre alt sind, können diese beim Staatsarchiv in der Provinz oder im Verwaltungsbezirk, in dem sich ihr Amtssitz befindet, in Verwahrung geben. Es ist Pflicht, diese Dokumente in Verwahrung zu geben, wenn sie mehr als fünfundsiebzig Jahre alt sind, es sei denn, der Generalarchivar des Königreichs hat auf mit Gründen versehenen Antrag hin Befreiung von dieser Pflicht erteilt.

	Diese Dokumente können nach hundert Jahren frei eingesehen werden, es sei denn, der Minister der Justiz oder sein Beauftragter haben vorher schon eine diesbezügliche Erlaubnis erteilt.

	Die beim Staatsarchiv in Verwahrung gegebenen Urschriften, Tabellen und Verzeichnisse von notariellen Urkunden stehen unter der Aufsicht des Generalarchivars des Königreichs.

	Von den in Verwahrung gegebenen Urschriften wird in zwei Ausfertigungen, die vom Notar und vom Generalarchivar des Königreichs unterzeichnet werden müssen, ein Inventar erstellt. Eine der beiden Ausfertigungen wird dem Notar als Empfangsbestätigung übergeben.]

[Art. 62 ersetzt durch Art. 37 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]



[Abschnitt 5 - Stellvertretung]

[Unterteilung Abschnitt 5 eingefügt durch Art. 38 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


Art. 63 - [Wenn ein Notar oder ein assoziierter Notar zeitweilig verhindert ist, sein Amt auszuüben, oder wenn eine Stelle vakant ist, kann das Notariatsamt von einem Stellvertreter wahrgenommen werden.]

[Art. 63 ersetzt durch Art. 38 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


Art. 64 - [§ 1 - Der Stellvertreter wird unter [den Notaranwärtern, Notaren und Ehrennotaren] gewählt.

	§ 2 - Auf einseitigen Antrag, der vom Notar und vom Stellvertretungsbewerber unterzeichnet ist, bestimmt der Präsident des Gerichts Erster Instanz des Bezirks, in dem der Notar seinen Amtssitz hat, den Stellvertreter. Diese Bestimmung der Stellvertretung gilt für die vom Präsidenten festgelegte Dauer, nachdem die Stellungnahmen des Prokurators des Königs und der Notarkammer eingeholt worden sind, ohne dass diese Dauer jedoch mehr als zwei Jahre betragen darf. Dieser Zeitraum kann durch eine ausdrücklich mit Gründen versehene Entscheidung erneuert werden, ohne dass die Gesamtdauer der Bestimmung jedoch mehr als vier Jahre betragen darf.

	Bevor der Antrag zwecks Bestimmung der Stellvertretung eingereicht wird, legt der Notar der Notarkammer zur Billigung den Text der Vereinbarung vor, die mit dem Stellvertretungsbewerber bezüglich der Aufteilung der Gewinne und Lasten aus der Berufsausübung geschlossen werden muss. Die Notarkammer kann ihre Billigung von bestimmten Abänderungen abhängig machen.

	§ 3 - In Ermangelung eines wie in § 2 erwähnten Antrags oder im Falle einer Vakanz kann der Präsident des Gerichtes Erster Instanz des Bezirks, in dem der Notar seinen Amtssitz hat, auf Antrag des Prokurators des Königs oder der Notarkammer einen Stellvertreter bestimmen. Je nach Fall ist die Stellungnahme des Prokurators des Königs oder die der Notarkammer erforderlich.

	In diesen Fällen legt der Präsident des Gerichtes Erster Instanz, nachdem er die Stellungnahme der Notarkammer eingeholt hat, die Entlohnung des Stellvertreters fest.]

[Art. 64 ersetzt durch Art. 38 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); § 1 abgeändert durch Art. 186 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017)]


	Art. 65 - [§ 1 - Bevor der Stellvertreter sein Amt antritt, kommt er den Bestimmungen der Artikel 47, 48 und 49 nach, es sei denn, er ist bereits amtierender Notar im Bezirk oder er hat diese Formalitäten im Bezirk schon erfüllt.

	§ 2 - Der Stellvertreter trägt den Titel eines stellvertretenden Notars. In den Urkunden, die er aufnimmt, muss er diesen Titel, den Beschluss oder das Urteil zu seiner Bestimmung sowie den Namen, den gebräuchlichen Vornamen und den Amtssitz des Notars, den er ersetzt, erwähnen.

	Er unterliegt den in den Artikeln 8, 9 und 10 vorgesehenen Verbotsbestimmungen sowohl in der Person des vertretenen Notars denn auch in seiner eigenen Person.

	Er trägt seine Urkunden in das Verzeichnis des vertretenen Notars ein und führt dessen Protokoll und Buchhaltung weiter.

Er hat das Recht, vollstreckbare Ausfertigungen und weitere Ausfertigungen von den vom vertretenen Notar aufgenommenen oder aufbewahrten Urkunden auszustellen. Er benutzt das Siegel des vertretenen Notars.

	§ 3 - Die Konten und Vermögenswerte, die der vertretene Notar durch die Ausübung seines Berufes verwaltete, werden von Rechts wegen vom Stellvertreter verwaltet.

	Die gerichtlichen Aufträge, mit denen der vertretene Notar betraut war, werden ohne jegliche Neubestimmung von Rechts wegen vom Stellvertreter wahrgenommen.

	Der Präsident des Gerichts kann allerdings auf Antrag der zuerst handelnden Partei und wenn es ernsthafte Gründe dafür gibt, einen anderen Notar bestimmen, um die Ausübung des gerichtlichen Auftrags weiterzuführen oder um ein Konto oder einen bestimmten Vermögenswert zu verwalten.

	Der Stellvertreter ist Dritten gegenüber verantwortlich für die beruflichen Fehler, die er begeht.

	Während der Dauer der Stellvertretung darf der vertretene Notar seinen Beruf nicht mehr ausüben.]

[Art. 65 ersetzt durch Art. 38 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	Art. 66 - [Der Stellvertreter unterliegt allen Verpflichtungen des Notariatsamtes.]

[Art. 66 ersetzt durch Art. 38 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	Art. 67 - [Die Stellvertretung geht zu Ende mit Ablauf der Frist oder durch einen Beschluss des Präsidenten des Gerichts Erster Instanz auf Antrag des Stellvertreters oder des vertretenen Notars, des Prokurators des Königs oder der Notarkammer.

	Handelt es sich um einen Antrag, dann muss dieser vom Antragsteller unterzeichnet werden.

	Auf Antrag des Antragstellers wird der Beschluss dem Stellvertreter zugestellt, dessen Ämter alsdann von Rechts wegen ein Ende nehmen.

	Im Falle der Annahme des Ausscheidens, des Todes, der einstweiligen Amtsenthebung, der vorbeugenden einstweiligen Amtsenthebung oder der Absetzung des vertretenen Notars bleibt der Stellvertreter im Amt bis zur Eidesleistung des Nachfolgers, es sei denn, durch Beendigung der einstweiligen Amtsenthebung oder der vorbeugenden einstweiligen Amtsenthebung, durch Streichung der Stelle oder durch Beschluss des Präsidenten des Gerichtes Erster Instanz wird der Stellvertretung ein Ende gesetzt.]

[Art. 67 ersetzt durch Art. 38 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]



TITEL 3 - [Berufsorganisation]

[Überschrift von Titel 3 ersetzt durch Art. 39 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


[Abschnitt 1 - Notargemeinschaften]

[Unterteilung Abschnitt 1 eingefügt durch Art. 39 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	Art. 68 - [In jeder Provinzhauptstadt wird eine Notargemeinschaft gegründet. Mitglieder der Gemeinschaft sind:

	1. die Notare, die ihren Amtssitz in der Provinz haben, mit einem Notar assoziiert sind, dessen Amtssitz sich in der Provinz befindet, [einem Notar beigeordnet sind, dessen Amtssitz sich in der Provinz befindet,] oder als Stellvertreter eines Notars bestimmt sind, dessen Amtssitz sich in der Provinz befindet,

	2. die Notaranwärter, die im Verzeichnis der Gemeinschaft eingetragen sind.

	Die Notargemeinschaft ist eine öffentliche Einrichtung.]

[Art. 68 ersetzt durch Art. 39 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); Abs. 1 Nr. 1 abgeändert durch Art. 41 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 69 - [Die Generalversammlung der Notargemeinschaft hat als Aufgabe:

	1. unter ihren Mitgliedern eine Notarkammer zu wählen,

	2. Regeln mit Bezug auf die notariellen Gepflogenheiten zu erstellen.

Bei der Ausübung dieser Zuständigkeit dürfen die Notargemeinschaften die Zuständigkeit der Nationalen Notarkammer nicht beeinträchtigen. Die Beschlüsse werden erst verbindlich nach Bewilligung durch den König, der sie jederzeit abändern kann, 

3. ihre Geschäftsordnung zu erstellen,

4. jedes Jahr den Haushaltsplan festzulegen und die Rechnungsabschlüsse zu genehmigen, die ihr von der Notarkammer vorgelegt werden,

5. jedes Jahr den Beitrag [und die Abgaben] zu Lasten der Mitglieder der Gemeinschaft festzulegen und ihn unter die Mitglieder aufzuteilen,



6. die Vertreter der Gemeinschaft in der Nationalen Notarkammer und ihre Ersatzmitglieder gemäß Artikel 92 § 2 zu wählen.]

[Art. 69 ersetzt durch Art. 39 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); einziger Absatz Nr. 5 abgeändert durch Art. 42 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


[Art. 70 - Die Generalversammlungen der Notargemeinschaft werden in angemessenen Räumlichkeiten abgehalten, die sich im Amtsgebiet der Gemeinschaft befinden.

	Jedes Jahr finden von Rechts wegen zwei Generalversammlungen statt, die eine im Mai und die andere im November. Es können darüber hinaus auch außerordentliche Generalversammlungen abgehalten werden, wenn die Notarkammer es für ratsam achtet oder auf einen mit Gründen versehenen Antrag hin, den mindestens ein Fünftel der Gemeinschaftsmitglieder an die Notarkammer richten.

	Die Generalversammlungen werden per gewöhnlichen Brief einberufen, der die Tagesordnung enthält, vom Präsidenten oder Sekretär der Notarkammer unterzeichnet ist und mindestens fünfzehn Tage vor der Versammlung verschickt wird.]

[Art. 70 eingefügt durch Art. 39 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	[Art. 71 - Der Präsident und der Sekretär der Notarkammer nehmen auf der Generalversammlung die gleichen Aufgaben wahr.]

[Art. 71 eingefügt durch Art. 39 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	[Art. 72 - Alle Mitglieder der Generalversammlung einer jeden Notargemeinschaft verfügen über eine beschließende Stimme.]

[Art. 72 eingefügt durch Art. 39 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


[Art. 73 - Die Generalversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind und mehr als die Hälfte dieser anwesenden Mitglieder dafür stimmt.

	Wenn das Anwesenheitsquorum nicht erreicht wird, wird nach einer Frist von mindestens fünfzehn Tagen eine zweite Generalversammlung einberufen, die unabhängig von der Anzahl anwesender Mitglieder beschließen kann.

	Unbeschadet der Bestimmungen des vorangehenden Absatzes können die in Artikel 69 Nr. 2 erwähnten Regeln nur dann angenommen werden, wenn die Hälfte der Mitglieder in geheimer Abstimmung dafür stimmt.

	Diese Regeln werden den Mitgliedern der Notargemeinschaft binnen einem Monat nach ihrer Billigung durch den König per Rundschreiben zur Kenntnis gebracht und erhalten dadurch Verbindlichkeit.]

[Art. 73 eingefügt durch Art. 39 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	[Art. 74 - Die Heberolle des in Artikel 69 Nr. 5 erwähnten Jahresbeitrags wird, wenn zu einer Zwangseintreibung geschritten werden muss, vom Präsidenten des Gerichts Erster Instanz der Provinzhauptstadt für vollstreckbar erklärt, nachdem die Stellungnahme des Prokurators des Königs eingeholt worden ist.

	Jedes betroffene Mitglied der Notargemeinschaft kann beim Appellationshof des jeweiligen Amtsgebiets gegen eine Zwangseintreibung Berufung einlegen.]

[Art. 74 eingefügt durch Art. 39 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	[Art. 75 - Auf der Generalversammlung im Monat November werden der Haushaltsplan der Notargemeinschaft für das nächste Kalenderjahr sowie der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag festgelegt.

	Auf der Generalversammlung im Monat Mai werden die Konten der Gemeinschaft mit Bezug auf das vergangene Kalenderjahr geprüft und gebilligt. Auf dieser Generalversammlung werden auch die in Artikel 78 erwähnten Mitglieder der Notarkammer und gegebenenfalls die Vertreter der Notargemeinschaft in der Nationalen Notarkammer sowie ihre Ersatzvertreter gewählt.]

[Art. 75 eingefügt durch Art. 39 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]



[Abschnitt 2 - Notarkammern

[Abschnitt 2 mit den Artikeln 76 und 77 eingefügt durch Art. 40 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


Unterabschnitt 1 - Zuständigkeiten


	Art. 76 - Über die Zuständigkeiten hinaus, die der Notarkammer durch die anderen Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes anvertraut sind, ist sie für Folgendes zuständig:

	[1. die Disziplin unter den Mitgliedern der Notargemeinschaft aufrechtzuerhalten […],]

	2. gegebenenfalls um die in Artikel 112 § 2 erwähnte Sicherungsmaßnahme zu ersuchen,

	3. allen beruflichen Streitigkeiten unter Mitgliedern der Notargemeinschaft vorzubeugen oder sie schlichtend beizulegen, insbesondere wenn es um die Übermittlung, Übergabe, Aufbewahrung und Zurückhaltung von Schriftstücken, Fonds und sonstigen Gegenständen, um die Aufbewahrung der Urschriften, um die Zusammenarbeit oder Beteiligung bei Beurkundungen und beruflichen Verrichtungen, um die Honorarrechte und die Aufteilung davon geht. Bei Nichtbeilegung der Streitigkeiten und auf Antrag eines der betroffenen Mitglieder: die Beteiligten anzuhören und eine Stellungnahme abzugeben, außer was die zivilen Rechte betrifft,

4. allen Klagen und Beschwerden gegen Mitglieder der Notargemeinschaft vonseiten Dritter im Rahmen der Ausübung ihres Berufs vorzubeugen und sie [schlichtend beizulegen],

5. die Kontrolle über die Buchhaltung der Notare wahrzunehmen unbeschadet des Rechts des Prokurators des Königs, sich in ihre Buchführung Einsicht geben zu lassen,

	6. als Drittperson ihre Stellungnahme abzugeben zu den Schwierigkeiten bei der Begleichung der Honorare und dem Auftreten ihrer Mitglieder,

	7. die Bestände von Urschriften gestrichener Notariatsstellen in Verwahrung zu nehmen; die Modalitäten festzulegen für die Übergabe aller beweglichen körperlichen und unkörperlichen Bestandteile einer gestrichenen Notariatsstelle an interessierte Notare,

	8. die Notargemeinschaft zu vertreten, was die gemeinsamen Rechte und Interessen ihrer Mitglieder gegenüber jeglichen Behörden und Einrichtungen betrifft, sowohl vor Gericht als auch in allen öffentlichen und privatschriftlichen Urkunden, 

	9. die Geschäftsführung der Notargemeinschaft wahrzunehmen und ihr Vermögen zu verwalten,


	10. die Beschlüsse der Generalversammlung der Notargemeinschaft auszuführen und diese über die Ausübung ihrer Zuständigkeiten zu informieren.

[Art. 76 einziger Absatz Nr. 1 eingefügt durch Art. 3 des G. vom 4. Mai 1999 (II) (B.S. vom 1. Oktober 1999) und abgeändert durch Art. 43 Buchstabe a) des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); einziger Absatz Nr. 4 abgeändert durch Art. 43 Buchstabe c) des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	[Art. 76bis - § 1 - Notargemeinschaften verfügen über eine gesetzliche Hypothek, um die Rückzahlung aller bereits gezahlten oder noch zu zahlenden Geldsummen zu gewährleisten, die aufgrund der Finanzlage einer Notariatsstube geschuldet werden können, deren Möglichkeit zur Rückzahlung von Geldsummen, Effekten und Wertpapieren, die Klienten zukommen, eingeschränkt ist.

	Diese Hypothek wird im Namen und für Rechnung der Notargemeinschaft oder für Rechnung Dritter auf alle in Artikel 1560 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Güter und Rechte, die dem Notar und den in Artikel 50 erwähnten Gesellschaften gehören, eingetragen.

	§ 2 - Der Betrag, für den die Hypothekeneintragung vorgenommen wird, wird im Voraus von der Notarkammer, der der betreffende Notar angehört, auf der Grundlage eines ausführlichen Berichts der Kommission für die Kontrolle der Buchführung, die in Artikel 9 des Königlichen Erlasses vom 10. Januar 2002 über die Verwaltung der von Notaren entgegengenommenen Geldsummen, Inhaberpapiere und Inhaberwertpapiere und über die Kontrolle der Buchführung der Notare erwähnt ist, bestimmt. In diesem Bericht wird der voraussichtliche Betrag der Summen festgelegt, die eine eventuelle finanzielle Beteiligung zugunsten der Klienten der Notariatsstube rechtfertigen könnten.

	§ 3 - Die gesetzliche Hypothek wird durch einen Beschluss der Notarkammer, der der betreffende Notar angehört, aufgenommen und gestrichen; für ihren Rang ist das Datum ihrer Eintragung bestimmend; diese Hypothek beeinträchtigt vorherige Vorzugsrechte und Hypotheken nicht.

	§ 4 - Im Hinblick auf die Eintragung gemäß den Artikeln 82 bis 84 des Hypothekengesetzes wird die gesetzliche Hypothek auf Antrag der vorerwähnten Notarkammer in einer authentischen Urkunde festgelegt. Die Notarkammer wird in dieser Urkunde gemäß Artikel 85 vertreten.

	§ 5 - Die Eintragung der gesetzlichen Hypothek wird gestrichen oder herabgesetzt aufgrund einer authentischen Urkunde, durch die der beurkundende Notar einseitig bestätigt, dass die Notarkammer, die die Hypothek aufgenommen hat, ihr Einverständnis zu dieser Streichung oder Herabsetzung gegeben hat; alle in der vorgelegten Urkunde aufgenommenen Eintragungen werden von Amts wegen gestrichen oder herabgesetzt.]

[Art. 76bis eingefügt durch Art. 187 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017)]


	Art. 77 - Die Notarkammer führt für jede der in Artikel 68 erwähnten Kategorien von Mitgliedern der Notargemeinschaft ein Verzeichnis.

	Jede Änderung des Verzeichnisses wird der Nationalen Notarkammer [unverzüglich] mitgeteilt. Letztere setzt den Minister der Justiz binnen fünfzehn Tagen davon in Kenntnis.]

[Art. 77 Abs. 2 abgeändert durch Art. 188 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017)]



[Unterabschnitt 2 - Organisation - Vertretung

[Unterabschnitt 2 mit den Artikeln 78 bis 85 eingefügt durch Art. 4 des G. vom 4. Mai 1999 (II) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


Art. 78 - Die Mitglieder der Notargemeinschaft wählen in geheimer Abstimmung unter den Mitgliedern, die seit mindestens zehn Jahren das Notariatsamt ausüben, den Präsidenten der Notarkammer und unter allen Gemeinschaftsmitgliedern die anderen Mitglieder der Notarkammer.

Die Anzahl der Mitglieder einer Kammer […] ist auf [sechs] festgelegt, wenn die Anzahl der Inhabernotare des Amtsgebiets fünfzig nicht übersteigt, auf neun, wenn diese Anzahl fünfzig aber nicht hundertfünfzig übersteigt, und auf zwölf, wenn sie hundertfünfzig übersteigt.

[Die Notarkammer wird jedes Jahr für ein Drittel ihrer Mitglieder erneuert.

	Der Präsident ist Mitglied der Notarkammer, wird aber in der Anzahl Mitglieder für die Anwendung des vorliegenden Artikels nicht mitgerechnet.]

[Art. 78 Abs. 2 abgeändert durch Art. 44 Nr. 1 und 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 3 und 4 eingefügt durch Art. 44 Nr. 3 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 79 - § 1 - Der Präsident wird mit der absoluten Mehrheit der Stimmen von allen anwesenden Mitgliedern der Notargemeinschaft […] gewählt. Wenn nach drei Wahlgängen kein Bewerber die erforderliche Mehrheit erhalten hat, wird ein vierter entscheidender Wahlgang zwischen den beiden Bewerbern, die beim dritten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben, durchgeführt. Der Bewerber, der bei diesem vierten Wahlgang die höchste Anzahl Stimmen erhält, ist gewählt. Bei Stimmengleichheit ist der jüngste Bewerber gewählt.

[Die anderen Mitglieder der Notarkammer werden gewählt, nachdem der Präsident gewählt worden ist.]

	§ 2 - Die Notarkammer muss mindestens ein Mitglied aus jedem Gerichtsbezirk der Notargemeinschaft zählen. 

Für jeden Wahlgang [enthält der Wahlzettel] die Namen der wählbaren Mitglieder der Notargemeinschaft. [Sie] werden in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Um gültig zu wählen, muss [der Wähler] bei jedem Wahlgang so viele Stimmen abgeben, wie es Mandate zu verleihen gibt.

	Gewählt sind, unbeschadet von Absatz 1, die Bewerber, die bei einem ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten haben. [Wenn mehr Bewerber diese Mehrheit erhalten, als Mandate zu vergeben sind, sind die Bewerber mit den meisten Stimmen gewählt.]

	Wenn bei einem ersten Wahlgang nicht für alle zu verleihenden Mandate die absolute Mehrheit erzielt worden ist, [oder bei Stimmengleichheit,] wird für die verbleibenden Mandate nach den gleichen Regeln ein zweiter Wahlgang durchgeführt.

	[Wenn nach dem zweiten Wahlgang noch nicht alle Mandate verliehen worden sind, wird ein dritter Wahlgang durchgeführt. Für diesen dritten Wahlgang werden unter Berücksichtigung von Absatz 1 nur die nicht gewählten Bewerber aufgestellt, die beim zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Die Anzahl dieser Bewerber ist begrenzt auf das Doppelte der Anzahl noch zu verleihender Mandate. Bei diesem dritten Wahlgang sind die Bewerber gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben, und bei Stimmengleichheit ist der Jüngste gewählt.]

[Art. 79 § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 45 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 1 Abs. 2 eingefügt durch Art. 45 Nr. 3 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 45 Nr. 4 bis 6 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 3 abgeändert durch Art. 45 Nr. 7 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 4 abgeändert durch Art. 45 Nr. 8 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 5 ersetzt durch Art. 45 Nr. 10 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 80 - [Alle Mandate in der Notarkammer beginnen am 1. Juli nach der Wahl.

	Das Mandat des Präsidenten beträgt ein Jahr und ist zweimal erneuerbar.

	Das Mandat eines Mitglieds der Kammer beträgt drei Jahre, kann aber einem oder mehreren Mandaten als Präsident vorausgehen oder folgen.

	Ein Mitglied der Notarkammer, das sein Amt nicht mehr ausüben kann oder darf, sei es zeitweilig oder nicht, das Präsident der Notarkammer wird oder nicht mehr in dem in Artikel 77 erwähnten Verzeichnis eingetragen ist, wird in derselben, der nächstfolgenden oder einer besonderen Generalversammlung ersetzt, wenn die Notarkammer dies entscheidet.

	Ein Mitglied der Notarkammer, das gewählt wurde, um ein anderes Mitglied während seines Mandats zu ersetzen, führt das Mandat seines Vorgängers zu Ende.

	In Bezug auf die in Absatz 5 erwähnten Mandate wird pro Mandat eine getrennte Wahl abgehalten.

	Ausscheidende Mitglieder sind ab Beginn des elften Monats nach Ende ihres vorhergehenden Mandates wiederwählbar.

	Diese Bestimmung gilt nicht bei Anwendung von Absatz 4, wenn die restliche Dauer des Mandats des Vorgängers weniger als sechs Monate beträgt. In diesem Fall ist das Mitglied der Notarkammer, das als Ersatzmitglied gewählt wurde, sofort wiederwählbar.



	Kein Mitglied der Notarkammer kann mehr als sechs Jahre ununterbrochen in der Kammer tagen. In dem in Absatz 8 erwähnten Fall beträgt diese Frist sechseinhalb Jahre.]

[Art. 80 ersetzt durch Art. 46 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 81 - Binnen fünfzehn Tagen nach der im Monat Mai abgehaltenen Generalversammlung der Notargemeinschaft wählen die Mitglieder der Notarkammer aus ihrer Mitte [zwei Syndizi, einen Berichterstatter, einen Sekretär und einen Schatzmeister. Sie können aus ihrer Mitte einen Vizepräsidenten wählen].

	Wenn die Notarkammer neun oder zwölf Mitglieder zählt, kann sie aus ihrer Mitte [einen dritten Syndikus und einen zweiten Berichterstatter wählen. Diese besonderen Ämter] werden jedes Jahr erneuert. Wiederwahl ist erlaubt.

	[Die Nationale Notarkammer lässt jedes Jahr und erforderlichenfalls zwischenzeitlich die Zusammensetzung der Notarkammer im Belgischen Staatsblatt veröffentlichen.

	Zu diesem Zweck teilt die Notarkammer diese Zusammensetzung binnen fünfzehn Tagen nach der in den vorhergehenden Absätzen erwähnten Wahl der Nationalen Notarkammer mit.]

[Art. 81 Abs. 1 abgeändert durch Art. 47 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 2 abgeändert durch Art. 47 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 3 und 4 eingefügt durch Art. 47 Nr. 3 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 82 - Die Ämter in der Notarkammer werden wie folgt ausgeübt:

	1. Der Präsident beruft die Notarkammer ein. Er leitet die Debatten und im Falle von Stimmengleichheit ist seine Stimme ausschlaggebend. Er sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Notarkammer.

	[1/1. Der Vizepräsident ersetzt den Präsidenten, wenn dieser zeitweilig verhindert oder abwesend ist.]

	2. Der Syndikus tritt als verfolgende Partei gegen die belasteten Mitglieder der Notargemeinschaft auf. [Er führt eine Untersuchung der Taten durch und erstattet der Notarkammer diesbezüglich Bericht.] Er wird vor jeder Beschlussfassung der Notarkammer angehört, die verpflichtet ist, über all seine Anträge zu beraten und zu beschließen. Er hat wie der Präsident das Recht, die Notarkammer einzuberufen. Er trägt Sorge für die Ausführung ihrer Beschlüsse und tritt in allen Fällen übereinstimmend mit den von der Notarkammer gefassten Beschlüssen in ihrem Namen auf.

	3. Der Berichterstatter holt die Auskünfte ein über die [Angelegenheiten, zu denen die Kammer eine Stellungnahme abgeben muss,] und berichtet darüber an die Notarkammer. [...]

	4. Der Sekretär verfasst die Beschlüsse, bewahrt die Archive auf und stellt die Ausfertigungen aus.

	5. Der Schatzmeister nimmt die von der Notarkammer gebilligten Einnahmen und Ausgaben vor. Er legt nach jedem Quartal vor der Notarkammer Rechenschaft darüber ab.

	Bei Abwesenheit oder Verhinderung eines [Syndikus, eines Berichterstatters, des Sekretärs oder des Schatzmeisters] wird für dieses Mitglied unter den anderen Mitgliedern der Notarkammer vom Präsidenten oder [gegebenenfalls vom Vizepräsidenten oder, wenn beide abwesend oder verhindert sind,] von der Mehrheit der anwesenden Mitglieder ein Ersatzmann bestimmt. [...]

	[Die Ämter des Präsidenten, des Syndikus und der Berichterstatter werden allerdings immer von drei verschiedenen Personen wahrgenommen.]

[Art. 82 Abs. 1 Nr. 1/1 eingefügt durch Art. 48 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 1 Nr. 2 abgeändert durch Art. 48 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 1 Nr. 3 abgeändert durch Art. 48 Nr. 3 und 4 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 2 abgeändert durch Art. 48 Nr. 5 bis 7 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 3 eingefügt durch Art. 48 Nr. 8 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 83 - Die Notarkammer versammelt sich im Laufe des Gerichtsjahres mindestens einmal monatlich, und zwar nach Einberufung per gewöhnlichen Brief, der die Tagesordnung enthält, vom Präsidenten oder Sekretär unterzeichnet ist und mindestens acht Tage vor der Versammlung verschickt wurde.

	Eine außergewöhnliche Versammlung wird nach den gleichen Modalitäten einberufen, wenn der Präsident oder der Syndikus es für nützlich halten oder auf begründeten Antrag zweier anderer Mitglieder hin oder auf Antrag des Präsidenten des Gerichts Erster Instanz oder des Prokurators des Königs.


	Art. 84 - Die Notarkammer kann nur gültig beraten und beschließen, wenn mindestens zwei Drittel ihrer Mitglieder anwesend sind.

	Jedes Mitglied der Notarkammer ist stimmberechtigt. Wenn es aber um Angelegenheiten geht, in denen ein Mitglied der Notarkammer [betroffen] ist, muss das betreffende Mitglied sich für die Dauer der Beratung und [für die Beschlussfassung] zurückziehen.

	Die Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen gefasst.

[Art. 84 Abs. 2 abgeändert durch Art. 49 Nr. 1 und 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 85 - Drittpersonen gegenüber, vor Gericht und in öffentlichen oder privatschriftlichen Urkunden wird die Notarkammer von ihrem Präsidenten und von ihrem Sekretär vertreten, die, wenn sie gemeinsam auftreten, sich auf keinen vorherigen Beschluss berufen müssen, aber, wenn sie allein auftreten, eine Sondervollmacht benötigen.]
[Unterabschnitt 3 - Stellungnahmeverfahren 

[Unterabschnitt 3 mit den Artikeln 86 bis 89 eingefügt durch Art. 41 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	Art. 86 - Im Falle von vor die Notarkammer gebrachten Streitigkeiten unter Mitgliedern der Notargemeinschaft werden die betreffenden Mitglieder entweder vom Sekretär per einfachen Brief im Hinblick auf eine gütliche Regelung der Angelegenheit vor die Kammer geladen oder vom Syndikus per Einschreiben direkt vorgeladen.

	Ein vorgeladenes Mitglied hat das Recht, ein Mitglied der Notarkammer gemäß den in Artikel 101 festgelegten Regeln abzulehnen.


	Art. 87 - Der Berichterstatter holt alle nützlichen Auskünfte ein und die Notarkammer fasst ihren Beschluss mit einfacher Mehrheit der Stimmen, nachdem sie den Berichterstatter angehört hat. Der Berichterstatter und der Syndikus nehmen weder an der Beratung noch an der Abstimmung teil.


	Art. 88 - Der Beschluss wird mit Gründen versehen, im Register festgehalten und vom Präsidenten und vom Sekretär unterzeichnet. Im Beschluss werden die Namen der anwesenden Mitglieder erwähnt.

	Der Beschluss ist nicht wirksam Personen gegenüber, die im Stellungnahmeverfahren nicht Partei gewesen sind.

	Binnen acht Tagen wird die Stellungnahme per einfachen Brief, der vom Sekretär unterschrieben ist, den Betreffenden mitgeteilt.


	Art. 89 - Wenn anderswie als unter den in Artikel 86 vorgesehenen Umständen bei der Notarkammer um eine Stellungnahme ersucht wird, wird vorgegangen, wie es in den Artikeln 87 und 88 vorgesehen ist.]



[Abschnitt 3 - Nationale Notarkammer

[Abschnitt 3 mit den Artikeln 90 bis 92 eingefügt durch Art. 41 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	Art. 90 - Die Nationale Notarkammer ist eine öffentliche Einrichtung mit Sitz in Brüssel.

	[Die Nationale Notarkammer übt innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeiten, wie in Artikel 91 bestimmt, die Aufsicht über die Notarkammern aus.]

[Art. 90 Abs. 2 eingefügt durch Art. 50 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 91 - Über die Zuständigkeiten hinaus, die der Nationalen Notarkammer durch die anderen Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes anvertraut sind, ist sie für Folgendes zuständig:

	1. die allgemeinen deontologischen Regeln festzulegen und einen allgemeinen verordnungsrechtlichen Rahmen zu definieren für die Ausübung der in Artikel 69 Nr. 2 und 5 erwähnten Zuständigkeiten der Notargemeinschaften und der in Artikel 76 Nr. 3 und 5 erwähnten Zuständigkeiten der Notarkammern,

	2. jegliche Maßnahmen zu ergreifen, die dazu geeignet sind, im Rahmen und unter den Bedingungen, die die Kammer festlegt, den Verpflichtungen, die aus der beruflichen Haftung der Notare hervorgehen, nachzukommen,

	3. den Notarkammern die zur Einhaltung der Disziplin notwendigen und zweckdienlichen Empfehlungen zu geben,

	4. alle in Artikel 76 Nr. 3 erwähnten Streitigkeiten unter Mitgliedern verschiedener Notargemeinschaften schlichtend beizulegen; bei Nichtbeilegung der Streitigkeiten und auf Antrag eines der von der Sache betroffenen Mitglieder: die Beteiligten anzuhören und eine Stellungnahme abzugeben, außer was die zivilen Rechte betrifft,

	5. die allgemeinen Regeln festzulegen:

- für die Ableistung des Praktikums,

- mit Bezug auf [die Buchführung, deren Modus und deren Kontrolle],

[- für die Taxierung einer Notariatsstube,]

[- im Bereich der Weiterbildung der Notare, Notaranwärter und Praktikanten,]

[- in Bezug auf die zwischen einem Inhabernotar oder einer Notariatsgesellschaft einerseits und einem beigeordneten Notar andererseits geschlossenen Verträge über die Ausübung des Amtes, einschließlich der Regeln, die Anwendung finden auf die Beilegung von Streitigkeiten, die sich daraus ergeben, und der Regeln, die bei Ausscheiden eines beigeordneten Notars Anwendung finden,]

	6. jährlich ihre Abschlussrechnungen und den Haushalt zu billigen und jedes Jahr für jede Notargemeinschaft die Beteiligung an ihren Funktionskosten [und Vergütungen] festzulegen,

	7. auf Berufungsebene die Modalitäten festzulegen für die Übergabe aller beweglichen körperlichen und unkörperlichen Bestandteile einer gestrichenen Notariatsstelle an interessierte Notare,

	8. auf eigene Initiative oder auf Anfrage für alle öffentlichen Behörden oder Privatpersonen jegliche Stellungnahmen zu allen allgemeinen Fragen über die Ausübung des Notarberufes abzugeben,

	9. im Rahmen ihrer Befugnisse alle Mitglieder der Notargemeinschaften des Königreichs allen Behörden und allen Institutionen gegenüber zu vertreten,

	10. als Klägerin oder Beklagte in allen den Notarberuf insgesamt betreffenden Sachen vor Gericht aufzutreten,

	11. [ihre Geschäftsordnung sowie diejenige des in Artikel 117 erwähnten Notariatsfonds zu erstellen,]

	[12. eine elektronische Liste der Notaranwärter, der Inhabernotare, der assoziierten Notare[, der beigeordneten Notare] und der stellvertretenden Notare zu erstellen und für die ständige Aktualisierung dieser Liste zu sorgen. Im Falle von Unstimmigkeiten haben die Eintragungen in dieser Liste Vorrang vor jeglicher anderen Angabe, es sei denn, das Gegenteil wird nachgewiesen. Diese Liste ist öffentlich, außer was die Notaranwärter betrifft. Die Daten dieser Liste werden gemäß der in Artikel 62 vorgesehenen Verwahrungsfrist für authentische Urkunden und gemäß der in Artikel 2 erwähnten Altersgrenze für die Ernennung zum Notar aufbewahrt. Die in dieser Liste aufgenommenen Daten werden nach Stellungnahme [der Datenschutzbehörde] durch Königlichen Erlass bestimmt.]

	[Für die Anwendung von Absatz 1 Nr. 12 ist die Nationale Notarkammer im Hinblick auf die Identifizierung der Notaranwärter, der Inhabernotare, der assoziierten Notare[, der beigeordneten Notare] und der stellvertretenden Notare ermächtigt:

	a) [ihre Nationalregisternummer] […] zu benutzen und auf die in Artikel 3 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 6 und Absatz 2 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen erwähnten Daten zuzugreifen,

	b) auf die in der Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit aufgenommenen Daten mit Bezug auf Name und Vornamen, Geburtsort und -datum und Sterbedatum zuzugreifen.]

	[Nationalregisternummer, Geburtsort und -datum und Sterbeort und -datum der im vorhergehenden Absatz erwähnten natürlichen Personen dürfen der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt werden,]

	[13. den digitalen Kanal für die Notifizierungen in Disziplinarverfahren zu bestimmen oder gegebenenfalls zu erstellen.

	Dieser digitale Kanal ist den in Artikel 555/3 Absatz 1 und 2 des Gerichtsgesetzbuches bestimmten Personen, der Notarkammer, dem Auditorat bei der Nationalen Notarkammer, der Staatsanwaltschaft, dem Disziplinarrat, wie in Artikel 456 des Gerichtsgesetzbuches bestimmt, dem Appellationshof und dem Kassationshof zugänglich. Die Frist für die Aufbewahrung der gespeicherten Daten beträgt zehn Jahre für den Verwalter des digitalen Kanals. Die Aufbewahrungsfrist wird erforderlichenfalls verlängert, bis alle Rechtsmittel der anhängigen Disziplinarverfahren, auf die sich die Daten beziehen, erschöpft sind.

	Der digitale Kanal muss mindestens die im Königlichen Erlass vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Bedingungen in Bezug auf die Modalitäten, die Weise und die Bedingungen für die Schaffung, Verwaltung, Organisation und Abfrage erfüllen.]

	Um verbindlich zu sein, müssen die in Absatz 1 Nr. 1[, 5 und 13] erwähnten Regeln und die in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Maßnahmen vom König gebilligt werden. Gegebenenfalls kann der König Änderungen daran vornehmen.

	[Die von der Nationalen Notarkammer festgelegten Regeln und Maßnahmen enthalten keine Verpflichtungen oder Vorschriften, die für die Verwirklichung des verfolgten Ziels des Gemeinwohls, nämlich der Förderung der ordnungsgemäßen Ausübung des Notaramts und der notariellen Gepflogenheiten im Interesse der Rechtmäßigkeit, der Rechtssicherheit und einer geordneten Rechtspflege, nicht unbedingt erforderlich sind.]

	Wenn die Nationale Notarkammer es unterlässt, die in [Absatz 4] erwähnten Regeln oder Maßnahmen festzulegen, ist der König ermächtigt, dazu selber die Initiative zu ergreifen.

	[Unbeschadet des Absatzes 1 Nr. 5 vierter Gedankenstrich legt der König die Regeln im Bereich der Weiterbildung der Notare, Notaranwärter und Praktikanten fest, sofern sie auf Dritte anwendbar sind.]

[Art. 91 Abs. 1 Nr. 5 einziger Absatz zweiter Gedankenstrich abgeändert durch Art. 189 Punkt ii) des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); Abs. 1 Nr. 5 einziger Absatz dritter Gedankenstrich eingefügt durch Art. 189 Punkt iii) des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); Abs. 1 Nr. 5 einziger Absatz vierter Gedankenstrich eingefügt durch Art. 203 Nr. 1 des G. vom 21. Dezember 2018 (B.S. vom 31. Dezember 2018); Abs. 1 Nr. 5 einziger Absatz fünfter Gedankenstrich eingefügt durch Art. 51 Buchstabe a) des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 1 Nr. 6 abgeändert durch Art. 51 Buchstabe b) des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 1 Nr. 11 ersetzt durch Art. 189 Punkt iv) des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); Abs. 1 Nr. 12 (früherer einziger Absatz) eingefügt durch Art. 38 Nr. 1 des G. vom 10. Juli 2006 (B.S. vom 7. September 2006), selbst aufgehoben durch Art. 176 Nr. 11 des G. vom 25. Dezember 2016 (B.S. vom 30. Dezember 2016), erneut eingefügt durch Art. 189 Punkt v) des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und abgeändert durch Art. 51 Buchstabe d) und e) des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); früherer Absatz 2 eingefügt durch Art. 189 Punkt vi) des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und umgegliedert zu Abs. 1 Nr. 12 Abs. 2 durch Art. 51 Buchstabe f) des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 1 Nr. 12 Abs. 2 einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 51 Buchstabe g) des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 1 Nr. 12 Abs. 2 Buchstabe a) abgeändert durch Art. 51 Buchstabe h) und i) des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); früherer Absatz 3 eingefügt durch Art. 189 Punkt vi) des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und umgegliedert zu Abs. 1 Nr. 12 Abs. 3 durch Art. 51 Buchstabe f) des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 1 Nr. 13 eingefügt durch Art. 51 Buchstabe j) des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); früherer Absatz 4 eingefügt durch Art. 38 Nr. 2 des G. vom 10. Juli 2006 (B.S. vom 7. September 2006), selbst aufgehoben durch Art. 176 Nr. 11 des G. vom 25. Dezember 2016 (B.S. vom 30. Dezember 2016); Abs. 2 abgeändert durch Art. 51 Buchstabe k) des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 51 Buchstabe l) des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 4 (früherer Absatz 5) abgeändert durch Art. 189 Punkt vii) des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); Abs. 5 eingefügt durch Art. 203 Nr. 2 des G. vom 21. Dezember 2018 (B.S. vom 31. Dezember 2018)]


	Art. 92 - § 1 - Die Organe der Nationalen Notarkammer sind:

	1. die Generalversammlung,

	2. der Direktionsausschuss.

	§ 2 - Die Generalversammlung der Nationalen Notarkammer setzt sich zusammen aus den Vertretern der Notargemeinschaften oder, bei deren Abwesenheit, aus ihren Ersatzvertretern. Sie werden von der Generalversammlung der Gemeinschaft unter deren Mitgliedern gewählt, die das Notariatsamt seit mindestens [fünf] Jahren ausüben.

	Jede Notargemeinschaft hat Anrecht auf einen Vertreter pro angezählte Gruppe von dreißig Notaren.

	Die Mandatsdauer der Vertreter und Ersatzvertreter beträgt fünf Jahre [und ist nicht verlängerbar]. Die Vertreter und Ersatzvertreter werden jedes Jahr zu einem Fünftel erneuert, wobei kleinere Bruchteile unberücksichtigt bleiben.

	Ein Vertreter oder Ersatzvertreter, der als Ersatz für einen amtierenden Vertreter oder Ersatzvertreter gewählt wird, führt das Mandat seines Vorgängers zu Ende, aber ist nicht sofort wieder wählbar.

	[Der Präsident der Notarkammer ist von Rechts wegen ordentliches Mitglied der Generalversammlung. Der Sekretär der Notarkammer ist von Rechts wegen stellvertretendes Mitglied der Generalversammlung.]

	Die Generalversammlung der Nationalen Notarkammer fasst ihre Beschlüsse mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen.

	§ 3 - [Der Direktionsausschuss der Nationalen Notarkammer setzt sich aus acht Mitgliedern zusammen, die aus der Generalversammlung unter ihren ordentlichen Mitgliedern für einen Zeitraum von drei Jahren gewählt werden, ohne dass dieser Zeitraum die Dauer des in § 2 Absatz 3 erwähnten Mandats überschreiten darf. Der Direktionsausschuss wird jedes Jahr teilweise erneuert. Alle drei Jahre werden in geheimer Wahl ein Präsident und ein Vizepräsident [aus den Mitgliedern, die seit mindestens zehn Jahren das Notaramt ausüben,] gewählt. Jedes Jahr werden von den anderen Mitgliedern jeweils zwei Mitglieder erneuert. Binnen fünfzehn Tagen nach der Generalversammlung, auf der die Wahl stattgefunden hat, wählen die Mitglieder des Direktionsausschusses aus ihrer Mitte einen Sekretär, einen Schatzmeister, zwei Berichterstatter und zwei Berater.

	Der Präsident und der Vizepräsident, der Sekretär und der Schatzmeister und jeder der beiden Berichterstatter und der beiden Berater müssen jeweils verschiedenen Sprachgruppen angehören. Der Direktionsausschuss kann nur gültig beraten und beschließen, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist.]

	Die Mitglieder des Direktionsausschusses kommen aus den fünf Bereichen der Appellationshöfe; mindestens drei Mitglieder des Direktionsausschusses haben ihren Amtssitz in einem Gerichtsbezirk, in dem sich kein Sitz eines Appellationshofes befindet.

	§ 4 - Der Direktionsausschuss ist zuständig für die Vorbereitung der Aufgaben der Nationalen Notarkammer und für die Ausführung der Aufgaben, die ihm von der Nationalen Notarkammer anvertraut worden sind.

	[Die Nationale Notarkammer wird] vom Präsidenten oder von dem von ihm zu diesem Zweck beauftragten Mitglied des Direktionsausschusses vertreten.

	Der Direktionsausschuss führt die Beschlüsse der Generalversammlung aus und setzt sie von der Ausführung seiner Aufgaben in Kenntnis.]

[Art. 92 § 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 52 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 3 abgeändert durch Art. 398 Nr. 1 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003); § 2 neuer Absatz 5 eingefügt durch Art. 52 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 3 Abs. 1 ersetzt durch Art. 398 Nr. 2 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003) und abgeändert durch Art. 52 Nr. 4 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 3 Abs. 2 ersetzt durch Art. 398 Nr. 2 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003); § 4 Abs. 2 abgeändert durch Art. 52 Nr. 6 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]



[Abschnitt 4 - Nichtigerklärungen und Beschwerden

[Abschnitt 4 mit den Artikeln 93 und 94 eingefügt durch Art. 41 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	Art. 93 - Von einer Notargemeinschaft gemäß Artikel 69 Nr. 2 gefasste Beschlüsse werden binnen einem Monat nach Datum des Beschlusses an die Nationale Notarkammer mitgeteilt.

	Die Nationale Notarkammer kann diese Beschlüsse binnen drei Monaten nach ihrer Mitteilung für nichtig erklären; diese Nichtigerklärungsfrist hat aussetzende Wirkung. Die Beschlüsse werden dem König erst nach Ablauf dieser Frist vorgelegt.

	Von der Nationalen Notarkammer im Nachhinein gefasste Beschlüsse, die vorher von den Notargemeinschaften getroffene Regelungen nicht ausdrücklich widerrufen, lassen in diesen Regelungen nur die Bestimmungen nichtig werden, die mit den neuen Beschlüssen unvereinbar sind oder ihnen widersprüchlich gegenüberstehen.


	Art. 94 - Beschlüsse der Notargemeinschaften, durch die Beiträge, Aufteilungen oder Unkostenbeteiligungen festgelegt werden, werden binnen Monatsfrist der Nationalen Notarkammer mitgeteilt.]


	[Art. 94bis - Die Berufung gegen einen in Artikel 49ter § 2 Absatz 2 und in Artikel 50 § 5 Absatz 2 erwähnten negativen Beschluss der Notarkammer wird binnen einem Monat ab Notifizierung durch die Notarkammer per Einschreibesendung beim Präsidenten der Nationalen Notarkammer eingelegt.

	Der in Artikel 92 § 1 erwähnte Direktionsausschuss hört die betreffenden Notare und Notaranwärter sowie die betreffende Kammer an und fasst seinen Beschluss binnen drei Monaten nach Einlegung der Berufung. Der mit Gründen versehene Beschluss wird den betreffenden Notaren, Notaranwärtern und der Kammer schnellstmöglich notifiziert.]

[Art. 94bis eingefügt durch Art. 53 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]

[TITEL 4 - [Disziplin, Sicherungs- und Unterstützungsmaßnahmen]

[Titel 4 mit den Abschnitten 1 bis 4 und den Artikeln 95 bis 112 eingefügt durch Art. 5 des G. vom 4. Mai 1999 (II) (B.S. vom 1. Oktober 1999); Überschrift von Titel 4 ersetzt durch Art. 190 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017)]


Abschnitt 1 - [Von der Notarkammer auferlegte Sicherungs- und Unterstützungsmaßnahmen]

[Überschrift von Abschnitt 1 ersetzt durch Art. 54 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 95 - […]

	[Jedem Mitglied einer Notargemeinschaft, das seinen Buchhaltungspflichten nicht nachkommt, können Sicherungs- und Unterstützungsmaßnahmen auferlegt werden.]

	[Sicherungsmaßnahmen sind Maßnahmen, die von der Notarkammer auferlegt werden und mit denen im Rahmen der Buchhaltungspflichten des Notars bezweckt wird, die finanziellen Interessen der Klienten zu wahren.

	Unterstützungsmaßnahmen sind Maßnahmen, die von der Notarkammer auferlegt werden und mit denen bezweckt wird, den Notar im Rahmen seiner Buchhaltungspflichten zu unterstützen.

	Sicherungs- und Unterstützungsmaßnahmen können auch auferlegt werden, wenn die Arbeitsweise einer Amtsstube so gestört wird, dass die Interessen der Klienten gefährdet sind.]

[Art. 95 früherer Absatz 1 aufgehoben durch Art. 55 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 1 (früherer Absatz 2) eingefügt durch Art. 192 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); Abs. 2 bis 4 eingefügt durch Art. 55 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 96 - […]

[Art. 96 aufgehoben durch Art. 56 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 97 - […]

[Art. 97 aufgehoben durch Art. 57 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]




	[Art. 97bis - […]]

[Art. 97bis eingefügt durch Art. 193 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und aufgehoben durch Art. 58 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]

Abschnitt 2 - [Für die Verfolgung in Disziplinarsachen zuständige Organe]

[Überschrift von Abschnitt 2 ersetzt durch Art. 59 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	[Art. 97ter - Für die Verfolgung in Disziplinarsachen sind zwei Organe zuständig, und zwar das Auditorat bei der Nationalen Notarkammer und die Notarkammer.]

[Art. 97ter eingefügt durch Art. 60 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	[Art. 97quater - § 1 ­ Innerhalb der Nationalen Notarkammer wird ein Auditorat geschaffen, das aus einer niederländischsprachigen und einer französischsprachigen Abteilung mit jeweils drei Mitgliedern besteht. Diese tragen den Titel eines Auditors.

	Die Generalversammlung der Nationalen Notarkammer wählt die Auditoren auf Vorschlag des Direktionsausschusses für einen Zeitraum von drei Jahren. Das Mandat ist sofort einmal erneuerbar.

	Notare, die ihr Amt seit mindestens fünf Jahren ausüben, und Ehrennotare können als Auditoren bestimmt werden.

	Das Mandat im Auditorat ist unvereinbar mit:

	- einem Mandat im Direktionsausschuss der Nationalen Notarkammer oder in einer Notarkammer,

	- der in Artikel 555/5bis § 2 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Eigenschaft eines Beisitzers.

	Das Mandat endet bei Ablauf des Zeitraums oder bei einer in Absatz 4 erwähnten Unvereinbarkeit.

	§ 2 ­ Die niederländischsprachige Abteilung ist zuständig für Disziplinaruntersuchungen und für Verfahren in Bezug auf Notare mit Amtssitz im niederländischen Sprachgebiet und auf Notare mit Amtssitz in der Region Brüssel-Hauptstadt, die in der niederländischen Sprachrolle eingetragen sind.

	[Sie ist ebenfalls zuständig für Disziplinaruntersuchungen und für Verfahren in Bezug auf Notaranwärter, die im niederländischen Sprachgebiet in dem in Artikel 77 erwähnten Verzeichnis oder in der Region Brüssel-Hauptstadt in der niederländischen Sprachrolle eingetragen sind, und Ehrennotare, die ihren letzten Amtssitz im niederländischen Sprachgebiet haben oder in der Region Brüssel-Hauptstadt in der niederländischen Sprachrolle eingetragen sind.]

	Die französischsprachige Abteilung ist zuständig für Disziplinaruntersuchungen und für Verfahren in Bezug auf Notare mit Amtssitz im französischen und deutschen Sprachgebiet und auf Notare mit Amtssitz in der Region Brüssel-Hauptstadt, die in der französischen Sprachrolle eingetragen sind.

	[Sie ist ebenfalls zuständig für Disziplinaruntersuchungen und für Verfahren in Bezug auf Notaranwärter, die im französischen Sprachgebiet in dem in Artikel 77 erwähnten Verzeichnis oder in der Region Brüssel-Hauptstadt in der französischen Sprachrolle eingetragen sind, und Ehrennotare, die ihren letzten Amtssitz im französischen Sprachgebiet haben oder in der Region Brüssel-Hauptstadt in der französischen Sprachrolle eingetragen sind.]

	§ 3 ­ Die Nationale Notarkammer nimmt das Sekretariat wahr, das das Auditorat bei der Nationalen Notarkammer unterstützt. Dieses Sekretariat bewahrt die Archive des Auditorats auf.

	Die Funktionskosten des Auditorats und des Sekretariats werden von der Nationalen Notarkammer getragen.

	§ 4 ­ Die Generalversammlung der Nationalen Notarkammer legt die Geschäftsordnung des Auditorats bei der Nationalen Notarkammer fest, in der der Vorschlag der Kandidaten für die Ernennung zum Auditor und die Arbeitsweise und Organisation des Auditorats sowie die Modalitäten für die Bestimmung eines Auditors für jede Akte geregelt sind. Um verbindlich zu sein, muss diese Geschäftsordnung vom König gebilligt werden. Gegebenenfalls kann der König Änderungen daran vornehmen.]

[Art. 97quater eingefügt durch Art. 61 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 Abs. 2 ersetzt durch Art. 47 Nr. 1 des G. vom 28. März 2024 (B.S. vom 29. März 2024, Err. vom 4. April 2024); § 2 Abs. 4 ersetzt durch Art. 47 Nr. 2 des G. vom 28. März 2024 (B.S. vom 29. März 2024, Err. vom 4. April 2024)]


	Art. 98 - [§ 1 - Das Auditorat nimmt über die Notarkammer Kenntnis von den Disziplinarsachen.

	Das Auditorat ist zuständig, Disziplinarsachen zu untersuchen, die Verfolgungsakte anzulegen und sie bei dem in Artikel 555/5bis des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Disziplinarrat im Hinblick auf die Verurteilung zu einer Disziplinarstrafe einzureichen.

	Das Auditorat ist ebenfalls zuständig, die Verfolgung einer Disziplinarsache einzustellen oder einen Vergleich von 125 bis zu 5.000 EUR vorzuschlagen, durch den der Verfolgung ein Ende gesetzt wird.
	
	§ 2 ­ Die Notarkammer erkennt über die Disziplinarsachen auf Betreiben des Syndikus, entweder von Amts wegen oder auf die Klage eines Dritten oder eines Mitglieds einer Notargemeinschaft oder auf schriftliche Anzeige des Prokurators des Königs hin, der diese Anzeigen auch digital erstellen kann.

	Die Notarkammer ist zuständig, über die Einleitung einer disziplinarischen Verfolgung zu entscheiden.

	Die Notarkammer ist ebenfalls zuständig, die Verfolgung einer Disziplinarsache einzustellen oder einen Vergleich von 125 bis zu 5.000 EUR vorzuschlagen, durch den der Verfolgung ein Ende gesetzt wird, unter Vorbehalt des in Artikel 100 § 2 vorgesehenen Beschlusses des Auditorats.]

[Art. 98 ersetzt durch Art. 62 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


[Abschnitt 2bis - Verfahren für die Verfolgung in Disziplinarsachen]

[Unterteilung Abschnitt 2bis eingefügt durch Art. 63 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	[Art. 98bis - In Bezug auf das Verfahren für die Verfolgung in Disziplinarsachen sind unter dem Begriff "Werktag" alle Tage außer Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage zu verstehen.]

[Art. 98bis eingefügt durch Art. 64 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 99 - Das Mitglied der Notargemeinschaft, dem eine Tat angelastet wird, wird vom Syndikus [binnen einer Frist von einem Monat nach Kenntnisnahme der Taten, der Klage oder der Anzeige über die Sache unterrichtet. Die Notifizierung wird vom Syndikus unterzeichnet, enthält eine Tatbeschreibung und die Angabe von Ort und Zeitpunkt], wo das Mitglied der Notargemeinschaft von der Akte, die die ihm angelastete Tat betrifft, Kenntnis nehmen kann.

	Das betreffende Mitglied kann seine Reaktion [binnen einer Frist von einem Monat] schriftlich oder mündlich mitteilen.

[Art. 99 Abs. 1 abgeändert durch Art. 65 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); Abs. 2 abgeändert durch Art. 65 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 100 - [§ 1 - Der Syndikus untersucht die Taten und erstellt binnen einer Frist von drei Monaten nach Kenntnisnahme der Taten, der Klage oder der Anzeige einen Bericht. Er kann vorschlagen, Verfolgungen gegen das betreffende Mitglied einzuleiten oder die Klage nicht weiter zu verfolgen. Der Syndikus übermittelt dem Sekretär der Notarkammer seinen Bericht.

	Die Notarkammer entscheidet, ob sie Verfolgungen einleitet, das Verfahren einstellt oder einen Vergleich vorschlägt. Die Notarkammer versieht ihren Beschluss mit Gründen.

	Der Vergleich kann nicht eingenommen werden, bis das Auditorat bei der Nationalen Notarkammer in der Akte einen Beschluss gefasst hat.

	Der Syndikus übermittelt dem Auditorat eine Abschrift des mit Gründen versehenen Beschlusses und der Akte binnen einer Frist von fünfzehn Werktagen nach dem Beschluss der Notarkammer und setzt gleichzeitig das betreffende Mitglied von dem Beschluss in Kenntnis.

	§ 2 ­ Das Auditorat nimmt Kenntnis vom Beschluss der Notarkammer und von der Disziplinarakte.

	Hat die Notarkammer beschlossen, Verfolgungen einzuleiten, geht sie gemäß Artikel 102 Absatz 1 vor. Das Auditorat kann den Beschluss der Notarkammer, Verfolgungen einzuleiten, nicht ändern.

	Hat die Notarkammer beschlossen, das Verfahren einzustellen, kann das Auditorat den Beschluss der Notarkammer bestätigen oder entscheiden, Verfolgungen einzuleiten oder einen Vergleich vorzuschlagen.

	Hat die Notarkammer beschlossen, einen Vergleich vorzuschlagen, kann das Auditorat den Beschluss der Notarkammer bestätigen oder entscheiden, Verfolgungen einzuleiten.

	Bei einem Beschluss auf Einstellung des Verfahrens setzt das Auditorat den Dritten oder das betreffende Mitglied, das die Klage eingereicht hat, binnen einer Frist von fünfzehn Werktagen davon in Kenntnis.

	Bei einem Beschluss auf Einleitung von Verfolgungen setzt das Auditorat das betreffende Mitglied binnen einer Frist von fünfzehn Werktagen davon in Kenntnis.

	Bei einem Vergleichsbeschluss schlägt das Auditorat dem betreffenden Mitglied binnen einer Frist von fünfzehn Werktagen den Vergleich vor. Nach Annahme binnen einem Monat durch das vom Vergleich betroffene Mitglied und nach Zahlung wird das Verfahren eingestellt.

	Das Auditorat setzt den Syndikus von jedem Beschluss binnen einer Frist von fünfzehn Werktagen in Kenntnis.]

[Art. 100 ersetzt durch Art. 66 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 101 - [§ 1 - Die Verfolgung einer Sache, die auf Anzeige des Prokurators des Königs eingeleitet wurde, kann nicht eingestellt werden.

	§ 2 ­ Ein Vergleich ist nicht möglich, wenn das Verfahren infolge der Klage eines Dritten oder auf Anzeige des Prokurators des Königs eingeleitet wurde. Ein Vergleich kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nur zweimal gewährt werden.

	§ 3 ­ Der Vergleich wird zugunsten der Staatskasse eingenommen.

	§ 4 ­ Im Hinblick auf die Beitreibung des Vergleichsbetrags durch die Generalverwaltung Einnahme und Beitreibung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen übermittelt die Nationale Notarkammer der Notarkammer und dem Auditorat bei der Nationalen Notarkammer die Erkennungsnummer des Nationalregisters der Notaranwärter, Inhabernotare, assoziierten und beigeordneten Notare, stellvertretenden Notare und Ehrennotare und die in Artikel 3 Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen erwähnten Angaben.

	§ 5 ­ Das Auditorat bei der Nationalen Notarkammer und die Notarkammer verwenden die Erkennungsnummer des Nationalregisters ausschließlich zur genauen Identifizierung des Betreffenden in seiner Disziplinarakte für die zu diesem Zweck strikt erforderliche Dauer und zur Mitteilung an die betreffende Verwaltung.

	§ 6 ­ Das Auditorat bei der Nationalen Notarkammer führt ein Vergleichsregister, das von der Notarkammer und dem Auditorat jedes Mal, wenn ihnen eine Akte vorgelegt wird, zwingend eingesehen werden muss.

	Die Führung des Vergleichsregisters ist erforderlich, um zu überprüfen, ob ein Vergleich vorgeschlagen werden kann, ohne gegen die in § 2 bestimmte gesetzliche Einschränkung der Höchstzahl der Vergleiche zu verstoßen.

	Neben dem Auditorat haben die Mitglieder und Personalmitglieder der Notarkammer Zugang zum Vergleichsregister, sofern dieser Zugang für die Erfüllung ihres Auftrags notwendig ist.

	§ 7 ­ Die Nationale Notarkammer, bei der das Auditorat eingesetzt ist, ist Verwalter des Vergleichsregisters.

	§ 8 ­ Das Vergleichsregister enthält folgende Angaben:

	- Name, Vorname und eindeutige Berufsidentifikationsnummer des betreffenden Mitglieds,

	- Datum des Vergleichsvorschlags,

	- Organ, das den Vergleich vorgeschlagen hat,

	- Datum der Annahme des Vergleichs,

	- Datum der Zahlung des Vergleichs.

	§ 9 ­ Die Angaben werden während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der Zahlung des Vergleichs im Hinblick auf die Überprüfung der Bestimmungen von § 2 aufbewahrt.]

[Art. 101 ersetzt durch Art. 67 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 102 - [Wenn die Notarkammer beschließt, Verfolgungen einzuleiten, legt sie die Klage fest und bestimmt sie den Syndikus, der das Disziplinarverfahren vor dem in Artikel 427 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Disziplinarrat einleitet. Der Syndikus kann sich vom Auditorat bei der Nationalen Notarkammer beistehen lassen.

	Wenn das Auditorat beschließt, Verfolgungen einzuleiten, legt es die Klage fest und bestimmt es den Auditor, der das Disziplinarverfahren vor dem Disziplinarrat einleitet. Er kann sich vom Syndikus beistehen lassen.]

[Art. 102 ersetzt durch Art. 68 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 103 - [Wenn der Syndikus Verfolgungen eingeleitet hat, setzt er das Auditorat bei der Nationalen Notarkammer vom Beschluss des Disziplinarrats in Kenntnis.



	Wenn das Auditorat Verfolgungen einleitet, setzt es den Syndikus vom Beschluss des Disziplinarrats in Kenntnis.]

[Art. 103 ersetzt durch Art. 69 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]



[Abschnitt 2ter - Folgen der Disziplinarstrafe in Bezug auf die Stellvertretung]

[Unterteilung Abschnitt 2ter eingefügt durch Art. 70 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 104 - [Wenn im Fall der einstweiligen Amtsenthebung eines Notars ein Stellvertreter bestimmt wird, hat dieser ein Anrecht auf Rückerstattung der für ihn entstandenen Kosten und auf die nach Einholung der Stellungnahme der Notarkammer vom Präsidenten der Disziplinarkammer festgelegte Entlohnung, das Ganze zu Lasten des vertretenen Notars. Die Honorare für die während der einstweiligen Amtsenthebung aufgenommenen Urkunden sind für die Entlohnung des Stellvertreters und des Personals der Amtsstube und für die Zahlung der allgemeinen Kosten bestimmt. Der eventuelle Überschuss wird dem Stellvertreter oder den Notaren ausgezahlt, die an Stelle des vertretenen Notars Beurkundungen vorgenommen haben. Ein eventuelles Defizit geht zu Lasten des vertretenen Notars.

	Im Falle der Absetzung eines Notars hat der Stellvertreter unter Auflage der Entlohnung des Personals der Amtsstube und der Zahlung der allgemeinen Kosten ein Anrecht auf die Honorare für die während der Vertretung aufgenommenen Urkunden. Ein eventuelles Defizit geht zu Lasten des vertretenen Notars.]

[Art. 104 ersetzt durch Art. 71 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 105 - […]

[Art. 105 aufgehoben durch Art. 72 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 106 - […]

[Art. 106 aufgehoben durch Art. 73 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 107 - […]

[Art. 107 aufgehoben durch Art. 74 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]



[Abschnitt 3 - […]

[Abschnitt 3 mit den Artikeln 108 bis 111 aufgehoben durch Art. 75 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 108 - 111 - […]]


[Abschnitt 4 - […]

[Abschnitt 4 mit den Artikeln 112 und 113 aufgehoben durch Art. 76 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	Art. 112 - 113 - […]]



[TITEL 5 - Allgemeine Bestimmungen]

[Unterteilung Titel 5 eingefügt durch Art. 43 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	[Art. 114 - Jede Urkunde, die wider die Bestimmungen der Artikel 6 Nr. 3 und Nr. 4, 8, 9 § 2 Absatz 1, 10, 12 Absatz 2, 14, 20 und 51 § 7 erstellt worden ist, ist nichtig, wenn sie nicht von allen Parteien unterschrieben worden ist. Ist die Urkunde hingegen von allen Vertragsparteien unterschrieben worden, gilt sie lediglich als [Privaturkunde], ungeachtet des Schadenersatzes, der, gegebenenfalls, in beiden Fällen vom Notar, der die vorerwähnten Bestimmungen nicht eingehalten hat, gezahlt werden muss.]

[Art. 114 eingefügt durch Art. 44 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999) und abgeändert durch Art. 46 des G. vom 13. April 2019 (B.S. vom 14. Mai 2019)]


	[Art. 115 - Die in vorliegendem Gesetz erwähnten Fristen werden gemäß den Artikeln 52, 53 und 54 des Gerichtsgesetzbuches berechnet.]

[Art. 115 eingefügt durch Art. 44 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	[Art. 116 - Der König legt die Regeln der Organisation und Arbeitsweise der Nationalen Notarkammern fest.]

[Art. 116 eingefügt durch Art. 44 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999)]


	[Art. 117 - § 1 - Bei der Nationalen Notarkammer wird ein Fonds mit dem Namen "Notariatsfonds" in der Form einer getrennten juristischen Person eingerichtet. Der König organisiert die Kontrolle über diesen Fonds und kann zu diesem Zweck einen oder mehrere Regierungskommissare benennen.

	[Der Notariatsfonds ist ein Solidaritätsfonds innerhalb des Notariats, durch den die Notare im Rahmen ihrer sozialen und gesellschaftlichen Aufträge in der in den Paragraphen 3 bis 5 bestimmten Weise unterstützt werden.]

	§ 2 - Bei Abschluss [eines Kaufvertrags in Bezug auf eine einzige Familienwohnung, für die eine Prämie in Sachen Registrierungsgebühren gezahlt wird,] wird den Personen, die, um diesen Erwerb zu tätigen, für mindestens 50 % des Wertes eine Finanzierung aufnehmen in Form eines Hypothekarkredits oder einer Krediteröffnung, für die sie aufgrund [einer Gesetzesbestimmung] ein um die Hälfte reduziertes Notarshonorar für die Beurkundung zu zahlen haben, eine Ermäßigung von [250 EUR] gewährt.

	§ 3 - Ein Notar, der die in § 2 vorgesehene Ermäßigung seiner Honorare gewähren muss, bekommt diesen Betrag aus dem Notariatsfonds erstattet. 

	[Ein Notar kann für jede Urkunde, die gemäß Artikel [4.44] Absatz 1 des Zivilgesetzbuches eine oder mehrere Erklärungen über eine Erbschaftsausschlagung enthält und die er in Anwendung von Absatz 3 desselben Artikels unentgeltlich aufgenommen hat, einen Betrag von [200 EUR ohne MwSt.] aus dem Notariatsfonds erstattet bekommen, sofern die Urkunde keine anderen Rechtsgeschäfte, Erklärungen oder Feststellungen enthält, die zu Honoraren oder Entlohnungen Anlass geben.] [Der Notariatsfonds kann mit Billigung des Ministers der Justiz die Mittel, über die er verfügt, auch zu anderen sinnvollen sozialen Zwecken oder für Projekte aus dem Notariatswesen verwenden.]

	[Der in Absatz 2 erwähnte Betrag wird von Rechts wegen am 1. Januar jeden Jahres gemäß folgender Formel an die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes angepasst: Basisbetrag, multipliziert mit dem neuen Index und geteilt durch den Anfangsindex. Der neue Index ist der Verbraucherpreisindex des Monats September, der jeder vorerwähnten Anpassung vorangeht. Die erste Indexierung erfolgt am 1. Januar 2025 und der Anfangsindex entspricht dem Verbraucherpreisindex des Monats Januar 2023.]

	[Der Notar erhält aus dem Notariatsfonds einen Ausgleich für jede Urkunde über den Kauf einer einzigen Familienwohnung, für die die Grundlage für die Berechnung des Honorars zwischen 60.000 und 325.000 EUR liegt und für die die Tabelle Jbis oder Kbis, wie in Artikel 17 Nummer 81 und 82 der Anlage zum Königlichen Erlass vom 16. Dezember 1950 zur Festlegung des Tarifs der Honorare der Notare festgelegt, Anwendung findet.]

	[Dieser Betrag wird wie folgt bestimmt:

	[bis einschließlich 60.000 EUR: 50 EUR,]

	von 60.000 bis einschließlich 75.000 EUR: 75 EUR,

	von 75.000 bis einschließlich 100.000 EUR: 100 EUR,

	von 100.000 bis einschließlich 125.000 EUR: 125 EUR,

	von 125.000 bis einschließlich 150.000 EUR: 150 EUR,

	von 150.000 bis einschließlich 200.000 EUR: 175 EUR,

	von 200.000 bis einschließlich 275.000 EUR: 200 EUR,

	von 275.000 bis einschließlich 300.000 EUR: 150 EUR,

	von 300.000 bis einschließlich 325.000 EUR: 75 EUR.]

	§ 4 - [Der Notariatsfonds wird durch einen Jahresbeitrag aller Inhabernotare, die ihre notarielle Tätigkeit als natürliche Person ausüben, und der Notariatsgesellschaften in Höhe von 0,25 % auf den durchschnittlichen Umsatz der letzten drei Geschäftsjahre der Amtsstube beziehungsweise der Amtsstuben im Fall einer Assoziierung zwischen Inhabernotaren gespeist, gegebenenfalls pro rata temporis auf den Zeitraum eines Kalenderjahres reduziert, wenn die betreffenden Geschäftsjahre länger oder kürzer als ein Kalenderjahr sind.

	Bei Gründung einer Stelle gemäß Artikel 32 Absatz 3 wird der Beitrag auf die verfügbaren Geschäftsjahre der Amtsstube berechnet, solange es sich hierbei um weniger als drei handelt.

	Bei Austritt eines Inhabernotars aus einer Assoziierung oder bei Ende einer Assoziierung wird der Beitrag auf einen gleichen Anteil jedes Inhabernotars am Umsatz der Assoziierung berechnet, gegebenenfalls ergänzt um den Umsatz der Amtsstuben, wenn die Assoziierung seit weniger als drei Jahren besteht.

	Der Umsatz setzt sich aus Erträgen zusammen, die unter den Posten 70 bis 75 des Mindestkonteneinheitsplans für Notare aufgeführt sind, deren Muster als Anlage zur Regelung der Nationalen Notarkammer vom 9. Oktober 2001 über die Organisation der notariellen Buchhaltung beigefügt ist[, verringert um die in § 5 vorgesehenen Beiträge].

	Wenn die Nationale Notarkammer feststellt, dass der Notariatsfonds über unzureichende Mittel verfügt, um den Forderungen während voraussichtlich mehr als einem Jahr nachzukommen, kann sie den Minister der Justiz ersuchen, den in Absatz 1 erwähnten Beitragsprozentsatz zeitweilig auf höchstens 0,75 % zu erhöhen.

	Wenn die Nationale Notarkammer feststellt, dass der Notariatsfonds über Mittel verfügt, die es ihm ermöglichen, den Forderungen während vermutlich mehr als einem Jahr nachzukommen, kann sie den Minister der Justiz ersuchen, den Beitragsprozentsatz zeitweilig herabzusetzen. Der Minister der Justiz sorgt dafür, dass die Reduzierung des Beitrags rechtzeitig wieder aufgehoben wird, um zu vermeiden, dass der Notariatsfonds einen Negativsaldo aufweist.]

	[§ 5 - Der Notariatsfonds wird ebenfalls durch einen Beitrag für jede Urkunde über den Kauf eines unbeweglichen Gutes gespeist, deren Grundlage für die Berechnung des Honorars über 374.999 EUR liegt.

	Dieser Beitrag wird wie folgt berechnet:

	- Für jede Urkunde über den Kauf eines unbeweglichen Gutes, für das die Tabelle Jbis, wie in Artikel 17 Nummer 81 der Anlage zum Königlichen Erlass vom 16. Dezember 1950 zur Festlegung des Tarifs der Honorare der Notare festgelegt, Anwendung findet:

	- wenn die Grundlage für die Berechnung des Honorars höchstens 500.000 EUR beträgt: (Grundlage - 250.095) * 0,243 % - 309,15 + 100

	- wenn die Grundlage für die Berechnung des Honorars mehr als 500.000 EUR beträgt: (Grundlage - 500.000) * 0,143 % + 249.905 * 0,243 % - 309,15 + 100

	- Für jede Urkunde über den Kauf eines unbeweglichen Gutes, für das die Tabelle J, wie in Artikel 17 Nummer 81 der Anlage zum Königlichen Erlass vom 16. Dezember 1950 zur Festlegung des Tarifs der Honorare der Notare festgelegt, Anwendung findet: (Grundlage - 250.095) * 0,143 % - 5,75
	
	- Für jede Urkunde über den Kauf eines unbeweglichen Gutes, für das die Tabelle Kbis, wie in Artikel 17 Nummer 82 der Anlage zum Königlichen Erlass vom 16. Dezember 1950 zur Festlegung des Tarifs der Honorare der Notare festgelegt, Anwendung findet:

	- wenn die Grundlage für die Berechnung des Honorars höchstens 500.000 EUR beträgt: (Grundlage - 250.095) * 0,386 % - 637,46 + 400

	- wenn die Grundlage für die Berechnung des Honorars mehr als 500.000 EUR beträgt: (Grundlage - 500.000) * 0,086 % + 249.905 * 0,386 % - 637,46 + 400

	- Für jede Urkunde über den Kauf eines unbeweglichen Gutes, für das die Tabelle K, wie in Artikel 17 Nummer 82 der Anlage zum Königlichen Erlass vom 16. Dezember 1950 zur Festlegung des Tarifs der Honorare der Notare festgelegt, Anwendung findet: (Grundlage - 250.095) * 0,136 % - 29,51.

	§ 6 ­ Der Notariatsfonds ist der für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) in Bezug auf die Daten, die der Notariatsfonds sammelt und für die Erfüllung seiner Aufträge verwendet.

	Der Notariatsfonds sammelt bei der Nationalen Notarkammer folgende Daten und verarbeitet sie:

	1. Erkennungs- und Kontaktdaten des Notars, darunter die Erkennungsnummer, unter der der Notar gemäß Artikel 91 Absatz 1 Nr. 12 bei der Nationalen Notarkammer bekannt ist,

	2. Unternehmensnummer, Bankkontonummer und Referenzangabe, unter der die Notariatsstube gemäß Artikel 91 Absatz 1 Nr. 12 bei der Nationalen Notarkammer bekannt ist,

	3. durchschnittlicher Umsatz der letzten drei Geschäftsjahre der Amtsstube.

	Der Notariatsfonds sammelt bei den Notaren folgende Daten und verarbeitet sie:

	1. für die Urkunden über den Kauf eines unbeweglichen Gutes:

	- Datum, NABAN-Nummer, wie in Artikel 5 des Königlichen Erlasses vom 18. März 2020 zur Einführung der Bank für notarielle Urkunden bestimmt, und die laufende Nummer der Urkunde, wie in Artikel 177 Absatz 1 Nr. 1 des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches bestimmt,

	- Grundlage für die Berechnung des Honorars,
	
	- Angabe der angewandten Tabelle, wie im Königlichen Erlass vom 16. Dezember 1950 zur Festlegung des Tarifs der Honorare der Notare bestimmt,

	- gegebenenfalls Angabe, gemäß der eine Reduzierung des Honorars, wie in § 2 vorgesehen, angewandt wurde,

	2. für die Urkunden über den Kauf eines unbeweglichen Gutes, für die eine wie in § 2 erwähnte Reduzierung des Honorars angewandt wurde, folgende zusätzliche Daten:

	- Kaufpreis,

	- Datum, Verzeichnisnummer und gegebenenfalls NABAN-Nummer der Urkunde über die Finanzierung, wie in § 2 bestimmt,

	- gegebenenfalls Name des beurkundenden Notars, wenn dieser nicht derselbe wie bei der Kaufurkunde ist,

	- Betrag der Finanzierung,

	- Name des Finanzinstituts,

	3. für Urkunden über eine Erbschaftsausschlagung gemäß Artikel 784 Absatz 1 des früheren Zivilgesetzbuches, die der Notar in Anwendung von Absatz 3 desselben Artikels unentgeltlich aufgenommen hat:

	- Datum, NABAN-Nummer und Verzeichnisnummer der Urkunde,

	- Name, Vornamen und Erkennungsnummer des Verstorbenen,

	- Angabe, dass die Urkunde unentgeltlich aufgenommen wurde.

	Die in Absatz 2 Nr. 1 und 2 bestimmten Daten werden verarbeitet, um die Notare und Notariatsstuben hinreichend identifizieren zu können und einen möglichen Ausgleich vornehmen zu können.

	Die in Absatz 2 Nr. 3 und Absatz 3 Nr. 1 bis 3 bestimmten Daten werden verarbeitet, um die in den Paragraphen 4 und 5 erwähnten möglichen Beiträge und die in § 3 erwähnten möglichen Erstattungen zu berechnen und die erforderlichen Kontrollen in Bezug auf die damit verbundenen Bedingungen durchzuführen.

	Die in Absatz 3 Nr. 1 und 2 bestimmten Daten werden verarbeitet, um den in § 4 Absatz 5 und 6 erwähnten Antrag beim Minister der Justiz einzureichen, damit das finanzielle Gleichgewicht des Notariatsfonds, das von der Entwicklung des Immobilienmarktes abhängt, erhalten bleibt.

	Die vom Notariatsfonds gesammelten Daten über finanzielle Erstattungen und Beiträge werden im Hinblick auf die Buchhaltungspflichten des Fonds und die in § 1 Absatz 1 erwähnte Kontrolle zehn Jahre lang aufbewahrt.

	Die anderen Daten werden während des Zeitraums aufbewahrt, der erforderlich ist, damit der Notariatsfonds die Überprüfungen vornehmen kann, die für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind, und die Analyse im Hinblick auf den in § 4 Absatz 5 und 6 erwähnten Antrag an den Minister der Justiz durchführen kann.

	Im Fall eines Rechtsstreits werden die entsprechenden Daten so lange aufbewahrt, wie es für die Verwaltung des diesbezüglichen Rechtsstreits erforderlich ist.

	§ 7 ­ Im Hinblick auf die in § 3 erwähnte Ausgleichsklage und die in den Paragraphen 4 und 5 erwähnte Einnahme der Beiträge muss der Notar die weiter oben aufgeführten erforderlichen Daten über die vom Notariatsfonds zu diesem Zweck angegebene elektronische Plattform übermitteln.

	Die in § 6 Absatz 2 Nr. 3 aufgeführten Daten werden von der Nationalen Notarkammer mitgeteilt. Die Nationale Notarkammer sammelt diese Daten im Rahmen von Artikel 33 und übermittelt sie, damit der Notariatsfonds seine Aufträge erfüllen kann.

	Der Notariatsfonds übermittelt dem Königlichen Verband des Belgischen Notariatswesens, der als Empfänger der Daten handelt, folgende Daten in einer vom Notariatsfonds gewählten sicheren Weise:

	- NABAN-Nummer der in § 6 Absatz 3 Nr. 1 und 2 erwähnten Urkunden,

	- Grundlage für die Berechnung des Honorars für die in § 6 Absatz 3 Nr. 1 erwähnten Urkunden,

	- Kaufpreis für die in § 6 Absatz 3 Nr. 2 erwähnten Urkunden.

	Diese Daten werden vom Königlichen Verband des Belgischen Notariatswesens nur verwendet, um die Qualität der Daten von unbeweglichen Gütern zu gewährleisten, die Notare nötigenfalls im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufträge verwenden und die der Königliche Verband des Belgischen Notariatswesens für die Erstellung von Statistiken über den belgischen Immobilienmarkt nutzt, um die Öffentlichkeit und die Notare zu informieren.

	Diese Daten werden vernichtet, sobald der weiter oben beschriebene Zweck erfüllt ist.

	§ 8 ­ Die in § 3 erwähnten Ausgleiche und die in den Paragraphen 4 und 5 erwähnte Einnahme der Beiträge sind Gegenstand einer vierteljährlichen Abrechnung auf der Grundlage aller Urkunden, für die die Daten während dieses Zeitraums übermittelt wurden, wie in Artikel 18 § 1 Absatz 1 erwähnt, erhöht um ein Viertel des jährlich zu entrichtenden Beitrags.

	Zwischen dem Betrag der zu entrichtenden Beiträge und dem Betrag der vom Notariatsfonds zu leistenden Ausgleiche erfolgt eine Aufrechnung.

	Bei einem Wechsel des Inhabernotars, der seine Tätigkeit als natürliche Person ausübt, oder bei einem Wechsel der Notariatsgesellschaft der Amtsstube erfolgt eine Abrechnung am Datum des Wechsels. In dieser Abrechnung wird in Bezug auf die in § 5 erwähnten Beiträge und die in § 3 erwähnten Ausgleiche das Datum der Urkunde und, was den in § 4 erwähnten Beitrag betrifft, pro rata temporis der dem Wechsel vorangehende Zeitraum berücksichtigt.

	Zu Beginn oder am Ende einer Assoziierung oder bei Austritt eines Gesellschafters, der Inhabernotar ist, erfolgt eine Abrechnung am Datum des Wechsels. In dieser Abrechnung wird in Bezug auf die in § 5 erwähnten Beiträge und die in § 3 erwähnten Ausgleiche das Datum der Urkunde und, was den in § 4 erwähnten Beitrag betrifft, pro rata temporis der dem Wechsel vorangehende Zeitraum berücksichtigt.

	Die Abrechnung für den neu ernannten Notar, der seine Tätigkeit als natürliche Person oder in einer Einpersonen-Notariatsgesellschaft ausübt, betrifft den Zeitraum ab Inkrafttreten seiner Ernennung für die in § 5 erwähnten Beiträge und die in § 3 erwähnten Ausgleiche. Für das erste Jahr seiner Ernennung zahlt er keinen in § 4 erwähnten Beitrag und für das zweite Jahr seiner Ernennung zahlt er die Hälfte dieses Beitrags.

	Die Abrechnung für eine andere neu gegründete Notariatsgesellschaft betrifft den verbleibenden Zeitraum des betreffenden Quartals.

	Weist die Abrechnung einen Negativsaldo auf, muss der Notar oder die Notariatsgesellschaft den geforderten Beitrag spätestens am letzten Tag des Monats nach der Abrechnung auf das in der Zahlungsaufforderung vermerkte Konto des Notariatsfonds einzahlen. Der Notariatsfonds verschickt keinen anderen Beleg.

	Weist die Abrechnung einen Positivsaldo auf, erstattet der Notariatsfonds dem Notar oder der Notariatsgesellschaft diesen Betrag innerhalb desselben Zeitraums.]]

[Art. 117 eingefügt durch Art. 44 des G. vom 4. Mai 1999 (I) (B.S. vom 1. Oktober 1999); § 1 Abs. 2 eingefügt durch Art. 77 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 abgeändert durch Art. 6 des K.E. vom 20. Juli 2000 (B.S. vom 30. August 2000) und Art. 194 Nr. 1 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 3 Abs. 2 eingefügt durch Art. 121 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und abgeändert durch Art. 194 Nr. 2 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017), Art. 50 des G. vom 19. Januar 2022 (B.S. vom 14. März 2022) und Art. 48 Nr. 1 des G. vom 28. März 2024 (B.S. vom 29. März 2024, Err. vom 4. April 2024); § 3 neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 48 Nr. 2 des G. vom 28. März 2024 (B.S. vom 29. März 2024, Err. vom 4. April 2024); § 3 Abs. 4 eingefügt durch Art. 77 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022), selbst für nichtig erklärt durch Entscheid Nr. 17/2025 des Verfassungsgerichtshofes vom 6. Februar 2025 (B.S. vom 4. März 2025) - in Kraft vom 1. Januar 2023 bis zum 6. April 2024 -; § 3 Abs. 5 eingefügt durch Art. 77 Nr. 2 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022), selbst für nichtig erklärt durch Entscheid Nr. 17/2025 des Verfassungsgerichtshofes vom 6. Februar 2025 (B.S. vom 4. März 2025) - in Kraft vom 1. Januar 2023 bis zum 6. April 2024 -, und abgeändert durch Art. 48 Nr. 3 des G. vom 28. März 2024 (B.S. vom 29. März 2024, Err. vom 4. April 2024); § 4 ersetzt durch Art. 77 Nr. 3 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 4 Abs. 4 abgeändert durch Art. 48 Nr. 4 des G. vom 28. März 2024 (B.S. vom 29. März 2024, Err. vom 4. April 2024); §§ 5 bis 8 eingefügt durch Art. 77 Nr. 4 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	[Art. 117bis - § 1 ­ Wer die in Artikel 117 § 8 erwähnten Beträge entrichten muss, kann beim Direktionsausschuss der Nationalen Notarkammer Beschwerde einreichen.

	Die Beschwerde muss mit Gründen versehen sein und zur Vermeidung des Verfalls vor Ablauf einer Frist von zwei Monaten ab der in Artikel 117 § 8 erwähnten Frist eingereicht werden.

	Der Direktionsausschuss der Nationalen Notarkammer befindet über die Beschwerde durch einen mit Gründen versehenen Beschluss.

	Die Notifizierung dieses Beschlusses erfolgt schriftlich.



	§ 2 ­ Die in Artikel 117 § 8 erwähnten Beträge können per Zwangsbefehl beigetrieben werden:

	1. bei Nichtzahlung innerhalb der in Artikel 117 § 8 erwähnten Frist: frühestens einen Monat nach Versendung der Aufforderung per Einschreiben durch den Direktionsausschuss der Nationalen Notarkammer,
 
	2. und, wenn innerhalb der vorgegebenen Fristen, wie in § 1 Absatz 1 erwähnt, Beschwerde eingereicht wurde: frühestens einen Monat nach Versendung des in § 1 Absatz 3 erwähnten Beschlusses des Direktionsausschusses der Nationalen Notarkammer.

	§ 3 ­ Der durch den Direktionsausschuss der Nationalen Notarkammer für vollstreckbar erklärte Zwangsbefehl gilt als Vollstreckungstitel.

	Der Zwangsbefehl wird per Gerichtsvollzieherurkunde zugestellt und enthält eine Aufforderung zur Zahlung binnen vierundzwanzig Stunden nach Zustellung, unter Androhung der Vollstreckung durch Pfändung.

	§ 4 ­ Der Beitragsschuldner kann gegen diesen Zwangsbefehl Klage einreichen vor dem Gericht Erster Instanz, das am Sitz des Appellationshofes tagt, in dessen Bereich der betreffende Schuldner seinen Amtssitz oder Sitz hat. Die Klage wird durch eine in Teil 4 Buch 2 Titel 5bis des Gerichtsgesetzbuches erwähnte kontradiktorische Antragschrift eingereicht.

	Durch die Klage wird die Vollstreckung des Zwangsbefehls ausgesetzt. Diese Aussetzung endet an dem Datum, an dem die Entscheidung über die Klage formell rechtskräftig wird.

	§ 5 ­ Die Beitreibung der Beiträge und Zinsen verjährt zwei Jahre nach Ablauf der in Artikel 117 § 8 erwähnten Fristen.

	Der Antrag auf Erstattung unrechtmäßig beigetriebener Beiträge verjährt von Rechts wegen zwei Jahre nach der Zahlung.

	§ 6 ­ Alle im vorliegenden Artikel angegebenen Fristen werden gemäß den Artikeln 48 bis 57 des Gerichtsgesetzbuches berechnet.]

[Art. 117bis eingefügt durch Art. 78 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	[Art. 118 - Der Notar kann lediglich im Rahmen von Erbfallanmeldungen auf besonderen und mit Gründen versehenen Antrag hin [bei der Zentralen Kontaktstelle, die gemäß dem Gesetz vom 8. Juli 2018 zur Organisation einer zentralen Kontaktstelle Konten und Finanzverträge und zur Ausweitung des Zugriffs auf die zentrale Datei der Pfändungs-, Einzugsermächtigungs-, Abtretungs- und Protestmeldungen und der Meldungen einer kollektiven Schuldenregelung von der Belgischen Nationalbank verwaltet wird,] Informationen abfragen.]

[Art. 118 eingefügt durch Art. 128 des G. vom 1. Juli 2016 (B.S. vom 4. Juli 2016) und abgeändert durch Art. 22 des G. vom 8. Juli 2018 (B.S. vom 16. Juli 2018)]


	[Art. 119 - § 1 - [Die Nationale Notarkammer ist Verwalter und für die Verarbeitung Verantwortlicher im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) für die in den Artikeln 33, 91 Nr. 12 und 100 § 6 erwähnten Dateien. Der Königliche Verband des Belgischen Notariatswesens ist in demselben Sinne Verwalter und für die Verarbeitung Verantwortlicher für die in den Artikeln 18 und 26 erwähnten Daten.]

	§ 2 - [Der Königliche Verband des Belgischen Notariatswesens] bestimmt einen Datenschutzbeauftragten [gemäß den Artikeln 38 und 39 der Datenschutz-Grundverordnung].

[…]

	[§ 3 ­ Die in § 1 und in Artikel 117 § 6 erwähnten für die Verarbeitung Verantwortlichen sorgen dafür, dass nur ihre Angestellten, deren Funktion dies erfordert, Zugang zu den in den Artikeln 18, 26, 33, 91 Nr. 12, 100 und 117 erwähnten Dateien haben. Sie schreiben eine Liste dieser Personen laufend fort. Diese Personen sind verpflichtet, die Vertraulichkeit der Daten in diesen Dateien zu wahren.]

[Art. 119 eingefügt durch Art. 195 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017); § 1 ersetzt durch Art. 79 Nr. 1 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 abgeändert durch Art. 79 Nr. 2 und 3 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 2 frühere Absätze 2 bis 4 aufgehoben durch Art. 79 Nr. 4 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022); § 3 eingefügt durch Art. 79 Nr. 5 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	[Art. 120 - [Artikel 458 des Strafgesetzbuches ist auf Notare und auf Personen, für die sie beruflich haften, anwendbar.

	Er ist ebenfalls anwendbar auf die gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Organe des Notariats sowie auf die Mitglieder ihrer Organe, auf ihre Personalmitglieder und, im Rahmen ihres Auftrags, auf ihre externen Angestellten.]]

[Art. 120 eingefügt durch Art. 196 des G. vom 6. Juli 2017 (B.S. vom 24. Juli 2017) und ersetzt durch Art. 80 des G. vom 22. November 2022 (B.S. vom 22. Dezember 2022)]


	[Art. 121 - Alle Beschlüsse eines gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Organs des Notariats können schriftlich [...] gefasst werden.

	Alle Versammlungen eines gesetzlichen oder verordnungsrechtlichen Organs des Notariats können mittels beliebiger Telekommunikationsverfahren abgehalten werden, die eine gemeinsame Beschlussfassung ermöglichen, wie Telefon- oder Videokonferenzen. Von den Regeln in Bezug auf den Ort der Versammlungen der Organe wird abgewichen.

	Einberufungen, Versendungen und Einsichtnahmen von Berichten und Dokumenten auf elektronischem Wege sind erlaubt.]

[Art. 121 eingefügt durch Art. 8 des G. vom 30. April 2020 (B.S. vom 4. Mai 2020); Abs. 1 abgeändert durch Art. 5 des G. vom 28. März 2024 (B.S. vom 29. März 2024, Err. vom 4. April 2024)]
